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Vorrede .

»^ toch vor Kurzem hätte Niemand daran
gedacht , daß der Streit über das Güter¬
wesen von der Seite würde erneuert
werden , die endlich aus Ueberzeugung auf
immer schweigen zu wollen schien .

Dies war auch desto unerwarteter , da
die Gesetzgebung dazwischen getreten , und
man die Verhandlungen also für vor dem
Spruch liegend betrachten konnte .

Aber der bisherige Fürsprecher einiger
Glieder des Bauernstandes kennt die Vor¬
theile des Geschäftsganges zu gut , als daß
er auch dies letzte Mittel , vielleicht noch
durch eine zeitgemäße Darstellung eini¬
gen Eindruck zu machen , unversucht lassen
sollte .

Daher die Schrift : der Bau er ns
siandanseinen gerechten König rc .

Als bloße Wiederholung hätte dieselbe
im Vertrauen auf Sache und Richter
ohne Bedenken unbeantwortet bleiben kön¬
nen ; aber in Fällen dieser Art schweigen



hat immer eine höchst unangenehme Em¬

pfindung zur Folge , die ich hier sogar nicht

unterdrücken durfte , da ich eine Stelle aus

meinen frühen : Bemerkungen miß¬

braucht sah .

* Daher die vorliegende Schrift : Ueber

das Güterwesen .

Diese hat die anfänglichen Schranken

gegen meine Absicht bei Weitem überschrit¬

ten , obgleich solches ein eben so lästiger ,

als undankbarer Beruf kaum zugab ; aber

die Liebe für Wahrheit und Recht kehrt sich

an die Launen der Zeit , und an Hindernisse

nicht .

Dennoch Habs ich mich diesmal wesent¬

lich Llos mit den Eigenschaften der

Güter befassen können ; Vielleicht werde

ich in der Folge Gelegenheit haben , oder

nehmen , scy es auch nur in geschichtlicher

Beziehung , die urkundliche Unter¬

scheidung der guts - grund - geeicht 6 -

und landesherrlichen Rechte nach¬

zutragen .

Im klebrigen werde auch ich den Grund¬

satz nie verläugnen :

ThueRe cht und scheue Niemand .

Düsseldorf den 2 Zten August iZrö .
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8 - i .
Landwirthschaft .

Ackerbau , und Landwirthschaft gehören
unstreitig zu den ersten menschlichen Einrich¬
tungen .

Deaius 111s , hiii xioonl nsAOiüb

ui /sensi

^ r̂te /' na e^ e /'cer ^ ur ^ .
Es konnte nicht fehlen , daß die große Nütz¬

lichkeit gewisser Thiers , Kräuter , Körner , Kerne ,
u . s. w . bald wahrgenommen wurde ; wie viel¬
mehr mußten also die Menschen diese Gegen¬
stände ihrer Aufmerksamkeit werth finden , als
sie sich endlich in Gesellschaften zu vereinigen ,
einen bestimmten Boden lieb zu gewinnen , sich
rinzu friedigen ansingen .

A .
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Wir sehen noch mit jedem Tage Menschen

und Thiere unter Obdach bringen , Gesträuche ,

Gehölze , und Wälder ausrvden , Sümpfe aus -

trocknen , Anhöhen , und Ungleichheiten ebenen ,

Quellen fassen , und leiten , Fruchtbaume pflan¬

zen , und Fluren und Felder entstehen .

Auf diese Weise wurde vor und nach , so

wie die Menschen sich immer mehr und mehr

ausbreiteten , der Erdboden urbar gemacht , und

auf diese Weise entstand allmälig die Land -

wirthschaft , wie wir dieselbe jetzt in allen

Lheilen der Erde ausgebildet sehen .

Dieser geschlossene Grundbesitz ist auch der

erste Anlaß und die erste Grundlage aller Staa¬

ten ; schon jede einzelne Niederlassung ist ein

für sich bestehendes Ganze , so wie der Verein

mehrerer Niederlassungen zur Handhabung von

Ordnung , und Nccht zu gemeinschaftlichen

Zwecken ganz das Bild eines Staatsbundes

varstellt .

Diese Vereine , älter , als die Staaten von

Nom , und Athen , von Israel , und Tro¬

ja , u . s . w . schließen sich an das erste Alter des

menschlichen Gesellschaftsbundes an , und jenem

Wolke , bei welchem sie sich bis an den heutigen

Lag , wenn schon in mehr oder weniger verän¬

derter Gestalt , erhalten haben , gebührt also

auch gewiß die Ehre der Urheit .
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tz . 2 .

Besitz , Eigenthum .

Durch die Auswahl fester Wohnstellen zer -

fiel der Erdboden , bis dahin Gemeingut ,

in einzelne Besitzthümer ; der Anfang des

ersten Besitzes war also zugleich Anfang des

Eigenthums , und so wie alle ältere Einrichtun¬

gen in ihrer ersten Entstehung ganz einfach sind ,

so sind auch die Güter ursprünglich zu , von

Geburt zu Geburt , von Erbe zu Erbe überge¬

henden , Eigenthumsrechten besessen worden .

Der mit dem Ei gen thumsrecht verbun¬

dene Begriff ist es fast ausschließlich , der das

menschliche Gesellschaftsband geknüpft hat , und

sesthalt .

Z - 3 -

2l d e

Besitzthum , und Adel waren in der Ur -

verfassung gleichbedeutend , und eben dasselbe .

Je mehr Einer besaß , desto edler war er ,

und der M e i st beerbte war auch der

Edelste , riobilissimlis , Hui äitisriinus .

Mit dem Bcriuste des Besitzlhums hörte

der Adel auf ; denn Adel ohne Besitzthum war

Unding .
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„ So wie aber * ) der nicht begüterte

Theil des Menschengeschlechts noch fortdauernd

im Schatten der Begüterten steht , eben so

harten die Reichen zu allen Zeiten einen ge¬

wissen , mit dem Güter besitz unzertrennlich

verbundenen Vorzug vor den weniger

Vermögenden , und so wie die Reichen

den Gürer - Besi ' tz von einer Geburt zur an¬

dern vererbten , eben so mußte auch dieser

Vorzug gleichsam erblich werden .

Nur darin lag freilich eine Sonderbarkeit , daß

dieser ursprünglich auf dem Güter - Besitz

haftende Vorzug nachher auf die Geburt

geheftet wurde , woher es gekommen , daß in

der Zeitfolge sogar Nichtbesitz er , bloß , weil

sie von wirklichen Besitzern geboren waren ,

diesen Vorzug sogar gegen die Besitzer der

Nachzeit blos deswegen behaupteten , weil

diese nicht von den Besitzern der Vorzeit

geboren waren .

Dies ist die Geschichte des Adels . "

8 - 4 -Hof .
Jedes einzelne geschlossene Besi ' tzthum von

angemessenem Umfange wurde Hof genannt .

* ) Ich hebe hier eine Stelle aus meiner Schrift : die
Ursprache , S . 754 , aus .

t
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So wie aus Gutsherrn Grundherrn ,

auS Grundherrn Land - , Und aus Land¬
herrn Landesherr » entstanden sind , so
heißt auch der Kaiser - und Königssitz noch
fortdauernd eben so Hof , wie der Ritter -
und Bauernhof .

8 - 5 -
Rittersitze , Bürge , Pfalzen ,

Dörfer , Städte .

Rittersitze , Bürge , und Pfalzen wa¬
ren ursprünglich Höfe , oder Zugehöre von
Höfen ; die Rittersitze , und Burge waren
Höfe der Edlen , und Wehren , die Pfal¬
zen Königshöfe .

Bei den einen und andern ließen sich vor
und nach mehr und mehr Taglöhner , Hand¬
werker , Handelsleute , u . s. w . nieder , und da¬
her endlich Dörfer , und Städte .

Daher ward das niedere Gericht in den
Städten auch noch lange Burgerjcht , Bur¬
bann genannt ;

z . B . 1554 : „ behändst die liebe Frauen
Bruderschaft in Neuß , genannt die
armen Klerken binnen Nüsse , mit Ter



Schmitten Behands - und Pachtgut

by Nüsse by der Boichholz Heggen in

dem Buerbaen von Nüsse gelegen . "

Auf diesem Wege entstand auch unser freund¬

liches Düsseldorf , das sich von seiner Ur -

stätte aus erst auf die kleine Altstadt be¬

schränkte , sich aber durch den Anbau einer

Straße nach der andern , ( daher die Namen :

Neustraße , N e u brück , so wie auch dis

Mühle alter , als die Mühlen str a ß e ,

Natingen alter , als die Rating er - ,

und Flingern alter , als die Flinger -

straße ist , u . s. w . > von Zeit zu Zeit

vergrößerte , und noch in unfern . Tage » durch

die Karl stadt seinen schönsten Zuwachs erhielt .

Dem Freunde seines Vaterlandes , dem

deutschen Biedermanne Reichsgrafen von Golt -

slein , dem würdigsten Stellvertreter unseres

unvergeßlichen Landesvaters Karl

Theodors verdankt unter so manchen , eben

so gemeinnützigen , als dauernden Anordnun¬

gen , unser Düsseldorf auch die Hauptanla¬

ge inner Umgebungen , die , selbst vom Feinde

geachtet , unter der schöpferischen Hand eines

Meiste rverschö ner ers noch fortdauernd

Reize entwickeln , die ihren günstigen Eindruck

auf das fühlende Herz unseres beßten

Königs gewiß nicht verfehlen werden .
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tz - 6 .

Stifter .

Gleiche Bewandniß hat es mit den Stif¬

tern , deren Besitzthum aus einer Masse schon

vorhandener , oder neu gebildeter , oder noch

zu bildender Höfe bestand , welche entweder

unmittelbar benutzt , oder auch Andern unter

gewissen Einschränkungen zur Benutzung ver¬

liehen wurden ^

Die Städte Werden » Helmstädt

z . B . stehen auf Werdenschem Erbe ; Bür¬

ge , und Schlösser ohne Zahl sind Sohl -

stärte Wcrdenscher Höfe , und die dabei

angesiedelten Dörfer Zugchöre davon ; wie

überhaupt mancher WerdenscheHof in den

Titeln der Edeln prangt , und selbst fürst¬

lichen Geschlechtern den Namen gegeben

>hak ; leider spinnen nnd weben jetzt Verbrecher

auf der Sohlstätte Aller .

So eine unwürdige Bestimmung seines Er¬

bes hat Ludger nicht geahnt , noch verdient .

§ - 7 -

Kirchen .
Die Höfe sind alter , als die Tempel

zu Jerusalem , und Delphi , und der

Janustempel zu Rom , und die Stifts -
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Pfatr - und Gchülfskirchcn stehen auf

mehr oder weniger verdunkelten , zum Theil

auch noch fortwährend dafür anerkannten , H el¬

fe s gründen , wie z . B . ( da ich meine Beweise

überhaupt aus Werdcnschen Nachrichten

nehmen werde ) die Kirspelskirche zu Kcttwich

auf der Sohlstatte des Hofes Kettwich , und

die Kapelle zu Weidmar auf dem Grunde

des Hofes Weidmar steht , und daher auch

dessen Besitzer dieselbe zu vergeben hat , u . d . m .

In der Regel sind die Kirchen von den

Gutsherrn gestiftet , und begabt , und wer¬

den auch in der Regel noch fortdauernd von

den Gutsherrn vergeben , welche deswegen

in der alten Sprache Lehnherrn der Kirche ,

z . B . iZYZ : „ Ich Arnoldus Pastor der

Kerken van Kcttwich re . mit Willen

Hinricks van Oefte to der Tyr des /
Leen Herrn derseluen Kerke van Kett¬

wich re . "

oder auch P atro - neu ( Vater ) genannt wer¬

den , wenn schon der anfänglich blos weltlich «

Begriff eines Patrons in der Folge auf dis

von den Kirchen gewählten Schutzheiligen

überging .

Die Abtei Werden in ihrer Eigenschaft

als Gutsherrschast vergab kirchliche Pfrün¬

den weit und breit , und z . B . die St . Sti -



phans - HaüptNrche zu Helmsiadt bis
an den heutigen Tag .

Daher heißt auch das Pfarrhaus an vielen
Orten noch fortdauernd Wcde - Hof , und die
Umgebung der Kirche in O . D - Freit - Hof , oh¬
ne Zweifel , Fried . e - Hof , vom Ruhen - im
Frieden ; in N . D - , Kirch - Hof „ wenn schon
dieser Begriff jetzt ausschließlich an den Begräb -
nißort * ) geheftet ist .

Die neuere Benennung , Gottesacker scheint

nicht gut gewählt , und ungeeignet zu seyn ; wa¬

rum nicht Lcichenplatz , Leichen - Lobte n -

Nuhe - stätte , u . d . ? «

Hat vielleicht Rauethal ( Ruhethalf in der

. Grafschaft Mark von einem glücklichen , oder un¬

glücklichen Treffen , oder als ehemaliger Begräb -

nihort diesen Namen ? ich bin mit der Oerllich -

keit nicht bekannt , habe es jedoch aus Achtung

für alles , was zur Aufklärung unserer Geschichte

beitragen kann , für werth gehalten , darauf auf¬

merksam zu machen .

Wer aufrichtig die Wahrheit liebt , sagt

seine Meinung ohne Scheu , er achtet nicht des

schmähesüchtigen Höhncrs , und schämt sich auch

des Irthums nicht ; schon Lohn genug für ihn ,

wenigstens hier und da zur Auffindung der Wahr¬

heit beigetragen zu haben .
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8 - 8 -

Dienste ge .gen Lohn .

Die großen Vortheile , die der Güter - Besitz

verschaffte , machten ihn desto wünschenswcrther :

selbst der nachhcrige Begriff von zukünftiger

Sceligkeit tat nicht gehindert , den Güter - Besitz

für das größte Erdenglück zu halten .

Zu diesem Ende beschränkte man sich nicht

blos auf die Erwerbung schon bestehender Gü¬

ter ; wo nur immer der Boden den Anbau be¬

günstigte , gewann man ihm auch immer mehr
neue Güter ab . '

In jedem Fall war die Bcihülfe Anderer

Bcdürsniß ; daher zunächst Dienste gegen Lohn

ohne Zweifel anfänglich nur gegen Lebensnut¬

tel , und andere Erfordernisse , wie auch noch

fortdauernd Linnen zu Hemden , Kittel , Schuhe ,

u . s. w . einen Tbeil des Knecht - und Magde -

lohns auf dem Lande ansmachen .

8 - y -

Zeitpachtvertrag .

Dieser Art , die Güter durch die Diensthülfe

Anderer zu benutzen , schloß sich gewiß schon sehr

früh eine zweite an ; so wie es nämlich sehr

zweckmäßig , und z . B . für einen Schäfer auf -

munternd war , daß er an der Heerde einen ge -
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wissen Antheil hatte , so war auch die Thcil -
nahme an den Fclvfrüchten nicht weniger geeig¬
net , sowohl überhaupt auf den Ackerbau den
möglichsten Fleiß zu verwenden , als auch be¬
sonders die Urbarmachung zu fördern .

Daher der Pacht - Vertrag zu halben , oder
zu so und so viel Gewinn , auf bestimmte
Jahre , oder auf unbestimmte Zeit ,

z . B . 1570 eine Tyt lank up unser Wider -
rvpen , uth Gnaden unvcr gehabt und
gebroicken re . nhu verpachtet thu 14
Jairen , und nicht langer ic . "

. 1574 : , , die Fischerei bei Ncukirchen in
dem Korff laicke ( Loch , folglich Fisch¬
lake , Fischloch , Vois - laken , Fuchsloch ,
u . s . w . ) in der Moelenschlachr ,
L (l revocatlonein "

oder auf Leben , u . s . w . , je nachdem solches
dem Gute , und dem einen und andern Lheile
angemessen war .

Es unterliegt wohl keinem Zweifel , daß die
Welt bei diesen einfachen , sich von selbst darbie -
tendcn Benutzungsweisen lange stehen geblieben
ist ; in wie viele Bcnutzungsarren aber auch
das Gütern ) seu in der Folge bei veränderter
Weltlage , und bei den dadurch eingetrctcnen
neuen Verhältnissen zermUcn scpn mag , so darf
man sich doch dadurch , überall das Eigen -



thumsrecht im Auge haltend , nicht irre ma¬

chen lassin , und in zweifelhaften Falten

spricht also die Vermuthung für Eigen -

thum .

8 - io .
Erbpachtv ertrag .

Eine Einrichtung führt sehr oft auf eine an¬

dere , - und es war dein gewöhnlichen Gange der

Dinge ganz angemessen , daß die anfängliche

Z c i lPacht auf Iah re , oder Leben hier und

da den Gedanken von Erbpacht erzeugte '

wozu hier Entlegenheit , von der unmittelbaren

Aussicht , dort die Vorliebe für einen vieljahri -

gen Zeitpachter , und mehrere andere UrsachenAn -

laß gegeben haben mögen ; nichtsdestoweniger

erlitten die Verhältnisse zwischen Eigenthü¬

llt er , und Pachter weiter keine Aendcrung ,

als daß die bisher auf Zeit beschränkte Nutz¬

nießung nunmehr erblich ward , und dis Erb¬

pacht war also blos erbliches Recht an

der Mitbenutzung - des Eigen thums ci -
« L -s Andern .

Diese Art , in Erbpacht auszuthucn , war

auch besonders bei solchen Grundstücken zweck¬

mäßig , welche erst urbar gemacht werden muß¬

ten , oder sonst einer der Zutpacht nicht ange¬

messenen Anlage bedurften .



Aber von nun an wurde der mit dem u r -

anfänglichen Besitz verpaarte Eigen -

thums - Begriff gewisser Maßen wieder davon

getrennt , also daß nunmehr unter Besitz nicht

immer Eigcnthum verstanden ward , und Eigen -

thümer , und Besitzer nunmehr zwei verschiedene

Personen scyn konnten , obgleich Urbesitzer ohne

Zahl nach wie vor fortgesahren , ihre Güter zu

vollen Eigenthnmsrcchteii zu benutzen .

Die Zahl nichterbpachtiger Güte ist so »

gar bei Weitem die größte , wie darüber alle For¬

scher des deutschen Güterwesens einverstanden

sind , zum Beweise , daß die Er bg ütcr - Art ur¬

sprünglich die allgemeine und einzige war .

Man wird schwerlich ein Beispiel finden ,

daß der Wehre , oder Freie die Baut des

Hofes , auf welchem er saß , die Baut des Ri t --

tersitzes nämlich , den B a u h o f , zu andern , / /

als zu bloßen Zeilpachtrechtcn ausgcrhan hätte , / /

indem er diesen entweder einem sogenannten

Halbwinner , dessen Gewinnsrechte aus eine

gewisse Jah ^ enzahl , oder äusserstens aus

Lebenszeit beschrankt war , für das halbe

Gewinn ,

z . V . 147Ü den Hoiff vcrdain sestienJair

lank to haluer Winnige ,

übergab , oder ihn auch durch einen eigenen

Hofmeier gegen Jahrlohn ( Lied - d . H. Leut -
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Lohn ) unmittelbar benutzte ; ans wie viele hun¬

dert Jahre nun auch der Halbwinner seine Fa¬

milie auf einem solchen Gute Nachweisen konn¬

te , so blieb doch der Gutsherr unbedenklich

nach wie vor Eigenthümcr .

tz . n .
Ob er ei genth um , Unter ei ge nt hum ,

getheiltes Eigenthum .

Diese Trennung des Besitz - und Eigen¬

thumsbegriffs hatdieEintheilung in Obcr -

äorninium directum , und u n t e r - E i g e n t h u m ,

dominium utile , veranlaßt , die aber eine jün¬

gere Erfindung , unecht , und dem Geiste der

deutschen Urverfaffung eben so unangemessen

ist , als ein ausschließlicher Zcitpachtbcgriff bei

deutschen Pachtgütern der Vorzeit .

Daher wird das sogenannte dominium utile

in der Uttprache sehr treffend durch : nicßliche

Gerechtigkeit , Erbgerechtigkeit , re . er¬

klärt ;

daher wird auch diese Erbgerechtigkeit

zwar pro ^ ri - ems , Erbe , aber , was wohl zu be¬

merken , n i e dom - mi - um , Eigen thum ,

( Egen - dom ) genannt , wobei ich mich im

klebrigen auf die in meiner Schrift : die Ur¬

sprache , aufgestellten Grundsätze beziehe ;



15

anstatt daß umgekehrt das gutshcrrschast -
liche Recht immer -romrUm genannt wird ,

z . B . 154k : „ Die Pröbste zu St . Egidius
in Münster das Zins - ode r Pacht -
und Behandigungsgut Vrandhove
nach jedesmaligem Absterben winnen
und werden mit twölfPenningenMün¬
sters der ewigen Gerechtigkeit , und
-tom -'n -'i unscrs Münsters . "

Diese Einthcilung hat indessen den im deut¬
schen Sinne nicht weniger unechten Begriff von
getheiltem Eigenthum nach sich gezogen ,
der besonders unter der letzten fremden Herr¬
schaft den Gutsherrn so verderblich gewesen ist .

§ - 12 .

Pachtgefälle .

Die Pachtge falle bestanden nicht allein
aus Fcldfrüchten , als : Weizen - ii -Zo )
Roggen , Gerste , Hafer » Erbsen , u . s. w .
sondern auch aus andern Lebens - Haus¬
halts - und andern Bedürfnissen ; dahin
gehören ;

Schweine , z . B . „ uff Lamberti z gu -
der Schuldschweine zu unserem Koer . "

Pachter , welche den „ Bereu " hielten ( oder
auch den Stier ) waren schuldig „ Deren
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und Dtoderschweine oftmal besichtigen zu

lassen , damit dietclbige rein sind . "

Kälber ': „ Ostern ein vett Kalff . "

Schafe : „ Ludgeri ein vett Schaaf " u .

s . w .

Fische : z . B . „ 1578 Wilhelm von Eyll

re . behandet rc . davan füllen sy und

oere Erven alle Jair geven ein Dier -

dcl gerechter Ruhr - Aell . "

iZyo . „ Bremer zu Hcidhausen ein

hundert Basel Karp -cn an dem Vier¬

den Gelede lank wesende lieferen . "

( Man sagte auch , Basel Schafe ,

Basel Schweine , dagegen xorsi ss -

ginsti , teutsnics Speckswi N , Spech -

schwcin )

Hechte : z . B . ixss villicns äsdid X uui '.

rlias ovirliss ) tucro ^ umisLsiisium , unsrn -

ciu -liiic ^ue X lucios xlsuos liL -
lisnteni . "

Wolle : , , äirs - Wagen , Isns . "

Hanf : „ I Pond reines gesiegelten Ha -

ncps . "

Bier : z . B . zwei Biergebräude aus

dem Hofe Sethorp , „ ä » 2 L

Iitrsnigus äs iriAintL ir , oäüs eritisi . "
Biertrvge : „ in SLNponiLM , n1>i ssrevisiL

coguitnr , äs vL - ir , ^ ue äiauntur Trö¬

ge , Tuaatuin rnKieit »
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Mühlen : „ in csllarinnr nostrnin vsra yus

clianntnr tentoniae Mvele . "
Siebe : „ instrrunentuin , ^ uoä üicitur isn -

tonics Slf . "
Hölzerne Schüssel , und Teller :

z . B . 11 /2 Desyn ( Dutzend guder ronver
Pulmentz - ( Brei - ) holzen Napschüt -
telcn , auch 4 gude holzen Mocßschüt -
teln ; und i Desyn guider holzen Tel¬
ler "

u . s . rv .
Zwiebel : „ dry Nygen (Reihen ) gudes

Sypcls . "
Desgleichen : „ Z Pond gudes Gimber . "
Pfeffer , Salz , Oel , Honig , Wachs ,

Butter ( ein Faß Butter Z12 Pfund *)
Eier , u . s . w .

ES wird den Freunden des Alterthums nicht un »

angenehm seyn , daß ich einige Nachrichten über

Maß ,' und Gewicht aus dem röten Jahrhundert

an füge :
Vas but ^ ri ZI2 librar ;

libra , Pont , za Loth ;

nncia , 2 lotlrones , Lvth 4 ^ uint ^ n ;

Esntner ( ein Zehn - zehntner , woher

Zentner , richtiger Zehntner ) röo Pont ,

in Lli ^ uot locie rio Pont ;B .



Die Güter Lüttik « Deck , und Dok -
dink im Kirspel Wallrop gaben jedes

LINS vini 14 Husrta » kaciunt 26 ^ usrls -

lis ;

xlsn 3trstuin vini ü NINS 3 , iaoiunt 624
Quarts » ;

VLS lislecuin 800 IlLISN§S 3, itein 12 vs -

5L — I hast ;

talentuin , Z-00 Pont ;

Wage Käse , Zoo Pont ; in aliquot loci »
Zi8 Pont ;

Tal poctinurn 60 psr , Paar ;

Ein Douch Wandz 52 ulnas ;

ein Lerlink 24 Doycher , ein Ball 20 Doy -
cher ;

^>IsuLtruin kruinenti is Maldcr ;

Stroo Bücking 600 ;
Eine Ahm Wein kostete 1521 , g 1/ 4 Gold¬

gülden ; z . B . in dem Tagebuch Abt«
Johann van Gröningen :

. .» stiskeoi äoinino Lbdati »sncti ? ants -
Isonis <zu Köln ) ckiias rnns » vini aibi ,

cxuas ckecki 3 ororidu 3 in H.^ ni 3Kr°tttt >

61 / r Goldgülden . "

Ein Goldgülddn , klorsnu » renenrir , sivs

suveiis 26 sib . rot . siliur , Witpen «

ning , Weißpfenningz
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an jährlicher Pachtsreben Becher Senf ,

und wurden deswegen die beiden

Mostertsgüter genannt .

kiorenus korensir i^ ranooknräenrie LH
gib . rot ,

kiorenus t'orensis coloniensis 24 gib .
ooion . ;

t -rientuin , 20 aoiicii ;
ein Mark lodichs Golbz 72 Goldgülden ;

40 Mark lodichs Goldz 2880 Goldg .
Ein Mark Silvers 8 Reichsdaler ;
ein Mark Bradandz 12 alb . ;
ein Mark Werdensch zü alb . ;
1541 ein Dortmundsche Mar ? machte L

Gulden current Werdensch ;
drei Joachims - Dalcr , ; Gulden , 9 gib .
154z acht Dalcrs , 7 Gulden , und 7 ; gib .

In der Stiftungsurkunde einer liicarie
zu Lengerich vom rgten Julii 1500 durch
de » Vikar Johann Volker erscheinen : snti -
Hui otukkeri Lnroii .
1521 gab der genannte Abt Johann zu

Köln acht Aldus für den Arzt ,
, , eieäi ibrntribns 1' Ireoäoro et rdntonio

pro 8 aib . "
der Magd des Hauses , in welches er ein «

gekehrt , in Iiorpitio , in ^ rro äorinivi
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Ferner : Holz , Holzkohlen ,
z . V . „ igyo den Busch Sclichberg bei

Lauten scheid auf vier Leiber ver¬
pachtet ; wovon „ jährlich ü wohl gela¬
dene Karren gudes droegcn graben
( groben ) Kluppe ! Holzes , und da -
erzu 22 Sack wohlgebranter holzen
Kolen "

Aus Stein brüchen : z . B . am Plat¬
ten berge „ wan Sarksteine fallen ,
dicsclbigen grot , und klein , uns ' an¬
bieten . "

Es war überhaupt fast kein Bcdürfniß , bis
auf die ledernen Hosen , Vortü -
cher , u . s . w . der Stiftßh . rrn , wel¬
ches nicht nach der den Alten eigen -
thümlichen Umsicht bei diesem oder je -

eirea iVlonartsriuin ruuoti lVIartinr

nnci / te g » U >.
Sein Mittagsesscn zu Düsseldorf „ con -

sunrpsi in preaullio " 7 alb .

1526 tostcre ein Bote nach Gröningen für
Verzehr und N«ühe , i Goldg . 28 Atd .

„ llslli ^ osnni katbsrA pro vistico ver¬

sus 6röni » Aeu 28 alb . et pro labors

itinoris r Goldg . "
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yem Gute rc . so wie sich solches dazu

eignete , als Pacht bedungen war .

Niemand wird in Zweifel ziehen ,

daß auch Dienste Bedürfniß sind ,

dabcr die vertragsmäßigen Hand - und

Spanndienste ; davon unten .

8 - iZ -

Handgewiitnsgütcr , Leibgewin ns -
guter ; Handgewinn , Leibgewinn

an ganzen Güter n .

In der Regel hatte der Besitzer des Erbpacht -

guks weiter keine Verpflichtung , als daß er

eben so wie der Zeitpächter die jährlichen

Pachtgefälle dem - Eigenthümer zur bestimm¬

ten Zeit liefern mußte ; solche Güter werden

schlechtweg Erbpachtgüter genannt .

Aber nicht selten hatte der Eigenthümer

sich noch andere Verpflichtungen neben

den jährlichen Pachtgefällen ausbedun¬

gen , z . B . daß die Güter bei dem Tode des

Erbpächters entweder auf Gnade

des Eigcnthümers ( wiewohl dennoch nicht nach

Wilikühr ) oder nach einmal für All feststehend

den Beträgen , von neuen gewonnen

werden mußten .
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Gewöhnlich geschah solches mit doppeltes

Pacht , d . h . ausser der Jahrespacht , welche

nichtsdestoweniger zur bestimmten Zeit geliefert

werden mußte , machte ein zweifacher Anschlag

der Jahrespacht den Betrag des neuen Gewinns

aus .

z , B . Breibe nscheid bei Hattingen

ein H o b s g u t von V a r k b o fe n gibt

jährlich ü Scheffel ; diese Pacht muß

Bredenschcid vorab bezahlen , und daun

für ein Handgcwinn noch besondere

doppelte Pacht , als , 12 Schoss . ! Ger¬

sten bezahlen , und dergleichen Güter

mehr .

Zuweilen steht das Gewinn auf den Tod

des Erbpachtherrn ,

z . B . l4gr , den Bürgern zu Werden , , is

verpachtet und vür ein crffpacht ver -

dain die Grint off Werbt in der

Ruyr bauen der Brüggen legen der

Mocllen alle Jair up Dach sent Lud -

gers niest Dagc sent Marcus comend ,

dairvan to geven Z Pf . Wasses , und

to winncn van einem nien Abte mit

dubbelder Pacht . "

Die Stadt Werden ist zwar nicht mehr im

Besitz ? dieser Insel , den sie bei Gelegenheit von

Kriegen , und einheimischen Mißverständnissen
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verloren , hat aber ihren Ansprüchen nie ent¬
sagt , wie solches noch in jungem Vertragen
« nerkannt ist .

Es gibt auch Guter , welche blos gewon¬
nen wurden , ohne übrigens Pacht - oder
zins pflichtig zu scyn ; wie z . B . das Vcttcn -
gut im Kirspcl Langenberg blos „ zu win -
niuge Rechten " d . h . Handgewinnungs -
Rechten zu zweien Händen , auf Gnade stand ,
ohne die geringste andere Abgabe ; wobei jedoch
anzunchmm zu seyn scheint . daß die Pächce da¬
von einmal iür All abgekauft sind ; wie z . V .
der Sadelhof Nordkirchen , ans dessen Sol -
flaite nunmehr ein fürstliches Schloß steht ,
1Z47 zu einem Leibe für Zo Goldgülden ver¬
pachtet ;

s . Urkunde 1 .
iZyz ward er den von Morian verpfän¬

det ,
Urkunde 2 .

1477 auf drei Leiber verpachtet ;
1493 liegen 30 Goldgulven , oder goldene

Schilde jährliche Pacht in Erbpacht
ausgethan ,

u . s . w .
Don 1556 an wird es nach Absterben

des Erbpächters einzig und allein mit
50 Goldgulden gewonnen .
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Uebrigens sind Pacht , und AinS so wie

auch und gleichbedeutend ,

s . Urk . ZU . 4 -

wenn schon mit dem Worte Zins in der Folge

ein ekgenthümlicher Begriff ist verbunden wor¬

den , z . B . Zins , oder Geldpacht , Grund¬

zins , Honigzins , u . s. w .

' Die Erbpachter wurden in diesem Falle ,

wenn ihnen nämlich die Verpflichtung eines

neuen Gewinns oblag , zu Buche gesetzt , und

dieselben erhielten in der Folge , da alles vor¬

her mehr mündlich ( und bei Hobsgütcrn ,

wovon unten , vor dem Hofe ) geschah , einen

neuen mit den alten gleichförmigen Gewinn¬

brief mit Anführung ihrer Verpflichtungen ;

und dieses Ansetzen einer Hand , oder eines

Leibes wurde hier Leibgewinn , dort Be -

handigung genannt , wie z . B . die zu zweien

Händen stehenden Werdenschcn Güter in dem

Herzogthum Geldern , Fürstentbum Moers ,

Herrschaft Frimersheim , Herzogthum K l e -

verc . Leibgewinn s - im Werdens chen

aber , Belgischen re . im Allgemeinen Be -

handigungsgüter genannt werden , im

Uebrigen aber Beide , nämlich sowohl Leib¬

gewinns - als Behandigungsgüter glei¬

cher Art sind .
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Gemeiniglich standen diese Güter , da Mann

und Frau bas Erbrecht erhalten ; zu zweien

Händen ,

s . Urkunde Z .

zu einer Manns - und einer Fraucn - Hand ,

( einzelne Stücke , » der - Abspüffe auch wohl zu

einer Hand ) und durften nie Hand l os

seyn ; so oft eine Hand verstarb , mußte eine

neue erst ( binnen 6 Wochen - gesonnen , dann -

( binnen Zahr , und Tag , gewonnen werden ,

oder in der Güter - Sprache : die lebende

Hand mußte die tvdte erwecken ; aber alles

unbeschadet der Erbberechtigung ; und diese

Verpflichtung zur Ansetzung neuer Hände ,

oder Leiber war vielmehr das ungczweifeltste

Merkmal einer erblichen Nutznießungs - Be¬

rechtigung , da umgekehrt bei Zeitpachtgütern ,

zu wie vielen Leibern sie auch ausgethan

seyn mochten , das Absterben aller Leiber ab -

gcwartet wurde , dann aber auch der Verpach¬

ter in den vollen Genuß seiner Eigenthums¬

rechte wieder eintrat .

Um den Unterschied zwischen Gewinn auf

ein oder auf mehrere Leiber , und Er bleibge¬

winn ganz auffallend darzustellen , folgt unten

eine Erbgewinns - U r k u n .d e

s . Urk . 6 .

von einem Gute , wobei auch noch die Umstan -



de eintrcffen , daß es zugleich kurmeds -
xflichtig , aber dennoch nicht hobs hörig
war .

Won dem Worte behänden allein darf
man also nicht immer auf Erbpacht schließen ,
denn dasselbe kömmt auch bei zeilpächtigcn
Gütern , und Grundstücken vor ;

z . B . iZZZ „ unser beider Lcvcnlank be¬
ll and et mit dem Schenken dusch
to Bredenei " ; nach dem Tode Bei¬
der harte auch das Pachtrecht wirklich
aufgehorr , , « e !°eLS/>i ,mr >r silvanr in ssio -

Um die Eigenschaft ganz bestimmt auszu¬
drücken , hieß cs daher auch zuweilen , wie
z . B . 1675 „ den Sadelhof Lengerich zu
Erb behands - und Pachtrechtcn "

u . s. nn
Es gibt indessen auch Güter zu dreien

Händen (dies war besonders im Klevischen
herkömmlich ) die ebenfalls nach dem Absterben
einer jeden erneuert werden mußten ;

z . B . das Stail bergsgut bei Wesel ,
welches dem ehemaligen Fraterhause daselöst
gehörte :

„ dat Gud vermoege Erffbrieve an dry
Händen staen " .
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Terlinden zu Walsem empfingen eben

so die Conventsjungsern zu Dinslaken zum

Behufe des Hospitals des h . Geistes daselbst

zu dreien Händen .

§ - 14 -

Handgewinn , Leibgewinn an
einzelnen Grundstücken .

Nicht nur ganze Güter , , auch einzelne

Stücke wurden auf diese Weise zu Behan «

d i g u n g s - oder L c i b g e w i n n s r e ch t e n aus -

gclhan ;

als : Garten , wie z . B . einige Gärten

vor der Wichp forte bei Werden ;

u . s . w .

Aeck er , wie z . B . in der Cothu -

ser Eu bei Werden ; bei der Hoech -

den zu H etter scheid , u . s. w .

s. auch Urkunde 7 .

Weiden ; wie z . B . das „ angeflossen Wei¬

land an der Ruhr in Hinsbeck , so

vorhin ein Spieck gewesen " ,

und IZ28 das Obcrkloster bei Neuß

mit acht Morgen Beuden behandct

ward ;

s . Urkunde 8 -

Büsche , z . B . der Bettebusch bei

Huckshoel ; der Flodonstein , jetzt
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Fraucnstei ' n , zu Hinsbeck ; der Ka ?

lenbera daselbst ; das Vredeholz ,

jetzt Lichtenrath , bei der Baldenei ,

im Werdens -ben , u . s. w .

s . Urkunde y .

Hauser , z . B . unter mehrern andern daS

Gyrenhaus zu Werden ;

Mühlen , wie die Luten - Mühle in der

Hcsperbach ;

Fischereien , wie di : zwischen den lehn -

rühriaen Hausern , und Gütern Hu -

gcnpoet am linken , und Stade am

rechten Rubrufer gctheilte Fischerei bei

Ickten ; die Haus - Hardenberger

Fischerei in der Deele ,

u . s. w .

Man hat auch mehrere Beispiele von Lehn -

und Behau digungsgütern ; z . V . die

Güter Kinebeck , und in der Mühle zu

Richrath in der Herrschast Hardenberg standen

zu Lehn - und zugleich zu Behandigun 'gs -

rechten , wie gewöhnlich , zu zweien Händen ,

die nach Absterben jeder Hand mit doppeltem

Zins gewonnen , und empfangen wurden .

Der doppelte Zins galt hier als Ge »

winnsanschlag für die Behandlung ; in

Rücksicht der Lehn spflichtigkrit aber heißt

es weiter , z . B . tZoz :
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„ Beide , Man , und Wyff mit yren Kin¬
dern sollen uns gehörig wesen to
fry Dienstman ns rechten , und
als yre ein steifst , fall uns verfallen
xro e .ruv ! -> , jure /-Liui -rc!- - kiNL
Halde Mark .

Kindlinger ,
s . dessen Fragmente über den
B a u e r n h o s rc . Dortmund
I8l2 . S . 20 .

har ganz abweichende , oder vielmehr ganz
fremdartige Begriffe von der Behandi -
gungs - Eigenschaft . Nach ihm sollen die Be -
handigungsgütcraus den Hobsgütern entstan¬
den , und „ deswegen Behandigungsgüter
genannt worden sepn , weil ein anderer ,
als der Hobömann ( als der auf dem Hobs -
gute sitzende Bauer , damit bchandiget wird ,
und zwar nur zu einer freien und un -
huldigen Hand , , .

Ich kenne viele hundert Hobsgüter , aber
nicht ein einziges Vieser Art .

Hobsgüter sind ihrer Natur nach z u -
gleich Behandigungsgüter ; aber die B e -
handigungs - Eigenschaft ist ganz
unabhängig von der H o b s eigen schaff ,
welche letztere erst mit dem Eintritt eines Be -
handigungsguts in die Hörigkeit zu einem Sa -
delhofe ansanat ,
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Ist der auf dem Hobsgute sitzende Dauer

nicht mit demselben bchandiger , so ist sol¬

ches ein Zeichen , daß er kein Erbrecht daran

hat ; wer aber auch daran behandigel seyn mag ,

so steht das Gut immer zu zweien Händen ,

zu einer huldigen ch . h . vereideten ) Manns -

unv zu einer unhuldigen , ^ d . h . unvereide -

ten ) Frauen - Hand .

§ - i5 -

Kürmedsgüter .

Ausser diesen Verpflichtungen von Gewinn ,

nach Absterben einer Hand , eines Leibes , ha¬

ben die Eigenlhümer nicht selten noch andere

Gefälle an diesen Zeitpunkt des Abster -

bens des Gewinntragers , und zwar die

sogenannte Kürmed geheftet , welches

aus dem beßten Pferde , oder der beßten

Kuh , oder den ersten nach den beßten ,

oderauch aus dem beßten Gereide bestand ,

nach Verhältniß des Guts , oder nach Landes -

gebrauch .

Von dieser Auswahl scheinen die in die¬

ser Art pflichtigen Güter Kürmed - ( Kür -

mieth - ) Güter genannt zu seyn , welcher Stcrb -

verfall daher auch zuweilen » wie z . B . in einer

Urkunde von 1443 über das Gut Elsink , in
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den Sadelhos Selheim upter Goy gehörig ,
blos unter dem Namen Küer , Äoer , erscheint ,

s . Urk . io und ii .
s. auch oben Ui k. 6 .

Bei einigen Gütern , wie z . B . bei den in
die Sadelhöfe Aidendorf , Selheim , Halle
auf der Goy . Gehörigen besteht diese Abgabe ,
Gebühr , in einem gewissen Geldbeträge ,
unter dem Namen Hofes - Verfall ;

Bei den Hörigen des Sadelhoies Einern
bei Schwelm unter dem Namen : Uitfoer ,
Ausfuhr ,

z . B - Hoerad ( ganz Horad gehörte nach
Eineren ) dat Geboer , und Verfall
genannt xin Uthfocr ; desgl .
1575 np der Moelen bei Eineren .
betalt und vernoiget die Uthfoer , dat
is eine Mark Werdens, so uns durch doit -
licher Afgank Alheiden seiner Moder van
Len Havesgud nar Havesrechten er¬
hallen .

Die meisten Güter des Sadelhofes Lan -
genbögcl waren nicht kurmedpflichtig ,
aber von allen ohne Unterschied „ verfiel nach
Absterben das dritte Theil an Korn im Felde ,
und in der Scheune , an Viehe und anderen
Gereide " welches also auch igib Wilhelm von
Hugenpoet nach dem Tode seines Bruders
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Johann abhandelte , und ihm aus sonderli¬
cher Freundschaft für einen gnedigen Penning
von rc . gelassen ward .

Dagegen war der Scapen Dersterb ,
und Ein - und Ausfuhr gebräuchlich ,

s . Urk - ir .
Andere kurmedige Güter sind blos zinS -

pflichtig ,
z . B . „ behandet an unse freie Gut und Hof

then Hasseier zu kurmudigen Rech¬
ten , und gegen jährlichen Zins von ü
Albus . "

Aufanbern wird die darauf haftende K urmedsr
Pflicht durch Dienstverbindlichkeiten ver¬
treten ; z . B . a l l e Hobsgüter des SadelhoseS
Vieh Hausen sind kurmedspflichtig ; statt
dessen aber müssen vier davon : Scharren¬
berg , Nieder weiling hausen sauf Ober -
Weilinghaus , nach Barkhofen gehörig ,
haftet die gemeinsame Pflicht fortdauernd )
Gros - Selbeck , und HammerSgut zwei¬
mal im Jahr , einmal zu Laub , und einmal
zu Gras , tempore grsniinir , st stroininis , ein
„ Reyde - Pert " Reitpferd ( rmkolLtor ) stellen ,
und werden daher des Abrs - Rydder - Güter
genannt , so wie auch Ritter , und Rittersitze
ohne Zweifel von ihrer Pflicht zu Kriegsdien¬
sten zu Pferde den Namen haben .
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Fast gleiche Bcwandniß hat cs mit den so¬

genannten Hinxthoeven , ( Hengsthöfen ) im

Fürftenthum Moers . ^

s . Urk . 13 .

. § . lZ -

Dienste , Handdienste .

Ausser den vorbeschriebenen Pachtgefallen

hatte der Eigenthümer sich gewöhnlich auch

Dienstezur eigenen Landwirthschaft bedungen .

Menschen - Dienste wurden Handdienste ,-

Dienste mit Pferden Spanndienste ge¬
nannt .

Die Menschen werden es nie dahin bringen ,

nicht bienen zu müssen .

Fürsten dienen den Königen , Grafen den

Fürsten , Edclleute Allen , Bürger und Bauern

den Edclleuten , Kater den Bauern , u . s . w .

Die ganze Kette der menschlichen

Gesellschaft ist dienstpflichtig .

In Beziehung auf die höhern Stufen sind

untertbanigste , treugehorsamste Die¬

ner , und Knechte , in Beziehung auf die un¬

tern gehorsame , d . h . gehorsame , g e -

hörige Knechte .

Ein Hobsmann des Bischoffhofes zu San «

ten , z . B . schwur ; C.
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, , dys Hoifsrechte en Ghewointen g e -

h oirsam , en gevolglick te

wesen .

Dret ?!. Lc /rteclirenctn /rl c/ t/ c / u ^
cutta / i tnt /ronreo . "

Zeder Mensch dient nach dem Stande , in

welchen Geburt und Aufall ihn gesetzt haben ;

was in dem höhern als Ehre gilt , kann in dem

untern nicht Schande scyn .

Die Sache ist dieselbe , mag man auch im¬

mer den Diener des Fürsten Kammerherrn , und

jenen des Edelmanns Kammerdiener nennen .

Der Wchrstand der Vorzeit blieb für die

ganze Dauer des statt Soldes geltenden Güter -

Nießbrauchs von Erbe zu Erbe verpflichtet ,

ohne daß dis jetzt so hoch in Anschlag gebrachte

persönliche Freiheit für gekränkt gehalten wur¬

de ; wenn sich also auch Lohnleute von Ge¬

burt zu Geburt zu gewissen persönlichen Dien¬

sten , und Leistungen verpflichteten , im .klebrigen

aber für sich erwarben , über den Erwerb unab¬

hängig verfügten , und überhaupt ausser den

Vertrags - oder verfassungsmäßigen Verpflich¬

tungen völlig frei handelten und wandelten ,

so sehe ich nicht ein , was dazu berechtigen

kann , dieselben für angekettete Negersclaven zu

halten , -und auf den Grund dieser Ansicht

Rechte zu vernichten , deren Entstehung eben so

unschuldig , als einfach ist .



35

Daß Knechte , und Mägde nicht entbehrt

werden können , darüber sind wir doch wohl

alle einverstanden .

Ein hcrumziehendes , und daher auch oft in

Gesindel ausartendes Gesinde aber war der Vor¬

zeit fremd , und schreibt sich zunächst aus den

später entstandenen Städten her .

Hat nun auch eine Gutsherrschaft ( Edel¬

mann , Bürger , oder Bauer , u . s . w . ) die ge¬

hörige Zahl Knechte und Mägde zu den ge¬

wöhnlichen Verrichtungen , so reichen die Hände

doch besonders zur Erndtezeit nicht hin .

In diesem Drange braucht er noch mehr

Gehülfen .

Um deren zu allen Zeiten sicher zu seyn ,

machte er also auf seinen Pachtgütern einen ,

oder einige Mähedienste , z . B . ( Ma - dage ,

d . h . Mähetagc ) zur Pachtbedingung .

Man hat Beispiele , daß selbst auf städti¬

schen Häusern dergleichen Dienste statt

Pacht haften geblieben sind ,

s . U r k. 14 .

Es war eine durchaus nöthige Vorsicht ,

solcher Dienste im Voraus gewiß zu seyn ;

zur Zeit der Noth wär es entweder zu spät ge¬

wesen , oder der Dienstbedürftige mußte sich

höhern Lohn gefallen lassen .

Bis dahin ist es noch keinem Prediger ün -
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veräusserlicher Menschen , echte eingefallen ,

dem Eigenthümer die Befugniß st >eitig zu

machen , sich dergleichen Dienste auf Zeit¬

pacht g ü t e r n auszubedingen .

W .arum soll er nun nicht eben so bei erb¬

lichen V̂erpachtungen , bei welchen ohne¬

hin der Pächter .schon m .chr Borthcüe hat , sich

dieses EigenthumsrcchtS haben bedienen dürfen ?

Man glaubt durch Liese ewi ' g ^ Feffelung

des Willens die Freiheit des Menschen gekränkt ,

als ob es für nichts zu achten , daß auch der

Eibverpächter seinen Willen dadurch auf ewig

gefesselt , daß er die Freiheit sich benommen ,

sein Cigenthum wieder an sich nehmen ,

oder es auf bestimmte Jahre auSthuen zu

können .

Z . IÜ .

Spanndienste .

Gleiche Bcwandniß hat es mit den Spann¬

diensten .

Die Abtei Werden z . B . ließ Bier aus

Unna , ihr Weinwachs tbuin von Düssel¬

dorf hohlen , sic bedurfte Holzfuhren , u .

s. w .

Dieselbe hatte sich also diese Dienste bei

der Bestimmung der Pachtgefalle , und Leistun -
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gen auf Zeit - und Erbpachtgutern mit

zur Bedingung gemacht , wie z . B . die beiden

Güter zu Ebbingdorf die Bierfuhren zu stel¬

len hatten , wenn sie schon freilich bei gar zu

schlimmer Witterung aus freiem Willen eine

billige Vergütung erhielten .

Nach Kindl ingcr ,

, , haben die Rhcinsuhren , Weinsuhren ,

oder Wein führten , weil sie ausser dem Ho -

fcsbezirke geschahen , ihren Ursprung entweder

aus den Vogt - oder Grafen - Diensten , oder

aus einer spätern Bede , oder unbilligen

Forderung " .

Fragmente über den Bauer -

Hof re . S - Zc >.

Also wären auch vertragsmäßige Ver¬

pflichtungen dieser Art unbillig ?

Daß bei der ursprünglichen Hvbseinrichtung

ein Vertrag zum Grunde liege , räumt Kind -

linger a . a . O . selbst ein ; warum soll also

nicht auch ausser dem Hofesbezirke eine

» ertragsmäßige Dienstverrichtung Statt finden
können .

Aber was wird dann eigentlich durch : Ho¬

fes bezirk verstanden , wenn die Hufen , wie ''

bei allen Werdenschen Sadelhvfen , mit Gütern

jeder Art untermischt , weit und breit auf meh¬

rere Stunden auseinander gesprengt sind .
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Einige Güter stellten zu bestimmten Zeiten

« in Reitpferd , wofür ihnen aber andere

Pachtleistungen nachgelassen waren ,

s. oben § . 14 .

Die Alten ließen nichts auf Gcrathewohl

ankommen ; alles , und jedes hatte seine festen

Bestimmungen .

Aber kein Dienst war unberücksich ?'

tig t geblieben .

Eben so kam es auch dem Einzigen zu

gute , wenn er einen Dienst für Alle lhat .

Das Werdensche Gut Langenhprst z . B .

welches die meisten Pferde hatte , mußte die

nöthigen Mühlensteine hcrbeifahren , wogegen

es von andern Diensten frei war .

Das Gut Preuten - Borbeck war dasüx

steuerfrei , daß es die Vcrurtyciltcn zum R cht -

platz fuhr , so wie auch derjenige Gutsbesitzer ,

dem es vertragsmäßig auflag , aus seinem Holze

den Galgen zu errichten , gewisse Bortheile ge¬

noß .

Die Hand - und Spanndienste brauchten

indessen auch selbst die sogenannten Eigen -

behörigen ( wovon unten ) nicht in Person zu

leisten , und konnten sie vielmehr auch durch

Andere versehen lasten .

Mün sterische Eigen th . Ordn ,
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An sich sind als » Hand - und Spann¬

dienste eben so streng rechtlich als zweckmä¬

ßig , und unentbehrlich .

Nach Umstanden können sie freilich mehr

oder weniger lästig seyn , aber jede Leistung

ist lästig .

Angenommen , daß statt der Dienste mehr

Kornpacht bedungen wäre , so können auch Falle

kintreten , daß der Gursaussitzer solches nicht

gut entbehren kann ; soll deswegen der Guts¬

herr cs entbehren ?

Aber kein Gutsherr wird in solchen Fällen

so hartherzig seyn , um nicht auf Korn , und

Dienste gegen billige Vergütung zu verzichten ;

und wenn er es nicht thut , wovon aber z . Ä .

auf vormaligen Werdenschen Gütern , und ge¬

wiß auch von der großen Mehrheit der üblichen

Gutsbesitzer wenige Beispiele aufzuwciscn seyn

dürften , so handelt er zwar strenge , und hart ,

aber nicht unrecht .

Nicht eben zum Dortheile des Ganzen , ge¬

wöhnlich weniger aus Ueberzeugung , als aus

Scheelsucht , oder auch aus Grundsatz mißver¬

standener Gleichheit hat man hier und dort

überhaupt gegen den Adel eine feindliche Stel¬

lung angenommen , die auch hier und dort eine

mehr oder weniger gegründete Veranlassung

haben kann , aber doch nicht gegen einen gan -
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zen Stand gerichtet sey » sollte , dessen Vorfah¬

ren unter allen Stürmen den deutschen Volks -

namcn durch Tapferkeit und Edelsinn wcrth

gemacht , und ehrenvoll erhalten , und in den

dankbaren Herzen aller wahren Vatcrlands -

freunde ein zu bleibendes Denkmal sich gestif¬

tet , als daß solches durch , eigentlich nur ihr

allgeliebtes Ich unverwandt im Äuge haben¬

den , und daher jeden fremden Götzen abwech¬

selnd anbetenden , After Volksfreunde verdun¬

kelt , viciweniger vernichtet werden kann .

Der Adel habe freilich keine Vor r e ch -

t e ; er begnüge sich mit den Vorzügen , die

Geburt , Vermögen , und Verbindun¬

gen ohnehin schon im reichlichen Uebermaß ge¬

wahren ; aber warum soll er seines rechtmäßi¬

gen Eigenthums weniger froh sehn , wie Bür¬

ger , und Bauer .

Für den bäuerlichen Gutsherrn pflü¬

gen , mähen , dreschen , spinnen , u . s . w .

dessen Kater , und deren Frauen , Söhne , und

Töchter eben so vertragsmäßig , wie für

den adlichen .

Die Sache ist überall dieselbe , und sie

kann nicht anders seyn , da oft der Kater ,

" Hüttcmann nicht so viel Grund hat , um da¬

von andere Pachtgefalle abtragen zu können .
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Es gibt wirklich sehr -viele Wohnstcllen

auf dem Lande , die einzig und allein , oder

doch wesentlich für solche Dienste ausgethan

sind , welche auch von den Bewohnern im All¬

gemeinen lieber wirklich geleistet , als durch

Geld abgelöst zu werden pflegen .

Unterzeichneter kennt deren mehrere , wo¬

durch auch selbst die hiesigen französischen Be¬

amten sich veranlaßt gefunden , sich der unbe¬

dingten Abschaffung der Dienste zu widersetzen ,

so wie cs auch wohl einzig und allein «dem

Herrn General - Advocat Daniels zu verdan¬

ken ist , daß die Hand - und Spanndienste , in

so fern durch sie ein Theil des Preises für

Grund - Benutzung dargestellt wird ;

i ' exresentLrrs uns pai -tis tlu xi ' ix äs 1a

eon66L5ioir äu ierrein ,

erhalten sind .

Dem Einen kann es also vorthcilhaft seyn ,

dem Andern ist cs nachtheilig .

Sehr einschlägig ist eine alte Wcrdensche

Erbverpachtung gegen bloße Hand¬

dienste :

„ Leo up der Kuylen in Heidhausen
üe xortiuuoulu nostrs teirs aüN den

Branken ipsi 00NLS5SS , äs -
det tarn i ^>ss , i^usiu Iiereäes nodis ack

^-uatuok' sdsgue rneroeäis Solutions

sxsrsri . "
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Wird der Bauer , wenn er von seinen Ver¬

pflichtungen wirklich befreit werden sollte , auch

die Dienste seiner Kater abschaffen ?

Nach Allem diesen ist also kein rechtlicher

Grund vorhanden , warum pachtvertrags -

mäßige Dienst - Verbindlichkeiten als Preis ,

und Mitbed ingung für den gepachteten Ge -

nuß von Grundstücken , in so ferne sie nicht

durch , die beiderseitigen Vortheile ausgleichcnde ,

neue freiwillige Verträge geändert werden , nach

wie vor nicht sollten sortbestehen können .

Nur da ist eine Scheidung der Dienste

nöthig , wo die guts - , gerichts - oder lan¬

desherrlichen Rechte in eine Person

zusammen geflossen sind , weil die gerichts ,

und landesherrlichen Dienste wirklich der Per¬

son zu Gunsten einer andern Person auf¬

gelegt , und bei den jetzigen Einrichtungen des

Gerichts - und Hoheitswesens durch andere Ab¬

gaben auch ohnehin schon reichlich ersetzt sind .

§ - V -

Sadelhof , Hobsgut .

Alle Kurmedsqüter sind zugleich Hand¬

gewinns - Vehaitdigungs - Leibge -

winnsgüter , weil es an der Schuldigkeit

bes Folgcrö , neues Gewinn zu gcsinnech
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Nichts ändert , daß er sich bei der uransänglichen
Verpachtung auch ausserdem ein Pferd , eine
Kuh , u . s. w . nach dem Tube des letzten Ge¬
winnträgers vom Gute bedungen hatte , aber
— um nunmebr zu jener Güter - Art Überzüge -
hcn , welche besonders in den letzten Zeiten vor¬
züglich mit zue Sprache gekommen — nicht
alle Be h a nd igun g sg ü tcr sind zugleich
Hobsgüter , und sind eS nie gewesen .

Die von Kindlinger a . a . O . als Grund¬
satz ausgestellte Meinung ,

„ daß a II e Behandigungsgü -
ter ursprünglich Hobsgüier ge¬
wesen "

kann unmöglich durch Beispiele belegt werden ,
und Tausende bekunden vielmehr das Gcgen -
theil .

Die Bchandigungs - Eigenschaft war
zu allen Zeiten , so weit nämlich die Nachrich¬
ten reichen , von der Hobsefgenschast un¬
abhängig .

Unter sehr vielen andern Gütern , welche ich
zum Beweise dessen « » führen könnte , waren z .
B . die Sadelhöse Abding Hof zu Waltrop ,
Einern bei Schwelm , Heldring Hausen
bei Re ü ' ing bausen , Lengerich in der
Grafschaft Lingen , Rüschede bei Schcrcn -
beck , Schuppe len berg bei Hagen , u . s. w .
HU Pehand igun .qsrechten ausgethan .
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Wie hat also ein S a d e l h o f , in

« eichen eine beliebige Zahl von Hobsgü -

tern zu gleichen Rechten ( wenn schon nicht zu

gleichen Pacht - Verbindlichkeiten , hörig sind ,

selbst höriges Ho bs gut scyn können ?

Angenommen , daß dieser , oder jener Sa »

delhof nie zu dieser Eigenschaft wäre bestimmt

worden , ( wie dieses bei so vielen andern Erb -

und Frei Höfen der Fall ist ) , so konnte er noch

immer Behänd i' gungs - aber nie Hobsgut

seyn .

Ein Sadclhof war an und für sich selbst ,

und in Beziehung auf die eingehöngcn Hobs -

güter , frei , unabhängig , und selbststän¬

dig , obgleich er im klebrigen mit andern Ob er¬

st ösen in Verbindung stehen konnte , wie z . B .

das Schulten - Amt zu Soest sich aber fünf

Sadelhöfe erstreckte .

Kindlingcr . Urk > 102 . Z . B . S -
262 .

Auch Kurmcde , und Hobshörigkeit

sind ganz von einander unabhängig , indem es

Hobsgüter gibt , die nicht KurmedL -

pflichtig ,

( wie unter andern 14 Güter in den

Sadelhof Barkhosen gehörig , an¬

statt daß dagegen auf Zc > die Kur -

medspflicht haftet )

E -'-



und Aurmedsgüter , die nicht hobspflich -
tig sind , und nie gewesen sind .

s Urk . 15 . s. auch oben Urk . 6 .
Daher auch unter andern

1571 „ Robert von der Hoeven tem
Averhüse gehandelt um alsolche
Coirwvid , so unsen Stichle an und
van dem Gude Ov er kg in p to Vis¬
la ken durch doilliken Afgank Johans
van der Hoeven synes lyvcn Baders
sel . in Gott verstorven , ersallcn , "
das Kurmed war diesmal sehr geringe
gelassen worden »
, , NSIU xster ejus , äuiu vivsret , summus

inouusteiii kuutor kuit , et siuieus . "
Ucberhaupr waren in der Hocnschafr Fisch¬

laken Behandigungs - und Kurmedsgü -
ter , aber nicht e i n e i n z i g e s Hvbs -
gut .

Wenn schon selbst der Sadclhof Biche -
hausen zu Fischlaken gehört , so ist doch kein
riuziges Gut dieser Herrschaft in diesen oder in
einen andern Sadelhos hobSpflichtig , und es
ist auch nicht die fernste Spur davon , daß ir¬
gend ein Gut solches je gewesen .

Eben so verhält es sich mit einer großen
Menge Güter im Herzogthum Berge , im
Werdenschen , Essenschen , Märkischen ^
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§ - iS -

Hofsvcrfassung , Hobsverfassuttg .
Gemeiniglich wird Hofs Verfassung und ,

H obsverfassung mit einander verwechselt ;
not !, wendig hat dieses Zrthümer vcranlaffen
muffen .

HofSvcrfassung heißt derjenige Verein
mehrerer Freihöfe zu gemeinschaftlichen
Zwecken , z . B . zur gemeinschaftlichen Be¬
nutzung des Gesammt - Eigenthums der
Mark , nämlich jener Gründe , die nicht füglich
einzeln benutzt ahcr auch nicht entbehrt werden
konnten , als Holzungen , Weide , u . s . w .

s. Urk . 12 .
zur GesammdWähre , und Wehre , u . s. w >

H 0 b sv ersa ssu n g dagegen heißt der
Verein mehrerer Hobs gütet unter einem
Freihofe , gewöhnlich Sadelhof genannt .

Nicht die Hob sverfassung , sondern
die Ho f sverfassung ist die Grundlage
alter Güterverfassungen , unter welcher ,
als Hauptart , jene sich als Abart späterhin
gebildet hat .

Der Höfner handelte in eigenem Namen ,
der Hüfner war dagegen durch den Höfner
( und in Beziehung auf den Hufner Hof -
Herrn ) Vertreter
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Die Sadelhöfe haben im Uebrigcn das El -

gcnihümliche , daß sie nicht allein mit Mark -

und Fn hrgen offen - Freihafen , ihre be¬

sondere SadelhofS - Eigenschast beseitigt , sondern

auch als Sadelhöfe unter einem gemeinsamen

Ober Hofe mit andern weit und b . eit von ein¬

ander gesprengten Sadelhvfen im Vereine

gestanden , wie z . B - der Sadelhof Leng .erich

in der Grafschaft Gingen , Schapen in der

Grafschaft Tecklenburg , Monninshof in

der Twente , Monninkhvf km Sauerlande ,

und überhaupt alle Sadelhöfe den Hof Bark -

h o f e n bei Wer d en , als ihren Ober -

Sadelhof ( ^Iirris erkannten ,

si Urk . iS .

§ - iy ,

Edle , Wehre , Laten .

Die deutsche Urverfassung hatte drei Stande ,

Edle , Wehre , Laten .

Die Edlen , und Wehre ( Freie , Eigene ,

inzeiiiii ) waren die eigentlichen und ausschließ¬

lichen Grund - Besitzer , die Angessessene ,

Saßen » Sassen .

Je mehr Einer besaß , desto edler war er ;

da aber nur Gleiche mit Gleichen in ehe¬

liche Verbindung treten durften , ? s ^i , so ist
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es gekommen , daß in der Folge auch Minder
besitzer , und sogar Nichrbesr' tzcr dennoch
als ebenbürtig auch für gleich edel gehalten
wurden .

s. oben z . z .
Dieselbe Bcwandniß hat eS mit den Wehren .
Die Edlen waren die Häupter , Häupt¬

linge , Hauptherrn , Obere , Oberhäup¬
ter in Beziehung auf den Gesammt - Verein ,
auf Währschaft , Wehr - Anstalt und Ge¬
richts - Verfassung .

So wie Fürst aus O - berst , oder Vor¬
derst gebildet ist , so ist cs wohl klar , daß
Graf einen Gau - Obere - n ( Overen - anzeigt .

Diese Ableitung ist der Sache und dem Bil¬
dungsgeiste aller Sprachen , und so auch der
deutschen angemessen .

>. m . Urspr . S . 622 . u . f.
Die Freien , Eigene , machen den zwei¬

ten , den eigentlichen Wehrstand aus , daher
Wehr e .

Dieser Stand halte drei Stufen , auf der
untern standen die / - mul - , Knechte , ( im Ur -
sinne des Worts ) d . h . die Jungen , Knaben ,
Knappen , in der Mitte die aus
der obern die m -lire - , Ritter .

* ) Bei den Römern verhielt es sich nicht so :
illi - ervo ne ^ unnr cies

ca - , HI , z . zy ,
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Auf dieser berührten sie sich mit den Edelri ,
daher ,

Urkunde 17 .
so wie überhaupt der erste Stand auch vor¬
zugsweise Wehrstand ( im weitern Sinne des
Worts ) war .

In der Zeitfolge warf der erste Stand der
nunmehrigen Grafen , Mark - Land - Burg -
Grafen , u . s. w . Herzoge , u . s . w . das
Ur - Unterscheidungszeichen , Edel , weg , welches
nunmehr der zweite Stand , der es vorher nicht
führen durfte , annahm .

Jetzt ist es so weit hcrabgekommen , daß
es dem gemeinen Bürger kaum genügt , und
oft sogar wohl - und hoch - edel noch nicht zu -
rcicht .

Die Titel - Geschichte hoffe ich bei einer
andern Gelegenheit barzustellen .

-Den dritten Stand bildeten die Laten ,
litt , ittoiieZ , Leute , d . h . Knechte , und
Mägde , im jüngeren Sinne dieser Wörter ,

s . Ur k . 18 - >y - 20 u . 21 .
auch Hausleute , Hausgenossen , ksmiiia -
res , iLMili -l , Dienerschaft , hörige , ge -
hörsame Dienstleute genannt .

Der geistliche Stand ist eine weit jün¬
gere Erscheinung ; er war der Urverfassung
fremd , so wie auch Aebte , und Bischöfe. D .
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anfänglich blos als HofHerrn auf - , und erst
in der Folge als Hauptherrn eintraten .

Das Wort Leute setzt eine Mehrzahl
voraus , wenn man schon in der Folge aus ilri ,
tr 'tu§ , litn , gebildet hat , und ich halte daher
lieber daS Wort Late bei , indem das . von
Möser , und Kindlinger in der einfachen
Zahl gebrauchte Wort Leut zu sehr an den
mit dem Worte Leute verbundenen Begriff von
Mehrheit erinnert .

Auch war ursprünglich mit dem Worte
Leute , Lüde , nicht jener ausschließliche La¬
ten - Begriff verbunden , welcher in der Folge
darauf haften blieb ; vielmehr wurden unter
diesem anfänglich , wie auch noch fortdauernd ,
gemeinsamen Worte : Leute auch Wehre
verstanden ,

z . B . „ ersame Lüde Everde in der Bal -
denoye ^ und Anthoniuse Ghcbröedere
gheheiten van der Leyten rc . "

s. Urkunde 22 u . 2Z .
in welcher letzten die Emen , Hove l ü d e ,
( Besitzer zu Hofs - , nicht , Hobs - rechten ) und
die andern Huslüde genannt werden ,

weswegen man die Verschiedenheit des
Standes auch zuweilen durch Dienstleute
unterschiede

Die Besitzer - der Freihvfe , wozu auch

1
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Dienstmannslehngüter gehörten , wurden

- Wehre , Freie , und die Besitzer von Hobs -
gütern Hobsleute , Laten genannt .

Man wird kein einziges Hvbsgut anzeigen
können , auf welchem ein Wehre gesessen ; denn
sc. in Stand gab es nicht zu , hobshörig zu
seyn .

Umgekehrt konnte auch kein Late Besitzer
von freien unabhängigen Erbhöfen , oder
Lehnträger , freier Dienstmann seyn ,
ohne zuvor aus der Latenhörigkeit ent¬
lassen zu seyn ,

. s. Urkunden 24 u . 25 ;
unterdessen dennoch die gutsherrlichcn Rechte "
an Latengürern freien Dienstleuten zu
Lehn gegeben werden konnten ;

s. Ur k. 26 .
denn in Beziehung auf den Gutsherrn waren
alle Güter , zu . welchen Rechten sie ausgethan
seyn mochten , freies Erbe ;

wie z . B . „ de Herscop van Lüdinc Husen
mitdeNtwee Sadelhoven Lüdinc - .
Husen und Forkenbecke iS vry
eyghen Erfftael senke
Lüdgers , und ^ des Gcsiichtes van
Werden " .

Mit diesen Stücken waren die von Wolf -
Lüdinghausen , nach ihnen der Bischof ,
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und späterhin das Domstift zu Münster
bis an diesen Tag belehnt .

Eben so 1542 :
„ behandet zu Kormodigeu Rechten
an unse frei Gut und Hof them
Haffeler " .

u . s. w .
Ich muß auf die vorbezogcne Urkunde

24 besonders aufmerksam machen , da sie zu¬
gleich den Unterschied zwischen eigenen
Gehöre - Dienstrecht , und Frei -
Dienst mannsrecht darstellt .

Davon unten mehr .

ß . 2l .

Hof , Hufe ; altdeutsch :
H a i v e , H 0 i v e .

Der Oberhof , Haupthof , Sadelhof
ward Hof , cuvtie , curtis cloiieintLsIiL , das
Hobsgut Hufe genannt , und bestand
aus einer Wohnstelle «.daher man - ei- von
inaneo , wohne , daher auch NI3IISIIS seit cloiuiir ,

s. Urkunde 27 . )
mit einer in der Regel durch zwei Pferde oder
Ochsen pflügbaren Hufe Landes , gewöhnlich
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von zwölf Morgen , die sich aber zuweilen

in dem Maße vergrößerten , in welchem die¬

selbe noch einer ferneren Urbarmachung durch

Ausrodung , Austrocknung , Ebnung , n . s . w .

fähig war .

Die Alten , welche die einmal bestehende

Einricytungsweise nirgend überschritten , und

Alles und Jedes mit geeigneten Namen nann¬

ten , hießen daher einen Hof den Haive ,

und ein Hobsgut die H o ive , links .

Z . B . -iisn - us zu Brvick Hausen Park -

Hofer Kurmedige Haeves - H o ive ,

d . h . Hofs - Hufe ; in -ni8ns Schul¬

te kc zu Hins deck , Vieh Hauser

H a cvcs - H o ive , d . h . ein Hobsgut

des Sadclhofes Barkhofcn , Vieh¬

hausen , eine dem dritten Stande

angewiesene Wohn stelle mit erb¬

licher Grund benutz ung unter ge¬

wissen mehr oder weniger einschränken¬

den Verpflichtungen ; unterdessen dieses

Erbrecht nirgend als Eigen thums¬

recht , vielmehr nur als Hand - Leib -

Erb .- gcw fnn erscheint .

An m . Ein Werbcnscher Merzen Landes h >' elt

2i8 , ( jetzt 2iü ) ein Mü h l h ei m isch er rr »

Ruthen , eine Ruthe r6 Fuß , oder 8 Ellen .
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Ohne Zweifel sind H a ive und H o ive ,

so wie Hof und Hu . fe , einerlei Ursprungs ;

weil aber beide Wörter besondere Begriffe ha¬

ben , und auch verschiedenen Geschlechts sind ,

wie überhaupt alle Sprachen dieses Hülssmit -

tels zur Bezeichnung ähnlicher Begriffe

durch ähnliche Worte sich bedient haben , so

dürfen wir diese Begriffe nicht verwirren ; wes¬

wegen denn auch die in einen Sadelhof ge¬

hörigen Güter nicht Hoss - , sondern Hobsgü -

ter >( unterwelchem Namen ein jüngerer Sprach¬

gebrauch sie bezeichnet ) genannt werden müssen .

Der Ursprung des Worts : Sadelhof ,

läßt sich auf zweifache Art erklären .

Entweder wird dadurch ein Sattel - ( Ta¬

del - ) d . h . Ritter - gut , oder die Sole , Sol -

stättc des ganzen Hofes ( d . h . des HofeS mit

seinen Hufen r angczeigt .

Aus Sole ist unbedenklich auch Saal ,

als Hauptstatte der Wohnung entstanden , die

in altern Schriften auch Tadel genannt wird ;

z . D . 1585 „ actum up unserer Abdien gro¬
ßen Sadel " .

! ä
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. 8 - 22 .

Hvbögericht , Latengericht ,
Lateilbank , u . , s. w .

So wie aber keine Einrichtung ohne Ord¬
nung bestehen kann , und es überhaupt der
deutschen Urverfussung gemäß war , daß jeder
Stand seine eignen Rechte , und Gerichte
hatte , so gab es auch Hob s rechte , Hobs -
gerichte , Latengerichte , Latenbänke ,
u . s. w .

Der Besitzer des Hofes , Sadelhofes
war Hobsrichter « Schultet » und aus den
huldigen Hobsleuten wurden die Verständigsten
und Erfahrensten , gewöhnlich sieben , zu
Hobsgeschwornen «Beisitzern ) erkoren ,
so wie auch der Hob sfr vH ne aus den Hobs -
männern bestellt , wenn nicht etwa schon ein
erblicher Hobsfrohne bestellt war , , ns -
tu - ; wie z . B . der Hobsmann - u Simling »
Hausen in B 'arkhofen , Wordenbeck in
Kalkhofen , Temhof in Langenbögel ,
Mechelmann in Altendorf , dessen Gut
daher auch von den Hobsleuten das Knech¬
ten - Gut genannt wurde , u . s. w .

Ausser dem Anthcile an der Hofesgebühr
bei gebotenen , oder ungebotenen Ge -
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dingen genoß der Hobssrohne auch andere

Vortheile in Beziehung auf die Pacht ;

z . B . Worden deck hielt an den Pachtge -

fallen eine bestimmte Abgabe , und Mechel -

rnann die dem Hofherrn zukommende Pacht

von 6 Scheffel Hafer ein .

Die schon oben angewandte Urk . is ent¬

hält die Hobsrechte des Sadelhofes Schapen ,
und

Urkunde 28

jene des Ober - Sadelhofes Bark Hofen , wie

sie in jüngeren Zeiten auf den Grun ^) der alte¬

ren Hobsrechte von Neuem beschrieben worden

sind .
s . auch die Hobsrechte des Bischofs -

hofeS zu Santen , * ) u . f . w .

bei Schlechtendall ,
NA. 0 .

Diese Einrichtung ist von oben herab , d . h .

vom Herrn des Sadelhofes ausgegan -

gen , und von diesem schreibt sich also auch das

Erbrecht der Hüfner her . >

In dieser Eigenschaft zog er auch den

H e r r n schilling zur Anerkennung der

Hörigkeit zum Hofe ^ oder zum Herrn des¬

selben .
s . 0 . Urk . i2 .

Davon ist also zu unterscheiden der Heer -
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schilling , - oliäus cLSI ^ LNsis , ju.5 LL - ti' ense , den
der Vogt rc . für den Schutz erhielt .

Wollte man auch annchmen , daß einige
Laten um des Schutzes willen sich freiwillig
in den Hobsverband begeben hatten , wovon
ich jedoch nirgend ' eine Spur bemerkt habe , so
setzt dennoch die jährliche Leistung der Erbpacht -
gcfalle schon nothwcndig voraus , daß der Be¬
sitzer des Sadclhofcs , in welchen sie sich bege¬
ben haben sollen , auch schon zuvor ihr Guts¬
herr gewesen seyn müsse , indem die Pachte
dem G r u n d Herrn für die erbliche Nutz¬
nießung des G r u n d c . s entrichtet
wurden .

Es kann sich aber auch davon keine Spur
ausser » , weil ein Late in eignem Namen
nicht bcsitzfahig war , und sein Erbpachtrecht
in jedem Falle einen Gutsherrn unter¬
stellt .

Diesem , als Gutsherrn » lag ohnehin schon
die Pflicht der Vertheidigung , Verant¬
wortung auf ,

Urkunde sy .
obgleich er sich seinerseits für sich und seine
Angehörige wieder in den Schutz eines Andern
begab ,

s. Urkunde zo .
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wobei auch besonders auf die örtliche Lage

Rücksicht genommen wurde ,

Urkunde zr .

so daß fast in jeder Gegend , und oft fast für

jeden Sadelhos cin eigner Bogt , d . h . Verthei -

diger war .

Daher Schait , Vaghetgeld , Wagd -

bede , Schutzgeld , Vogtgeld .

Leider aber gingen die Bedxn zuletzt ge¬

wöhnlich in Gcbode ( Bitten in Gebote , xrs -
cLils « in exLOtioner ) über , und der Beschü¬

tzer ward oft Bedrücker , der nunmehr selbst

' diejenigen Güter verschlang , die er erhalten ,

und sich zum Herrn desjenigen aufwarf , den

er vertheidigen sollte .

U :n dieses noch zur rechten Zeit zu verhin¬

dern , machte man sich , wo möglich , wieder

davon loS .

Urkunde Z2 >

Das erste Kap . dieser H o bsre chte liefert einen

schönen Beleg zu meiner Ansicht der Ge¬

schichte .
Der Bischofshof zu Santen wird als der

älteste Hof der ganzen Gegend anerkannt ; man

gesteht , daß erst nach ihm die umliegenden Höfe

aus „ Heyden , Bruecken , Weiden , en
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Warten tot Lande syn ghemaeckt wor¬
den ." . .

Auch verordnet das Kap . ! y ,
„ onse Heere dys Hoifs mach een

Moelen in den Ryn doen hanghen
binnen Paelen ' s Lands van Xanc -

« ten wanneer he wyl " .
Weiter :

„ yd Huis ter Münten ( auch zu Wer¬
den heißt noch ein Haus : die Münte )
binnen Xa rieten alrcnest der steghen
mytten eenen Jude ann den Marckt , ende ^
myt den anderen Verde aen dye Scharn -
strate geleghen gylt onscn Heeren ( dem
Hofherrn ) jairlicks 4 Penninghe Erf -
tyns , behciltlich onsen Heeren dartoe in -
ne denselven Huise Gelt the doin slacw
ende to münten wonneer Hy will " .

Noch verordnet dasselbe :
, , vermits Orloff ons Heeren mach een

bequeme verfocht , ende beleert Marschal -
tick eenen Noitstall binnen Tancten
fetten , en wonner dye Noikstal vermits
versreiff of Overgiften lcdich worden weere ,
so sal men sulcken Noikstal aen onsen Hof¬
richter wederomb wynnen en werven myt
eenen Emmer Wyns " .

Nach diesem also steht die Stadt Santen
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auf dem Grunde des H o f e s Santen , und
es ist nicht daran zu zweifeln , daß sich in
Santen noch mehrere dergleichen Spuren der
ursprünglichen Hofes - Verfassung nuffern
werden .

Dennoch hat schon zufolge des als Eingang
zu den HobSrechtcn dienenden K a p . i .

„ Hcctor van Tropen » an Coninck
Priamuö ge '-oiren , den wp hpr dp ons ,
normen Ha ege » von Tropen decse
Etat Lanctcn 1149 Jair voir Goids Ge -
l>ort yrstwerf wydt und aevergcot begrepcn ,
ende myt groten Graven gctymmeren vcr -
syrt , ende gcvestigt rc . und hcfft dcse Skat
Lancken Kleyn Lroyen ge - '
heilen rc . re .

Und zufolge desselben Kap . erscheint 407 Jahr
nach Gottes Geburt die Kaiserin Helene ,
Consta ntins des Gr . Mutter , zu Klein
Troja , und baut dem h . Victor und

seinen zzo , nach anderen g6o Gefährten , deren
Körper mit 17 Kriegsfahnen 126z ( ycx»
Jahre nach ihrem Martirer - Tode ) in einem
Graben bei Santen gesunden seyn sollen , eine
Kirche , wonach „ dese Stat Kleyn Troyen
na eenen Water , geheiten dyn Lanct ( gerade
wie der Zluß La nt hus , auch Scamander

genannt , zu Alt - Troja ) dait hyr voir der
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plach , en noch hye by Lancken vlüt ; und ook
na den Heiligen , die hyr rüsten , Xancten
genannt worden , "

wie z . B . es auch von Köln heißt :
, „ §nncka Loionra äiLerl - , ciuia sangnins

tincta

Desgleichen von Rom , u . s. w .
wenn schon offenbar der häufige Sand in die¬
ser Gegend dem Hofe ( Burg , Schloß ,
Stadl ) Santen den Namen gegeben hat .

Diese Abkunft von Santen erinnert beiläufig
an die Erbauung von Trier durch Treber ,
oder Trebeta , Sohn des Ninus , Stiefsohn
der unkeuschen Semiramis , besten Stamm¬
baum , Bild , und Fähnlein zu sehen in
der große » „ Ehronicka der hilliger
Slat Cocllcn " , izoo Jahr vor Erbauung der
Stadt R o m :
„ ronrain ante Drsveris otetit annis rnilla

treeentis "

und an das Alter , besonders auch an den
Abfall der fünf Städte am Rhein , Köln ,
Mainz , Worms , Straßburg , und Basel
( unmittelbar darnach , als Moses die Israe¬
liten durch das rothc Meer geführt halte ) durch
Verweigerung der Steuer , die sie aber nach



zo Jahren , wie ebenfalls in der genannten

Chronicka im Bilde zu sehen , die Einen

mit den Geldbeuteln in der Hand , und die An¬

dern mit ausgestreckten , oder gefaltcnen Händen

dem Jupiter Binder zu Trier in tiefer

Unterthanigkeit nachbrachten .

Sie erinnert auch an die noch frühere Entste¬

hung Duisburgs am Niederrhein zu den

Zeiten Tharas , des Vaters Abrahams

durch Trebers Stamnisgenossen Tuisko ,

auch Ascenas genannt , den Sohn Gomers ,

des Sohnes Japhets , des Sohnes Noahs ,

nachdem er erst an der Donau sich niederge¬

lassen , womit auch die bei Wien gefundenen

hebräischen Grabschriftcn in Beziehung stehen

sollen , s . Darru -' lte mr'Z-?-. Aen.r,
DiL . I . p . i ) .

mit welchen es indessen wohl dieselbe Bewand -

niß haben wird , wie mit jenen Inschriften

in den Weingärten von Biterbo ;

s. Annr !t >r cte

sodann auf seinem weitern Zuge in Deutsch¬

land am Main eine Burg gebaut , und nach

seinem andern Namen AScenas ( AScan , wo¬

her auch das Land Ascanien in Sachsen ,

jetzt Anhalt ) Aschaffenburg genannt ,

und zuletzt Duisburg zum Sitze seines
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Reichs gewählt , in welches sein Sohn Man »
nus ihm gefolgt , der dem nachher : Rhein
genannten Flusse den Namen Ale - mannuS
( soll heissen : Quelle des Mannus ) beigelegt ,
woher es denn auch gekommen seyn solle , daß
wir nach Tuisko Deutsche , und nach Alc -
mannus Alemannen genannr werden .

Sie erinnert an die Ankunft der göttlichen
Jsss aus Aegipten in Deutschland ( zu den
Zeiten des eilften und letzten deutschen Königs
Hercules Alemannus , nach welchem unsere
Geschichte i6ov Jahre bis zum Augustusruht ,
weil cS dem sich so nennenden Berosus , ei¬
nem angeblichen Chaldäer und Zeitgenossen
Alexanders des Großen , dessen Gespinste
längstens als ein Machwerk des Annius von
Biterbo anerkannt sind , nicht weiter gefallen ,
zu lügen ) um unsere Voreltern Korn mah¬
len , Brod backen , vielleicht auch Kauen
zu lehren , welches also der erste König Luis «
c o versäumt , oder nicht gekannt zu haben scheint ,
obgleich er des Ackermanns und Weinzie¬
hers ( Winzer ) Noah

Oen . 9 . 20 .

Urenkel , auch Ca in schon Ackers mann ,
4 - 3 -

der Feldbau die Hauptbeschäftigung der ersten
B -äter , Erzväter , die Israeliten überhaupt
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einAckerbau - treibendcs Volk ; ihre ganze Verfas¬
sung , und daher auch die Gesetze und Anordnun¬
gen Moses wesentlich auf den Ackerbau gegrün¬
det waren ; sowie auch das Wort Brod ,

Z > iS -

das umgedrchte verwandte Wort , Mehl , dar?
zustellcn scheint .

s. in . Ursprache S . 50Y , u . f .
Sie erinnert an die Landung Ulysses zu

Asciburg , d . h . am Effebcrg , Duisburg
gegenüber , der jedoch ein höchst unkundiger See¬
mann gewesen seyn muß , da er auf seiner Irr¬
fahrt sich von Troja her durch das mittel¬
ländische in das atlantische , und aus die¬
sem in das deutsche Meer , sogar den Rhein
hinauf , soll haben verschlagen lassen ,

und daher ebendenselben Weg bis » ach Zthaka
wieder zurücklegen muhte .

Sie erinnert endlich an die Niederlassungen
des Paris in Gallien , woher die Stadt
Paris den Namen führt ,

des Troiers Mogunz zu Mainz , ,
u . s. w .

und vor allem auch an die geheimnißvolle
Fahrt des Hclias Grail auf dem Rheine vor
Kleve , ->

und an die vielen Hunderte der seltsamsten
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Geschichten , und Geschichtchen überhaupt , die i »
den unzähligen . L ä n d e r - und Städtc -
C h r o n i k - a ' s gar erbaulich und wunder¬
schön zu lesen sind .

8 - 2Z .

Veränderter Besitzzustand der Hobögüter .

Diese Einrichtung bat grossentheils bis auf

den heutigen Tag gewährt ; nur sind nicht alte

heutigen Aufsitzer von Hobsgülcrn

ec . Erben der Urhüfner .

Wer ein Hobsgut baut lzcllet , anilt )

braucht es deswegen nicht immer ; wer dage¬

gen mit dem Gute behandigetist , baut cs

zwar nicht immer , braucht , benutzt cs aber

vorzugsweise , hat es in Nießbrauch .

Z . B . 1541 „ Kinder - Dirichs - Gnt zu

Middelich in Heldring Hausen ,

so hicbevorn sel . van Backem daran

behandiget gewest , und gebrückt

hcfft " .

Ehemais waren die Aufsitzer der Hobsgü -

ter ^ wcnn schon eigentlich nicht an die Hufe ,
Zlebae aäscripiiiii , doch an den Hof gebunden ,
jure ourtialitatis aästrlcti , UNd alle waren Villa -

N - , Ackersleute ; wenn schon diese Verbindung
E .
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mehr Wohlthat , als Last , und ein Hobsmann

ausserdem so frei war ^ wie jeder andere Nicht -

hörige .

An den Verein war er so wenig bleibend

gebunden , daß es ihm zu jeder Zeit frei stand ,

durch hobsrechtlichen Verkauf seines Erbrechts

heraus zu treten , wiewohl dadurch seine Lage

oft ol / ne Vergleich unfreier geworben seyn

mag , wie zuvor .

Viele haben sich dieser Befugniß aus freiem

Wilsen , aber ohne Zweifel auch Viele aus

Noth bedient .

Auf diesem Wege kamen sowohl Hobs -

als andere Güter , d . h . die bedingte

erbliche Nutzung derselben in die Hände

der Klöster ,

Urkunde 33 u . 34 .

der Bürger , wie z . B . schon 1312 ,

Urkunde 3Z .

und anderer Privaten ohne Unterschied ,

tz . 24 .

Die Wehre , als Besitzer vou
Hobögütern .

Auf diesem Wege kamen die Hvbsgüter

auch in die Hände der Wehren , die ohnehin

größcentheils schon Gutsherrn davon waren ,
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und in diesem Falle , da nunmehr die Mitbe¬

nutzung der bisherigen Aufsitzer aufhörte , in

den vollen Genuß ihres Eigenthumsrechts wie¬

der eintratcu , anstatt sic durch den Ankauf an¬

derwärts höriger Güter gegen deren Nutzung

auch die darauf haftenden Verbindlichkeiten

Übernahme » .

Ausser den schon vorgekommenen Beispie¬

len wurden 1407 die von der Reck behändst

mit Vorwerk , in den Sadeihof Schüppe -

lenberg gehörig ; sie mußten also dje Erbge -

rechligkcil daran schon vorher erworben haben ;

s. Urkunde ZS .

desgleichen 1407 Rutgcr und Sander van

Galen mir der Hube Ton Boyken

zu Herten , in Heldringhausen ;

142 r Johann van Galen mit Distel¬

heim in Heldringhaus , n mir der Ver¬

pflichtung , zu Ring und zu Ding

zu gehen , wie andere Hoves -
l ü d e .

s. Urk . 37 .

1437 die von der Steck mit St0 lkenh 0 ue

to Lüncren , in Aldendorf ,

1433 dieselben mit Sydinkhaufen , da¬

selbst ;

iZ2i Henrich , und Enneke Wede -

brvick mit dem Gute im Broick in

Aldendorf ;
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! Z2Ü kaust Johann von Westrem Deck -

Hausen zu S t ö v e r e n , von den
Eheleuten Dierich , und Mette NL . to
Stöveren , und wird damit be¬
händer ;

1541 Henrich Knippink mit Bigesen
in Heldringhausen „ soll dem
Hof - doen , was sich to Haves -
rechten geboert " ;

rZ 78 wurden die von Wcsterholt mit
Laickmansgur zu Lüchtern in
Heldringhausen behandet ;

1616 kauft Adolf Herman von Wilich
Hardersgut in Rüschede von den
Eheleuten Jobst , und Else Harders ;

rögz verkauften die von Fridag . zu
. Schörlingen ihre Erbgerechtig¬

keit , llominiiE utils , an fünf Hobs -
gütern an die von Strünkede ;

1658 wurden die von Westerholt mit
Bauer Haus ,

i6g7 mit Groß - Dahlhausen in Rü¬
schede ,

1708 die von Syberg mit Termühlen
in Kalkhofen behandet ,

und so fort bis auf den heutigen Tag .
Dasselbe gilt auch von nicht hobspflichtigen

Behandigungs - oder Leibgrwinnsgütern .
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Solcher Fälle können hundert , und aber »

mal hundert nachgewiesen werden .
Von dielen Vielen ist aber noch besonders

einer sehr merkwürdig .
Der Sadelhof Aldendorf bei Un¬
na gehörte zurWerdenschen Prob -
stei .

In diesen Hof gehörte eine Hufe „ to Ech -
tcse . " >

Diese verpachtete der Probst Niklas
„ van me Steyne " ( von dem Stein ) iz / Z
an Johann Freseken und Herman , dessen
Sohn , auf 20 Jahre , und langer nicht , für
eine beschriebene jährliche Pacht .

Es war dabei ' sogar bedungen , daß , wenn
die Erben nach dem Tode des letzten sich melden
würden , dieselben die 20jährige Pacht aushalten
sollten , sonst aber nicht .

14.Z2 wurde diese Hufe auf lebenlang
verpachtet , und 1491 an die von Für¬
stend erg zu Höckiinghofen wieder zu
Behandigungsrechten ausgethan .

Die Pröbste hatten also das Erbrecht an
dieser Hufe von den hobshörigcn Vorbcsitzern
schon vor 1Z7Z an sich gebracht , von nun an
in Zeitpacht , und erst 1491 wieder durch B e -
handigung zu Erbpachtsrechte ausge -
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Daß die Pröbste und Aebte von Werden

das Erbreche an den Hvbßgütcrn wieder an sich

brachten , war desto natürlicher , da die Hvbs -

leute sogar verbunden waren , solches erst den

nächste » Folgern und Erben , dicscmnach aber

dem Abte zum Verkauf anzntragcn .

s . oben Urk . 2z . Item ob ein

Hobsman sein Gut verkaufen

woldc re . rc .

z . B . 1652 kaufte die Abtei Westerhof zu

Sölde in Aldendorf ;

1679 Grvtsiepen « vorhin Wyntgaeten )

in Barkhafen , welches >527 Johann

Witte Burger zu Essen besessen , und

von den Vorbesitzern S t a h l von Höl¬

st e i n zu H e i si n g e n gekauft hatte , und

von nun an , da sie zugleich Hofshcrr -

schaft davon war , lh -at sic dieselbe in blose

Zeitpacht aus , u . s . w .

Ueberhaupt gingen diese Güter , so weit die

Nachrichten reichen , aus einer Hand in die

andere , und also auch wieder an Bauern -

Familien , wie z > B . Dclwig in Bark Ho¬

fen von Herbert Donk einem Bürger zu Es¬

sen durch Kauf wieder an Hinüber inHet -

icrscheid gekommen .

Schon vor 1Z47 war das Kloster zu Burlo

im Besitze von Lüttike Essinkholt in Riss



7l

schede , verkaufte es nunmehr an Johann Ro -

levink ( s. oben Urk . ZZ . ) , von welchen es an

die von Rhcidc , von Schrick , von Mol¬

den bürg kam ; diese verkauften es an Bürger

zu Wesel , und Bvchbolt , und diese an den

Dauer Nienhaus , wodurch cs an die Dauern

Schwietcring gekommen , davon Heinrich

Schwietcring 1807 zuletzt daran ist behän¬
der worden .

§ - 2g .

Abänderung der Erbt Heilung in Hin¬
sicht nicht - laten - höriger Besitzer .

Die Urbesitzcr der Hobsgütcr waren Laren ,

und in Beziehung auf den Sadelhof , in wel¬

chen sic gehörten , hörige Laten .

Da nun dieses Verhaltniß bei einem Erb -

besitzer , oder freien Dienstmannc re .

nicht denkbar war , so konnten diese auch der

bei einigen Sadelhöfen hergebrachten , aus dem

Latenhorigkeit s - Verhaltnisse entspringenden ,

Erbthcilung nicht unterliegen .

Diese Erbthcilung wurde also , unterdessen

, sie bei den Latenhörigen eben desselben Sadel -

hofeS immer forrbcstand , bei den übrigen Be -

, sitzern Einmal für All in eine bestimmte Ab¬

gabe verwandelt , anstatt daß sie sonst abge -

handeltzu werden pflegte .
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z . B . I44Z „ Vsiiäur Godert van der Rer -

cke hefft uns vernoeqet van Versterff

oder virr sadane Hoffsgereichtigkeit ,

als uns durch Doit synes Vadcrs van

rc . Stollen Hove to Lüneren , dat

ein Hoffsgut in unsem Sadelhoff to

Aldendorpe , vermöge Brieff , ünd Re -

versale unfein , Gotzhüse verfallen is , so

he nae dem Guve und - H ,ave nicht

loidich syn , gcdvert vier Mark Un -

naes ..

iZ2r „ Diederich und Ennekc Wedebrock

behandet mit dem Gude im Broicke

vor dem Hove to Moelhuysen , hö¬

rende in unsen Sadelhof Aldendorp rc .

und wänt dan Diedcrich und Enncke

nicht horich , und lodich sint na un -

ses Hoves rechte , so ducke as dareyn .

eine Haut affverstcrvet und ledich wirk ,

füllen erc Erven vor de vcrstorvene ,

Haut uns off unse Nakomclingen geven

tvintich Schillinge , als to Unna genge

und geue seynt , vor eyne Erffdei -

linge rc . rc . "

1528 „ Dierik von der Recke , wie 1448 , ' '

1556 „ und so wie Joest und Catharin von

der Reck nicht horich . noch lodich

smid rc . .qev >°n vor eine Erffdeiling , "
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! Z7l „ und want dan wy bcyde ehelüde

Gerhard van BodeIswynge und Ca -

thärin von der Reck nyet hoerich ,

noch loedich sein nach des Hofes ( Al -

dendorp ) rechten gcven rc . vor eyne

Erffdeilung rc rc . "

1626 „ wegen Udeshove , und Budden -

Hove " und dieweil Joban von Ame¬

lunxen , und Gertrud von Pöpping¬

hausen nicht hocrig noch huldig

sind rc . rc . " «

Dasselbe galt auch von Geistlichen :

igyi wegen Dückcrmoclen in Reckling¬

hausen , , in want die vioarü nicht

hu ! dich und hocrich tot dem Vurß -

Guds , lSadelhof Heldring Hausen )

vor ein erve gcven rc . rc . "

und von allen Nichrhorigen über¬

haupt .

s . oben Urkunde , n .

Im Uebrigen mußte nichtsdestoweniger der

neue Besitzer das Gewinn am Hobsgttte ge¬

hn nen Und erwürken ; daher heißt es in al¬

len Behandigungsbriefcn , wie z . B .

1Z71 „ und wanneer wyr beide vom Leben

zum Tode gekommen , so cn füllen unse

Erven gcin recht an den Gudern haben ,

sy en künden dan van dem Hern Abte ,
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oder seiner Erw . Nachkommen daran uff

genaiden wynncn , und werben

( d . h . erwerben ) rc . "

Indessen ist auch dieser Hörigkeits - Begriff

in der Folge ganz verschwunden , so daß nun »

mehr so wie der Besitz von Lehnen an der einen ,

also auch der Besitz von Hvbsgülern an der an¬

dern Seite unter allen Standen gemeinschaft¬

lich ward , wenn schon noch hier und dort nur

der Adel des Besitzes ehemaliger sogenannter

Rittergüter fähig ist .

Unterdessen wird man dennoch kein Beispiel

finden , daß auch von nun an ein Wehre tnun »

mehr Edelmann ) auf einem Hobsgute gesessen ,

oder sich darnach genannt habe ; anstatt daß

nichthobepflichtige Vehandigungsgütcr , wie ich

schon oben bemerkt habe , nie ein Hinderniß ge¬

wesen , um Sitze der Wehre zu seyn , und zu

ihren freien Besitzkhümern gerechnet zu werden ,

wie sich z . B . die von Neu Hof , nachher die von

Nagel nach dem Behandigüngsgut Bading -

hagen nannten .

Die von Schüngel nennen sich von

Echt Hausen , aber nicht von den 6 nach Al -

dendors gehörigen Hobsgütcrn zu Echthausen ,

sondern von der Wohnung zu Echrhausen ,

womit sie besonders behandiget sind .

Daher wurden auch nicht selten nichthobs -
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pflichtige Güter , wenn der Gutsherr wieder

freie Hände erkalten hatte , abwechselnd zu

Lehn - und Vchandigungsrechten auö -

gcrhan .

s, Urk . z8 -

welche eine merkwürdige Anordnung auf den

Falk enthält , wenn Knrmed , und Gewinn

nicht abgetragen werden sollten .

tz . 25 .

Verhältmß der Zcitpächter zum
Sadelhofe .

Die Wortführer des Bauernstandes haben

diese abandernden Verhältnisse zum Theil nicht

gekannt , oder , wenn sie dieselben gekannt , wun¬

derlich verdreht , überhaupt alle Euter - Arten

vermischt , und daher auf Zeitpachtgüter , was

nur auf Erbpachtgüter , und auf die zeitpachki -

gen Aufsitzer der Vchandigungs - und Hobsgü -

tcr angewandt , was nur auf - die behänd , gteu -

Erbberechtigte anwendbar ist , und dabei oft

Verfassungen unterstellt , die nie bestanden , und

Thatsachen , die nie geschehen .

Wenn ein ursprünglicher Hobsmann sein

erbliches Nutzungsrecht einmal ausgelassen ,

übertragen , verkauft hat , mag er auch immer

durch die Güte des Käufers , oder gar in Folge
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einer Kaufbcdingusg als Zeitpächtck auf dem

Hobsgute zu wvhnen fortgefahren , und mögen

auch die Pachtgefalle bei jedem zukünftigen neuen

Gewinn unverändert geblieben seyn , sv hört

sein , bisheriges Erbrecht auf , weil er sonst
Sache , und Preis , rem et xretium zugleich ha¬
ben würde .

z - B . , , Von welchem Erbkauf die Verkäufer

für sich , und ihre Erben den vorgcm .

Käufern und ihren Erben vor unserem

Hofschulten unseres SadclhofcS Mü¬

schede rc . in Beiseyn Johann Nien¬

haus , und Goddert Heiden unseren .

Hoffsgeschworncn seinen rechten

erfflichen Ausgang , und Ver¬

zieh nissegcdain mirHand , HaI m ,

und gichtigem Munde rc . ent¬

erbt , rc . rc . "

Wie viel weniger kann in dem Falle , wenn

der bisherige Erbberechtigte in Folge

freiwilligen , oder Zwangverkaufs , oder durch

eigenes Verschulden , u . s. w . die Hufe nicht

nur aufgelassen , sondern auch verlassen

bat , der jetzige neue Zeitpachter sich auf

Landes - und Hofsverfassung berufen , und sich

eines Er brechts anmaßen ? ' >

Wie z . B . 1575 „ Johan zu Oberwilling¬

husen heffr dese Guder ein Lyt van
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Zaeren mit Karten , Speelen , unl ^ Srip -

perien klagelicken fynen armen Wyve

und Kinder verdorven , dal Land ver -

splittert , die Erffboime affhauen lai -

- ten , und um geringen Geld verkoifft
rc . rc .

welches zur Folge hatte , daß das Gut 1578

an Heinrich Tein Pütz verkauft werden

mußte .

Rur der behandigte Käufer , und jetzi¬

ge Erbberechtigte setzt das Berhaltniß zum

Sadelhofe fort , an statt daß der ' auisitzende

Zeitpachter mit demselben nicht in der gering¬

sten Beziehung steht .

Das Annehmen des Guts - Namens

kann doch wohl kein Erbrecht begründen ; in

solchem Falle gäbe es kein Zeitpachtgut mehr ,

denn dieser Gebrauch ist auch auf allen Zeit¬

pachtgütern gemein .

Z . B . Bi eh Hausen , Wallen ei , und

Asey sind ( wie ich schon bei einer andern Ge¬

legenheit bemerkt habe ,

Sethe urkundliche Entwicke¬

lung der Natur der Leibge -

winnsgütcr rc . rc .

Düsse Idvrf igio beirc . Schreiner )

alle drei zur Rentei Werden gehörige einfache

Zeitpachtgütcr , davon die zwei letzten noch vor
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kurzem meistbietend sind verpachtet wor¬

den ; und ein Sohn vorn ersten nahm de » Na¬

men des zweiten , und dessen Sohn den Namen

des dritten an , und ein Sohn von Strött -

ocn erhielt mit dem Pachtrcchte den Namen

Vieh Hausen ; eben so sind die Pächter von .

Ob er schür , Füth , Wasserfall , StammS -

gut , Löhe , Barkhofen , u . s. w . auf andern

Gütern gekoren , deren Namen sie mit den

neuen vertauscht haben .

Früheryin war cs freilich nicht so , indem

die Laten , und noch früher auch die Wehre

nur jetzt sogenannte Vornamen führten , und

zwar die Laten aus dem sehr einfachen Grun¬

de , weil ihnen an den Gütern blos ein erbli¬

ches Benutzungsrecht , aber kein Eigen¬

thum zustand ; daher hieß auch die Hufe im

Munde des Hobsberrn immer : » isnsus

Dagegen haben in der Folge die Guts - Na¬

men fast mit jedem Besitzer gewechselt .

Zu Buiram im Kirsp .' l Mühlheim z - B .

liegen drei Güter in den Sadclhof Rade ge¬

hörig .

Der Name des ersten war vorhin Her¬

brüggen , nachher Maentag .

Das zweite wurde das mceste , ( meiste »

oder grote , das dritte das mynste ( mindeste )

genannt .



7 «)

Die beiden letzten besaßen 1521 die Eheleu¬

te Peter und Adelheid van Merenscheiv ,

Bürger zu Emmerich ;

durch die letzte kam es an ihren Nachmann

Tikmann Scholl , Bürger zu Essen , nachher

zu Köln .

Won nun erhielten Beide den Namen :

Schollen - Güter , den eins auch bis an Viesen

Lag behielt , anstatt daß der Name des Z e i t -

P a ch t e r s des andern , Lübbe , die Ober¬

hand nahm , und behauptete , obgleich „ Johan

upm Dick vaicht to Engeren in der Graf¬

schaft Ravensberg " durch Ankauf von Arndt

Schollen , Bürger zu Kölln 1577 damit be¬

händst ward , und solches noch in demselben

Jahre , , dcn gemeinen armen Leuten , und Le¬

prosen rc . der Stadt Essen erblich vermacht

hat .

Eben dieselbe Bcwandniß hat es mit sehr
vielen andern Gütern .

Aber wenigstens soll das zu Ring und

Ding Gehen ein Erbrecht begründen ?

Also hatte auch jener welchen das

mit dem kölnischen domprobsttcilicheu Sadelho -

fe Goir 125Y beschenkte Klastor Gnaden¬

thal bei Neuß bestellen mußte , um zu Ring

und Ding zu gehen ,
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s. Kindlinger ' s Merfeldische

Geschichte , Urkunde 145 .
ein Erbrecht an diesem Sadclhofe ?

Dies wird Kindlinger diesmal gewiß
selbst nicht behaupten , wenn er schon an einem
andern Orte ,

s. Fragmente rc . S . 12 .
dem Dingmanne , d . h . dem zu Ring und
Ding Verpflichteten ( obgleich nicht Be¬
händ igten ) das Erbfolgcrecht im vollen
Ernste zuspricht .

Es war etwas sehr gewöhnliches , daß ein
Dritter das Hobsgericht wahrnahm , besonders
wenn der Erbfolger noch minderjährig war , in
welchem Falle ein Dritter sogar behandet
wurde , z . V .

1541 wegen Hausmann zu Lintorp
„ der Naemann ( Nachmann , zweite
Ehemann ) Wilhelm soll die Hand
tragen für das Kind , bis sol¬
ches mündig , alsdann wieder ent -
fangen für 1/ 4 Weins , doch steht der
Verfall des Kurnmds auf den Tod des
Wilhelms " , wenn er vor der Behandi -

. gung seines Stiefsohns sterben sollte ; -
IZ4Z , wegen Wordebeck :

„ des Jungen Ohcm soll die Hand em¬
pfangen und tragen ; wan der Junge
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mündig wird , soll he selver Huld irri¬
ge und Eide Heren und Hacve sel-
vcst doin " .

oder der Besitzer die Hufe nicht unmit¬
telbar benutzte .

So ward z . D . 1556 der vorgenannte
Arndt Scholle zu Köln wohnhaft an¬
gewiesen , wegen der beiden Schollen¬
güter „ eine Person mit Willen des
Abts zu stellen , de die Guder ver -
tredde "

1578 » und fall Gerhard das Havesge -
dinge und Gerichte ( wegen Raide
to Heisingen ) im Paradise ( der Ge¬
richtsstelle bei derStiftskirche zu Wer¬
den ) durch fernen Oemen ver -
treden lassen , bis er selffs dair
thu bequem is "

Desgleichen wegen Dickenhaus
in Lattgen bögel „ bebandet Johan
oeten Sven in Statt sines l . Vaiders
( an der Pest gestorben ) mit der Mans -
hand , doch by also dat gnante Wedewe
uns einen bequemen Man stillen
fall , der van wegen oercs Svens ,
so noch junck , und studiert , an dem
Havesgerichte als ein Haves -
man erschiene , und doen , als
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einem Havesman gcboert , biß ,
und so lange rc . rc . "

Wie vielmehr also , wenn der Besitzer ein
Geistlicher , Edelmann , oder gar Reichs -,
straf ,

z . B . 157Z stellt der edele , und wohlgebor - ,
ne Herr Wirich van Dhuna und
Falkcnstein den Andreas Sander
statt des verstorbenen Conrad Hetter -
mann , Richters zu Mühlheim und
Scheffen zu Werden , , vor unserem Hae -
vesgerichte ( wegen Lobeck bei Heili¬
gen hau si thu erscheinen , auch alles
zudocn , was sich naeHaves -
rechten eiget und geboert , auch
beeidet vur dem Have " ,

oder wrnn kein männlicher Erbe vorhanden
war ;

z . D . iZ8Z „ und füllen Jonffcren Marga -
reth , Mechteld , und Catharin , Ee -
schwcstcrn van Hugenpoet uns ei¬
nen bequeme , und uns gefällige
Person stellen , die van wegen des
Havcsgudes ( Körte Haselbeck )
statt der Jonffern voer dem
Haeve beeidet , und dairvan thu
Gerichte , und Havesgedinge
gain fall " ,

u . s . w .
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In jedem Falle aber wurden die Be hän¬

digten angewiesen :

zu Ring und Ding zu gehen ,

und zu thucn , was sich nach

Hosesrechten gebührt .

1572 kauften Ludger Tail , und Ludgex

Nuirberg das Gut Maes zu Rühr¬

berg ; der erste wurde bchandet mit der

Frauen - , der andere milder Manns¬

hand , , die dacrvan Io Ringe und

Gedinge gaen fall " .

Ruhrberg war also zwar D i n g m a n n ,

Tail aber nichtsdestoweniger am Gute zur

Hälfte mitberechtiget .

Man wird sich hieraus überzeugen , wie ir¬

rig es sey , nur den Dingmann für den Erb¬

berechtigten zu halten .

§ . 27 .

Hofsverein , Hsbsverein ; Aus¬
flüsse des Hofsvereins .

Hofsverbindung unterstellt , wie ich

schon vorhin bemerkt habe , einen Bereis

mehrerer Höfe in ebendemselben Um¬

kreise .
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H o b s Verbindung besteht aus der

Hoerigkeit mehrerer Hufen in einen

Sadelhof , gleichviel , ob dieselben Fuhrge -

noffen , und in dessen Nähe , oder wo sie im¬

mer gelegen sind ; es gibt daher Hobsgürer ,

welche mehrere Stunden von dem Sadelhofe

entfernt , und in verschiedenen Ländern zerstreut

sind .

Umgekehrt gehören daher auch oft unmittel¬

bar anschicßende , oder sogar eingebaute

Hobsgüter , INLN - I oiriti , in verschiede¬

ne Sadelhofe ;

z . B . von den beiden Rüdengütern ge¬

hört das eine nach Barkhofen , das andere

nach Vieh Hausen ;

Ober - Rotberg nach Viehhausen , Untcr -

Rodberg nach Barkhofen ;

Ober - Weilinghausen und Nieder -

Weilinghausen , wie Rotberg ;

von den beiden Horns - gütern zu Nieder -

lüschen , das eine nach Kalkhofen , das andere

nach Hetterscheid ;

von den beiden in einander gebauten Lo¬

becks - Gütern gehört das eine nach Helter -

scheid , und das andere ist lehnrührig .

In das Raidcr Hobsgut , Bocksgut ge¬

nannt , ist ein zweites nicht hobspflichtiges ein¬

gebaut , deswegen Kruftengut genannt ,

--rLMWSMWMMK -
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weil eS zur Gruft des h . Ludgers in Werden
gehört ;

u . s. w .
zum Beweise , daß nicht die H o b S Ver¬
fassung die Grundlage der einzelnen Landes -
Verfassungen seyn kann » weil es sonst , wie im
Hofesverein zweckmäßiger gewesen seyn
würde , den Hobsvcrein in ebendemselben
Umkreise zu bilden ; wiewohl auch dieses an ei¬
nigen Orten , wie z . B . zum Lheil im Belgi¬
schen wirklich zutrifft ; denn eigentlich konnte
nur ein solcher geschlossener Umfang von Ober -
Hof und Hufen ein genannt wer¬
den , wie z . B . „ xostgULin j -mi ln msnu sus . ( des

'Hofsherrn ) cui-ri - ei cju5 " ; welcher
Begriff daher auch in der Folge aus jedes ge¬
schlossene Land und Landchen überging .

Dieser Inbegriff von Hof und Hufen
hat nach Auslösung der Gauen Anlaß zu den
nachherigcn Herrschaften , Herrlichkei¬
ten , Erb - Gerichten gegeben , in welche sich
endlich die manchfaltjgen nieder » Gerichts¬
arten der Vorzeit vereinigten .

Je mehr Einer Höfe , und Hufen besaß ,
desto größer auch die Herrschast .

So wie aber ehemals die einzelnen Höfe
einem Oberhofe einverleibt waren , wie z . B .
die schon oben erwähnten fünf Höfe untr »
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' Soest , Und wie alle Höfe ausim Dracm un¬

ter die Haupthöse Ranstorf und Drockhof ,

u . s. w .
Kindlingcrs Merf . Gesch .

S . I2l .

so kämen jetzt auch einzelne Herrlichkeiten

unter einen Oberhalb errn , und wurden

daher U n t e r Herrlichkeiten genannt .

Indessen besaß auch der Hauptherr , als ei¬

genes Erbe , Höfe , und Hufen , deren Inbe¬

griff aber , da er der einzige Herr davon

war , nicht Untcrherrlichkeit , sondern Unter¬

gericht , Amt , u . s . w , genannt wurde .

Der Inbegriff von Unterhcrrlichkci -

ten , und Untergerichtcn bildete ein Land ,

und der Vorn eh niste , der Haupt Herr davon

hieß also Land Herr , xri ^ ce ^is terrae .

Dennoch erhielt sich die uranfängliche Ho -

fe s - V erbin dun g , u . s. w . sowohl einzeln ,

als im Ganzen ,, in allen ihren Beziehungen ;

und so wie unter andern das Wohl der Ein¬

zelnen auf dem Hofe , oder Oberhofe , so

ward das Wohl des Ganzen auf dem Land¬

tage verhandelt , auf welchem zu diesem Ende

die Unterherrn , und die Besitzer einzel¬

ner Freigüter aus demStandeder Wehren

erschienen , zum Thcil auch aus dem Stande

der Eöeln , in so fern diese mit dem Lande
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schon cinverleibte Höfe , oder Herrlich¬

keiten besaßen , wie z . B . der Edlen von

Stein furt , und von Solms in der Urkun¬

de iZ bei K i n d l i n g e r : Münster .

Beiträge i . B . , ohne daß dieselben deswe¬

gen zur Dienstmanns - Ritterschaft gerechnet
werden konnten .

Aber nunmehr bildeten sich die Edelsten , ,

Meistbeerbten , Odcrherrn i m Lande

allmählig zu Herrn des Landes aus , ,

obgleich auch minder Beerbte Haupt -

guls Herrn aus dem Stande der Edeln ne¬

ben den Meistbeerbten zu Land es Herrn sich

erhoben , und in unmittelbarer Beziehung mit

dem Herrn über Alle , dem einzig Unab¬

hängigen , dem Könige , erhielten ; wenn ,

sie schon , besonders wenn ihr Land , oder Länd -

chen von größcrn Landen umgeben war , das

Wort Landesherr anfänglich nochvcrmicden ,

und sich blos Erb - und Grundherrn nann¬

ten , im klebrigen aber doch die nunmehrigen

Ausflüsse der Landeshoheit * ) ausübten , .

* ) Ucber die allmalige Ausbildung der Landesho¬
heit s . Kindlingers Mün sterische
Beitrage z . B . i . Abth . , wo er diesen ge¬
schichtlich wichtigen Gegenstand mit seinem ge¬
wöhnlichen Fleiße sehr vollständig bearbeitet hat .
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in so fern diese nicht durch Herkommen oder

Verträge beschränkt war .

Eben so wie die aus Königshofen ,

Pfalzen , entstandenen Städte ihren ur¬

sprünglichen Hofherrn , dem Könige un¬

mittelbar untergeordnet blieben .

Je nachdem nun der edle Besitzer Herr ,

Graf , oder Herzog , Abt oder Bischof

war , wurde auch nunmcbr die Landschaft

Herrschaft , Grafschaft , Her¬

zogthum , Abtei , Bisthu m , oder

Stift , und in so fern in der Folge die

E d e l st , e n am Hofe des Königs endlich

das ausschließliche Recht zur Wahl eines Kö¬

nigs , dessen Würde zuvor erblich gewesen war ,

an sich brachten , Kurthum genannt , de¬

ren Besitzer eben so den Reichstag bildeten ,

wie die Land stände den Landtag , und ehe¬

mals die -einzelnen Erben die Hossprachen .

Auf diesem Wege hat sich überhaupt wei¬

land das deutsche Reich jüngeren Andenkens

gebildet , das Napoleon nach dem Vorbilde

Karls des Großen von neuem auflöste , um

die für den Augenblick nur schwach zusammen -

gesügten Trümmer vor und nach mit dem ehr¬

lichen After - , nunmehrigen Mutterreiche

zu verbinden .

So übler Laune auch der Staatsgefan -



89

gene auf Helena seyn mag , ss muß cs ihm

dennoch ein Lächeln abzwingen , wenn ihm die

Kunde wird , daß der Jahrestag seines Mu¬

sters und Me ' isters der Hauptfeicrtag

der Rheinischen Schuljugend ist .

Die Landtage waren auch in den nun

wieder vereinigten Ländern Güiich , Kleve ,

Berge , Mark , Ravensberg , so wie auch

im Kurthum Köln einheimisch , seit deren ersten

Bildung verfassungsmäßig , und cine ununter¬

brochene Fortsetzung des Urhofes Vereins .

Obgleich der Adel dieser Länder auf cine

ausschließliche Vertretung für die Zukunft selbst

nicht bestehen wird , und bei veränderter Welt¬

lage auch nicht bestehen kann , so gebührt ihm

Loch das unverkennbare Verdienst , wenn schon

oft Mißgeschicke , eins ärger als das andere , sich

wie Keil auf Keil drängten , von den ältesten

Zeiten her , besonders im sechzehnten Jahrhun¬

dert , und das ganze siebcnzchnte Jahrhundert

hindurch , persönliche Kränkungen , nnd Opfer

nicht achtend , mit einer beispiellosen Beharrlich¬

keit bei jeder Gelegenheit jede neue Last entwe¬

der abgewandt , oder doch möglichst erleichtert ,

und überhaupt das Beßte dcS Landes aufrichtig

gewollt , und sehr oft wahrhaft ritterlich er¬

kämpft zu haben .

Dies beweisen unzweideutig die einzelnen
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Landtags - Verhandlungen , und aus den

jungem besonders die Landtags - Abschiede

von 1649 >" Hinsicht Kleve und Mark , und

von 1672 und 1675 in Hinsicht Gülich und

Berge , in welchem letzten auch der schon im

Erbverglciche von 1Ü66 anerkannte Stän¬

debund von 1496 von Neue » bestätiget ward .

Man wird sich aus diesen Verhandlungen

überzeugen , daß der Abel kein so träger , und

nachtheiliger Slaatskörper war , wie sich so

nennende Volkssreunde gerne möchten glauben

machen , so wie cs ebenfalls nicht wahr ist , daß

der Adel keine Steuern getragen habe .

Steuern heutiger Art kannte die Vorzeit

nicht ; ausser einer Erkenntlichkeit für den Schutz

war keine andere Abgabe denkbar .

Der Webr stand , und die nachherige

Lehnsdienstwehre bildeten die verfassungs¬

mäßige Srb u tzman n scha tt ; dein Adel konn¬

ten also auch wohl für einen Schutz , den er

selbst leistete , keine Steuern zugcmuthet wer¬

den .

Jetzt verhält es sich freilich anders .

Von den verschiedenen Gcwerb Steuerarten

kann gar keine Frage scyn , denn der Adel trieb

kein Erwerb .
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In Foigc der Le h n s d ic n st m an n S Pflicht

aber erhielten z . B . >542 , 1565 ,
Urkunde Zy ,

1566 , die Lehnleute Befehl , sich zum
Dienste bereit ,

1Z72 , iy . Juni mit Harnisch , und Pfer¬

den gefaßt ,
1573 - >n guter Rüstung sich einheimisch

zu hatten ,

Desgleichen 1589 , 1609 , 1Ü22 , 1632 ,
i 633 '

Urkunde ^ ,
1636 ,

Urkunde 41 ,

1638 , 1640 ,

Urkunde 42 ,

1641 , 1042 , ibZl , 1655 , 1673 , 2y . April ,

Zi . Juli , 22 . October :

„ Lehnleute sollen mit der gewöhnli¬

chen Anzahl wohl armirter wehrhaf¬

ter Diener sowohl zur Musterung ,

als zu den An - und Forrzügen , wo

es die Nothdurft erfordert , er¬

scheinen , "

1673 , jedoch mit Ablösbarkeit des Lehn¬

ritts in Geld ,

Urkunde 4z ,
5 '

Urkunde 44 ,
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1678 , 168Z , 169z ,
Urkunde 4Z ,

1702 , 1704 , 1707 , den einfachen Lehn¬
ritt mit 6v / den doppelten mit 120
Rthlr . ,

1726 , 1727 , 1728 , 1729 , 17Z8 , 1740 ^

1756 ,
Urkunde 4b .

Hiehcr gehören auch die Lehnpferdegcl -
der in Klepe und Mark , welche 1717 ent¬
standen , und erst auf fünf Jahre eingesetzt wa¬
ren , dann aber in eine bleibende Abgabe über -
gegangcn sind , welche sich jedoch nur der im
Lande wohnende Adel hat gefallen lassen .

Ausser der fvrldauernden Lehnsdienst¬
pflicht wurden zuweilen auch die übrigen wehr¬
haften Einsassen ohne Unterschied aufgcfordcrt ,
sich in guter Rüstung zu Hallen ;

z > B . iZ4Z ,
Urkunde 47 ,

1572 ,
Urkunde 48 ,

i6zz , mit Bewaffnung und Kleidung nach
Soldaten -Art ,

Urkunde 49 ,
welches zu einer allgemeinen Landmann -
s ch a f t unter den Namen von Land schü¬
tzen , Wahl sch sitzen Anlaß gab .
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Die Land schützen bestanden aus drei Klas¬

sen , nach Auswahl , und wurden deswe¬

gen Wahlschützcn genannt ; daher Schützen

der ersten , zweiten , dritten Wahl .

Urkunde Zn .

die 1702 während ihrer Dienstzeit von andern

persönlichen Lasten befreit ,

Urkunde 51 ,

im Uebrigen aber ebenfalls geübt und lgemu¬

stert , :

z . V . 1671 , 1675 , 1667 , u . s . w .

auch an bestimmte Orte verlegt ( wie z . B .

1701 die Belgischen Landschützen mit Ober¬

und Unteroffizier in die Stadt Düscldorf ,

und sogar auf Fcldpostern beodert ,

wie z . B . 170z der Land - Lieutenant

Helm mit 200 Wahlschützen an die Sieg )

aber auch vom Lande besoldet wurden

Ich habe es nicht für ungeeignet gehalten ,

hier einige der älteren Verordnungen , die sich

nicht « in Jedermanns Händen befinden , von

Neuen zur öffentlichen Kunde zu bringen , in¬

dem sie mit dem neuen Landwchrstande gewis¬

ser Maßen in Beziehung stehen .

Ohne Zweifel ist auch die nachher sogenannte

St . Sebastianus - Schützen - Bruderschaft



die Fortsetzung einer sehr alten Einrichtung

zum Neben im Schießen erst mit Bogen

und Pfeil , welches sich » och fortdauernd hin

und wieder erhalten hat , und nachher mit
Röhren .

Indessen wurden z . B . 1580 auch Solda¬

ten t L a n d k n e ch t e , französisch

nst - > zur Besatzung der Landschaft gewor¬

ben , aber auch ganz , oder zum Theil , wie

z . B . 1652 wieder abgedankt , unterdessen

auch wieder ersetzt , wie z . B . 1672 ; wodurch

auch in diesen Landern eine , durch Anwerbung

immer ergänzte , stehende , in der Folge immer

vermehrte Mannschaft sich bildete , und vom

. Lande unterhalten ward .

Ungeachtet also der Adel fast bis auf die¬

sen Lag lehndienstpflichtig geblieben ist ,

so hat er nichtsdestoweniger von Zeit zu Zeit

auch zu den gemeinsamen Lasten bcigctra -

gen , wie z . B . unter andern 1Z4Ü die Unter -

thanen der Unterhcrrn zur Türkenhülf ,

Urkunde 52 ,

1677 die Untcrh errn zum Reichsbe -

d a r f ,

1704 die Rittersitze , und Lehngüter

zu den Kriegslasten , u s . w .

weshalb überhaupt , da ich dessen hier nur bei¬

läufig erwähnt habe , auf sdie Verordnungen
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von 7578 , 1 .593 ' 162 ^ / 1688 ' i6y6 , 7707 ,

1708 , 1714 , 7717 , - 1718 , 7747 ' und über¬

haupt auf bis Verhandlungen der Land - und

Unterhe rrn - Lage von Jahr zu Jahr Bezug

genommen wird .

Man bedarf nur den damaligen Stand die¬

ser Lander mit jenem der zwei letzten Jabr -

zehnden zu vergleichen , »vv die gesellschaftliche

Ordnung zerrissen , Treue und Klauben ver¬

bannt und verhöhnt , die Werkstatt « verlassen ,

der Handel vernichtet , Alle einem Heere fremder

Blutigcl preisgegeben waren , denen nicht selten

einheimische Theilnehmer zu Wegeweisern dien¬

ten ; wv vom Landmanne oft mehr Kriegssuh -

ren in einem Jahre gestellt werden mußten , alS

gutsherrliche Spanndienste in einem Jahrhun¬

dert ; wo zwar auch endlich für jeden Bezirk

und Kreis Näthe bestellt , diese aber nicht

zu Rathe gezogen wurden , u . s . w .

Wenn schon freilich ein langjähriger Frie¬

den , die Milde der letzten Lanvcssürsten , und

dabei auch die rege Betriebsamkeit genügsamer

Einsaßen den großen Wohlstand wesentlich hcr -

beigeführt haben , so ist doch auch nicht zu ver¬

kennen , daß diesen günstigen Verhältnissen auch

die nicht minder wohlthatige Landesverfassung

sehr zu Statten gekommen ist .
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§ . 28 ,.

Nicht alle Latmgütex sind Hobsgüter ;

nicht alle Latengüter sind Erbpacht -

guter .

Unstreitig hat cs bei der Bildung des

Hobswesens von dem freien Willen des

Hobsherrn abgehangen , die einzelnen Hufen

in diesen oder jenen Sadelhof einzuweksen , oder

auch aus dem Hobsverbande zu lassen ; denn

nicht alle Latengüter waren Hobsgüter .

Hievon ein sehr merkwürdiges Beispiel :

" Der jetzt ' sogenannte HofSunderen

von dem Busche Sündern also genannt ,

in der Werdensche » HvnnschaftHamm

war bis ig2y noch nicht vorhan¬

den ; aber in diesem Jahre , erhielt

Bertchold to Hamm von Abt Wil¬

helm von Hardenberg diesen Busch

zur Ausrodung , und Ebnung der dazu

gehörigen Flächen in erblicher Bc -

handigumg zu dritten Garben - Rech -

ten : c . "

/ ocariü )ru§ rn . et

s . Urkunde ZZ .

Zufolge Uebereinkunft vom 1581 zwischen
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der Abtei , und dem Erbpächter -ward von der

dritten Garbe Abstand genommen , um von nun

an bei dem Abstcrbcn jeder Hand , als für den

Erbpächter ohne Vergleich weniger lästig , eine

Kuh als Kurmed zu geben .

Liese Ku h ward also nunmehr neue Pacht ;

b c d i n g u n g statt der alten dritte . » Gar¬

be n - P a ch t für die Benutzung des Guts .

Dies ist die wahre und einzige Geschichte

der Kurmed spfliclnigkeit der Güter ;

zur Beherzigung Aller , und Jeder , die von

nichts anders , als von barbarischen Ja h r -

hrinderten , von Sklaventhum , von Druck

der Menschheit , und Plünderung durch

Adel und Geistlichkeit träumen .

Von einer Hobsverbindung isti hier kein

Gedanken .

Fast bei jedem einzelnen E r bisher Lehnguts

waren in dicstr oder jener Art hörige

Wohnstellen mit mehr ( Hufen , msusi ) oder

weniger Land ( Ess , Katen ) ohne daß solche

in irgend einem Hobsverbande gestanden , und

wurden daher auch zwar jure t - wn -co , nach
Hus - Lüden Recht ( Urkunde S2 , ) aber nicht
lilnnico , ac cirrtisli , nach Hofes - oder Hvbs -

recht besessen .

Dieses ergibt sich auch noch daher , daß ,

nachdem derHobsverband dieses , oder jenen

Ä .
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Sadelhofes schon geschlossen war , nichtsde¬
stoweniger noch immer Hufen und Katen ,
wie z . B . jene iz Katen nach Barkhosen
gehörig , und selbst einzelne Stücke , als Län¬
dereien , Wohnstellen , Häuser in diesen
oder jenen Sadelhvf eingewiesen , und des¬
wegen einlöpig genannt wurden .

Hofhörig - Recht , wie schon Abt Duden
im löten Jahrhundert bemerkt hat ,

, , est ) us non a

Fua 1) dna HuaeäLni /ra - eirr , §eä L sucr
c?om .r'no rm ^ on -rti / k' co / o ?rr >!' . ^^

So ward noch 1570 d aS nichthobspflichtigeGut
Herberding , bis dahin zurWcrdenschenKüsterei
gehörig , nach Heldringhau sc n geschlagen .

Daher hat sich auch noch immer zwischen
den ättern , und jüngern Hobsgütern einiger
Unterschied behauptet . ^

Z . B . Nieder - Rotberg ist ein altes
Hobsgut von Barkhofcn ; dagegen
Ober - Rotberg ein einlvpiges ,
d . h . erst in jüngern Zeiten in Vkeh -
hausen cingewiesencs Gut , und „ gel -
den jaerlichs twie es 1575 heißt - Bacht -
geld dem Fürsten zu Lleve , als Gra¬
fen von der Mark , als dat eine to
Over - Rodberg dem Land fronen ,
und dat andere toNieder - Nvtberg
dem Hav , es - fronen rc . rc . "
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Eben so war Obcrwilling Hausen rc .

kinlöpig in Biehhauscn , dalier :

„ Beide geben dem Fürsten von Cleve ,

als Grafen von der Mark Bacht -

bede , sülchs jährlichs dem Land fro¬

nen des Gerichts Werden to kevern ,

und to betalen . "

Desgleichen 158 » :

„ nachdem Gerhard to Robberg van

wegen des sachlichen Vachtgelz halvcn

thu mcermalen von dem Werdenschen

Landfronen , dem dat Vaitgeld

van den einlöpigen Güdern in den

Hof Vichhausen gehörig uth thu Ma¬

nen und up tho bringen ge¬

dorrt rc . "

Sogar sind Güter , und Leute aus dem

Hobsverbande dieses , oder jenen Sadclho -

fes wieder auSgehoben , gegen andere ver¬

tauscht , und in diesen oder jenen Sadel -

hof einge wiesen worden . -

Urkunden ZZ und 54 .

Im klebrigen wurden die Latengüter dadurch ,

daß sie einem Sadelhofe zugethan wurden , Erb -

pgcbtgüter , wenn sie es auch vielleicht nicht

vorher gewesen ; denn nicht alle Latengü -

ter hatten Erbrecht , und nur die Erbbe¬

rechtigten wurden Er ff laten genannt ,
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Wie z . B . in den Lyffgewinsrechten des

Bischofs Hofs zu Santen .

s . Schlechtendall v . o .

Dieser freien Willkür der Hofherrn ( nach¬

her Gutsherrn ) ist auch der Umstand zuzu¬

schreiben , daß große und kleine Güter , Ka¬

ten , Hütten , und einzelne Stücke , zu

ganz verschiedenen Rechten , z . B . lehn rühri¬

ge , behandungs pflichtige , kurmedige '

hobshörige , nichthobshörige , zeit - und

erbpachtige , und freies Erbe durcheinan¬

der , und nebeneinander liegen , ohne daß im

Allgemeinen jemals zw sehen denselben die ge¬

ringste Verbindung Statt gehabt hätte .

Z . V . von den beiden Gütern Huckshol

bei Werden ist das eine lehnrührig , das an¬

dere beh an big rings pflichtig , so wie von

einem Kamp von acht Morgen unter Butzing -

hausen bei Werden eine Halste behandi -

gungspflichtig , die andere lehnrührig ist .

Selbst die in ebendenselben Sadelhof gehö¬

rigen Hobsgüter haben zwar gleiche Hofs rechte

( in Beziehung auf den Sadelhof ) oder Hobs -

rcchte , ( in Bezi . hung auf die Hobsgüter selbst )

aber nicht gleiche Pacht - Rechten , jui -s ae -
evxtsntur .

In Barkhofen z . B . sind dreissig Güter

kurmebspflichtig , das Gut Bred enscheid bei
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Hattingen aber , und die in Darkhofen ge -:
hörigen iZ Katen nicht .

Das Frohnengiit Simlinghausen hat
das Besondere , daß cs ein Drittcn - Garben -
Gut ist , d . h . baß die dritte Garbe als Pacht
gilt .

Eben so verschieden sind sic nicht allein
in dem Betrage , sondern auch in der Art
der Pachtgefalle ; dieses "gilt von allen
Hvbsgütern überhaupt .

Alle iz Katen stehen zu dwecrn achten
Rechten ; Rechte , die selbst in der ganzen großen
Gitter - Masse von Werden einzig , und meines
Wissens ausserdem nirgend mehr sichtbar sind ,
und daher den Namen zn haben scheinen , dass
sie vielleicht ursprünglich nach zweien Nach -
len nach dem Tode des Behandiglen von Neu¬
em haben müssen gewonnen werden ; wenigstens
st . ht die Handwinnung derselben noch jetzt auf
6 Wochen Z Tage , oder dreimal vierzehn Nach¬
te , anstatt daß diese Frist bei den übrigen Gü¬
tern von Barkhosen , wie überhaupt bei allen
Behandigungsgüter Jahr und Tag , d . h . ein
Jahr , und 6 Wochen betragt .

In dem Sadelhofe Mvnninkhof in der
Twente zahlten alle Güter Zinsen , und Pach¬
te an den Schulten , z . B 1564 an Hermann
Westerholt . Einige wurden nichtsdestoweniger



vom Abte , andere dagegen vom Schlitten bc -

handct , und diese letzten wurden Husgeno -

tcn , Hausgenossen , genannt ,

u . d . IN .

tz . 2Y .

Gehöre , Hörigkeit , Eigenhörigkeit ,

Leibeigenhörigkeit .

Mi * Geböre , einem ursprünglich unschul¬

digen Worte ist aus die Dauer ein gehässiger

Begriff verbunden worden , anstatt daß ost auch

die Zunge der Großen das Wort Gchvr - sam

nicht scheut .

Dennoch sind Beide einerlei Ursprungs , und

Beide haben auch einerlei Begriff .

Haben wir einen Knecht , eine Magd , so

sagen wir , dieser Knecht , diese Magd gehört

uns .

Daher persönliches Gehöre .

Wenn , um in der Nahe zu bleiben , ein

Graf von Spcc b . i seinem Gute Heltorf

pachlpflichligc Bauerngüter besitzt , so sagen

wir , diese Güter , und die Pachter dieser Güter

gehören nach Heltorf .

Daher G u t s - Ge höre .

Dieselbe Bewauduiß hat es mit dem Worte

Eigen .
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Noch täglich z . B . bedienen wir uns ohne

den geringsten Acrger des Ausdrucks : ich habe

meinen eigenen Knecht , Bedienten .

Daher E i g e n - Gehöre .

Das Wort Eigen war so wenig verächt¬

licher Art , daß man sich dessen vielmehr auch

zur Bezeichnung der Freiheit bediente .
Z . B . Er ist sein eigener Herr , ein Ei -

gerrmann , inxenuus ,, unabhängig , frei .

Auf diesem einfachen , Wege nun ist die so

unverschuldet verschrieene Hvrigke . it , Eigcn -

hörigkcit entstanden .

Ein anderes Gehöre , und namentlich ,

Leibeigengehöre , Lcibeigen - thum , und

wie es noch weiter höchst unpassend ist genannt

worden , Leibeigenschaft , indem es sich hier

nicht von Leibes - Beschaffenheit handelt ,

kannte dis Vorzeit bis in dir letzten Zahrhun -

rcitc nicht .

Aber auch selbst das Wort , Leib eigen¬

gehöre glaube ich rechtfertigen zu können .

Unter Eigenthum wurde zunächst G u t s -

tzigcnthum verstanden .

Ein persönliches Eigengehörs

konnte also nicht anders , als durch Leib¬

eigen gehöre , woher Leibelgenthum ,

ausgsdruckt werden .

Unsere Voreltern verläugnetcn sich und ihre

Sprache nie . * )
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Das Wort Person war ihnen fremd , so
wie auch dcssin Begriff noch fordauernd schwan¬
kend ist , indem cs bald geistiges , bald
leibliches Wesen anzeigt .

Einen persönlichen Eid z . B . nannten sie
daher einen leiblichen Eid , und also auch das
Recht auf die Person , das Eig enge höre
an Einzelmenschen ganz paffend Leib -
Ei g e n g c h ö r e .

In diesem Begriffe ist selbst die Frau die
Leibeigene des Mannes und umgekehrt .

Ich weiß wohl , daß Manche sich auch von
dieser Eigengehörigkcit los zu machen
wnn ' chen , Gottlob aber sind nicht Alle dieses
Sinnes .

Das Wort Leib war überhaupt so wenig
anstößig , >daß es noch fortdauernd auch selbst
in Beziehung auf den Herrn gebraucht wird ;
z . B . Leibarzt , Leib koch , Leib¬
kutsche , Leibwache , Leib wagen ,
u . s . w .

Dem Leibe ward gedient , und der Leib
diente .

Mehrere Wörter unserer Sprache haben
das Unglück gehabt , ln ihren Begriffen ernie¬
driget zu werden .

Jeder freie Erbbesitzer war Glied des
Heeres , des Wchrstandes , Wehre , und
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erst Knecht , ( s . oben Urk . 55 . )

dann ! vi . lle :ü >t Dienstmann d . h .

rin Aussetzer , «LH , zu Fuße . )

s. Urkunde üü ,

( in der ersten tritt Engelbert von Loen lZZZ

als kLmntiid - , in der zweiten ' iZ 4 Z , als -rrmi -

xsr auf ) dann Ritter , miiss , so wie er auch

von nun an das Ehrenwort Herr gleich den

edel » Rittern zu führen berechtiget war .

In England hat sich der Begriff des WortS

Knecht als Ehrenwort in erhalten ,

so wie auch in den Verordnungen der Kaiser

von den ältesten Zeiten her die Knechte un¬

mittelbar nach den Rittern erscheinen .

Es waren daher eben so rirrer mäßige

Knechte , als Haus - und Ackerknechte ,

obne alles Aergcrniß , so wie auch noch fortdau¬

ernd daS ÄZvrt Diener sowohl Kammer¬

diener , als Staatsdiener bezeichnet .

So erschienen auch in früdern Zeiten z . B .

die Stifis fraulein zu Rellinghausen

mS Mägde der Jungfrauen ( GrasinneiE

Fürstinnen , zu Essen ; und auf Magd

tac - mieth - et ! haftete ursprünglich eben der¬

selbe Begriff , wie jetzt aus Mädchen , d . h .
Magdchen .

Der Sprachgebrauch hat wunderliche Lau¬

nen , mancher Trödlerinn ekelt Las schöne Wort ,
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renwort erkennt .

Sv unschuldig nun die Wörter , Gehöre ,

Hörig keit , . Eigen , Knc cht , Magd , u . s .

w . in ihren Urbegriffen sind , eben so wenig

MenschemRechie krankend war die Sache selbst .

Die menschliche Gesellschaft kann unmöglich

ohne wechselseitige Bedienung bestehen .

Jeder ist des Andern Helfer .

Je strenger die Ordnung , desto bester für
Alle .

Nicht ein einziges Landgut , oder Gütchen

kann ' ohne Lienstgehülsen bestellt werden .

Ich wiederhohle hier , was ich darüber schon

oben oben ( tz rg » gesagt habe

Der Urstaat war eine Gesammtheit von

Gutsbesitzern ; auf dem Güterwesen beruhete

daZ Wohl der Einzelnen , und die Kraft des

Ganzen .

Die Einrichtung mußte also dauernd seyn ,

und daher das ständige Dienstgehöre .

Bei der damaligen Weltlage mußte es so

> seyn , wie cs war ; die Güte dieser Einrichtung

hat sich durch unzuberechncnde Jahrhunderte

bcwäbrt , anstatt daß jetzt freilich Niemand mehr

zu Hause gehört , Keiner , der säet , sich ver -

spr . chri ! darf , daß er auch ernten wird , die

Menschen wie Zugvögel unwillkührlich aus ei -
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die Welt überhaupt schon seit Langem keinen

festen Standpunkt mehr hat , eine neue Einrich -

Lmg die andere drangt , geordnet , und verord¬

net , an - bei - ab - und untergeordnet wird , des

Ordncns kein Ende , und dennoch keine Ord¬

nung ist .

ES sey indessen fern von mir , der Hörig¬

keit in ihrem in der Folge verunstalteten Begriffe

das , Wort zu reden , und ich werde nachher da¬

rauf zurückkommen ; ich will bloS unsere muster¬

haften Smel - ern verth ndigen , de - cn noch so

w . i' se durchdachten , und noch so kräftig und

übereinstimmend ausgeführien Einrichtungen

leider nur zu oft das unverdiente Loos haben ,

verkannt , und gelästert zu werden .

Unsere Feinde haben freilich dazu den ersten

Anklang gegeben , weniger aus Ueberzcugnng ,

alv um uns den Gedanken zur Erforschung un¬

seres Urtbums zu verleiden , aber auch wir spre¬

chen und schreiben fast alle aus Unverstand

nach .

Die ekelhafte Vermischung unserer Sprache mit

fremden W ' örtern schreibt sich zunächst von der

Anwendung deS sogenannten römischen Recht » ,

und sodann auch von der Umbildung des Staats -
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und Kriegswesens nach ausländischen Mustern
her ; im sechszehnlen Jahrhundert griff sie am
stärksten um sich ,» aber nie war es wohl schlim¬
mer , als jetzt , und wenn dieses so fort geht , so
haben wir in fünfzig Jahren keine cigenthümli -
liche Sprache mehr .

§ - 3 « .

Hobsgchöre , DienstmannSgehöre .

Das Gehöre einer Hufe in einen Sa¬

tz clhuf ward HvbSgehüre , das Gehöre

eines Lehnguts Dienstma n n s - G e h ö r c ,

auch frei D ie n stm ann s g e h ör c genannt ,

weil nur die Freien , d . h . die Besitzer

freier Erbe auch Lehne , weiche an und für

sich selbst ebenfalls freies Erbe waren , besitzen

konnten .

Der Begriff Freiheit haftete ursprüng¬

lich weniger auf der Person , als auf dem

Gute , je nachdem solches entweder ursprüng¬

lich frei d . h . für sich unabhängig bestehend ,

oder von einem Obergute dicnftabhängig

gemacht war .

Indessen war doch die Scheidewand zwischen

Dienst manns - Lehnen und Hobsgütern

sehr dünne , und beide Arten waren in Vielem

ganz übereinstimmend .
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Keiner konnte ein Lehngut besitzen , der
nicht vorher zu Dienstmannsrecht in jenen-
Lehn Hof ausgenommen war , in welchen das
Lehn gehörte .

Dnher ließen sich Ritterbürtige zu
Lchnmännern ausnehmen , um dadurch Lehn¬
besitzfähig zu werden ; wie z . B . 1400 :

„ Wy Hinrich Haeke , Jvhan Haken Sven
van den Wolfes berge ,

Hermann Balcke ,
Friedcrich van Keppel ,
Roliff van Asbeck ,
Hinrich van Visbeicke ,
Iohan Schenke ,
Gerit , und Wolter van ,der Donk ,

Gcbroder ,
Johan van Ermen , und Albert sy

Sven ,
Lüdecke Hanke ,
Dcitmar Valcke ,
Hcideurcich die Droste van Vissche -

rink
bekennen openbair in dissen Breve , dat
wy huldige Man synt geworden den
edlen Hern Abtes ind ganssen Capit -
tels des Gestichtes und Conventes toe
Werden , ocn , ind oeren Gestichte trü -
we ind hold toe syn , als Manne



orcn Hern schuldig synt , dair wy

Huldinghe ind Eyde oy gcdaen hcbn " .

Von einer Güter - Belehnung ist hier

gar keine Rede , indem die Aufnahme zu

Dicnstmannslehn recht , und die Guts -

Belehnung ganz verschiedene Handlungen

darstellen .

Dasselbe galt auch von den Weibern .

Z . B . r4 » 4 ließen sich , in Person erschei¬

nend , Gred e , Drude , und Ca tha¬

rin , Töchter Friedcrichs von Over -

sele ; Diederich , Ly na , und D r u >

de , Kinder der vorgenannten Drude

zu DicnstmannSlehnrecht für sich ,

und alle ihre Nachkommen aufnehmen ,

ut chsos er siuAulis L intsr ip -

sos xsipetuuni proveiilentss et cles -

esnllentes III UomineL iniiiisteriLlss rs -

eipere lliZiisremui ' ,

mit der Verpflichtung , daß jeder ,

und jede ihrer Nachkommen bei der

Erreichung ihrer Mündigkeit statt des

Hergeweidcs ,

xro suis liei ' tvsllio , männlich , et A6I -L -

äs , weiblich ,

einen Gulden zu entrichten , ausser¬

dem aber , wenn sie vielleicht auch

Lehngüter besitzen würden ,
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si boiiL miriistsrisIiL Iisbers , sl ^>vsri -

üsrs coniiAerit ,

davon noch besonders abtragen muß -

tcn , was Dienstmannslehngü -

terrccht , und Gewohnheit war .

s . Urk . 67 .

In der Folge ging zwar auch wohl die Be¬

lehnung voraus , dann aber mußte der Belehn¬

te dennoch versprechen , sich in einer bestimmten

Zeit zum Lehn man ne zu machen , z . B . ta -

oiet re inirs Liiiiiini ministerialeni , bis später¬

hin auch dieser Unterschied wegfiel , und nun¬

mehr jeder Besitzer ohne weiters geradezu be¬

lehnt ward .

Dieselbe Bewandniß hatte es mit den

Hobsgütern , indem keiner ein solches Gut

besitzen konnte , ohne in den S .adclhof die¬

ses Guts gehörig , d . h . ohne davon ein Mit¬

glied zu seyn .

Eben so mußten auch sowohl Lehn - als

Hobsleute aus ihrem bisherigen Gehöre

entlassen werden , - ehe sie in ein anderes ausge¬
nommen werden konnten .

So entließ Dicdcrich Graf von Eleve
IZ20 ( 2 ?nr '>rr§re )-rtt ?/ kkrtl''t , ^ uo iiokis est cr c/ -

§t >- r' eru§ ) Johann , Sohn Johanns von Kra¬

winkel , Ritter ( » lilitsm Iiortruin , und

uberwies ihn dem Abte ( ln ininisterlslem ) als

dessen nunmehrigen Dienstmann .
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s. Urkunde 68 -

Oft fand auch eine Unnvechselung der
Lehn lernte zwischen den Lehnherrn Statt »
wie z . B . 128z Everhard Bischof zu Mün¬
ster Margareth , die Tochter Diederichs von
der Borch ihrer Lehnpflicht entließ
mur > und dagegen von dem Abte zu Werden
dessen Lehiispflichtige , Elisabeth Tochter Her¬
manns van Visbeicke ( jure xsrruutsttouis , per
rnoUuru eoue -rmbii ) einwechselte , die also auch
ihrerseits von dem Abte zu Werden entlassen
ward . . . ,

s . Urk . 69 .
Einen ähnlichen Fall enthält die

Urkunde 70 .
Eben so wie Bernard Dvrtmann 158 ?

an Dord inksgut seine Frau Anna behänden
ließ , nachdem er zuvor den Losbrief des Hobs -
richters von Elmenhorst ( url ^ uam iprs rrnn »
uxor Lsrnsräi fürs curnalitatir kuurst acirtricta ,
Und wie desgleichen Hobshörige gegen Al¬
tarhörige ,

Urkunde 71 .
und umgekehrt ,

( oben Urkunde 6i .i
Altarhörige gegen andere Eigenhörige ,

Urkunde 72 .
U . s. w . verwechselt wurden .
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Hat also diese Lchnshörigkeit
dem Rittcrbürtigcn nicht geschadet , obgleich
er eben so an den LehnHerrn , und Lehn¬
hof , wie der bäuerliche Hörige an den
Hofs Herrn , und Sadelhof gebunden war ,

so ist nicht abzuschcn , was dazu
berechtigen kann , und konnte , sich unter dem
bäuerlichen Hörigen einen Sklaven zu
denken .

Der Strand der Eigenhörigkeit war so
wenig abschreckend , daß er sehr oft freiwillig
gewählt , >vie schon die oben « » geführten U kün¬
den Nachweisen , dann sogar mit Mühe gesucht
wurde , wenn etwa mit demselben ein Gutsbe¬
sitz verbunden war .

Keine nachher sogenannte adliche Familie

hat cs wohl unter ihrer Würde gehalten , zu¬

weilen auch bei vermögenden Eigenh origen

zu Gast zu gehen , oder dieselben auch bei Ab¬

lieferung starker Pachtgesalle , bei Gelddarleh -

nen , u . s . w . mit an ihren eigenen Tisch zu
nehmen .

Es war sogar nichts seltenes , aus dem '

freien Dienstrcchte in Hobsrccht , oder

Eigenh orig keit überzugehen ,
Urkunde 7g .

und wenn ein Höriger in freies Dienst¬

recht überging ,
H '



s . Urkunde sc ».

so bedurfte cs ganz und gar keiner Stand eS -

Erhöhung , nur der LoSlassung , wodurch er

sich - uberhaupt zu sider Zeit von seiner bisheri¬

gen Verpflichtung befreien kannte .

Urkunde 74 .

s . auch oben Ur k . ly .

Aber auch diese bäuerliche Hörigkeit

hatte ( so wie noch früher auch die Dienst¬

manns hörig keil ) bei der Abtei Werden

schon seit Jahrhunderten aufgebört , und in so

sern sie dem Namen nach noch bestand , hatte

sie keinen andern Zweck , als durch die jährlich

feststehenden Zusammenkünfte auf dem Sadel -

hofe , oder wenn dieser , wie z . B . Held ring¬

hausen bei Recklinghausen nicht mehr be¬

stand , auf der Solstätte desselben , die ge¬

wissen und ungewissen Gefälle zu sichern , die

Verdunklung der eingehörigen Guter , und

Grundstücke zu verhindern ; u . s . w .

Im klebrigen war die Freiheit der Hobs -

leutc ganz uneingeschränkt , vielweniger

daß ein Zwangdienst , von welcher Art er

auch scyn mochte , Statt gefunden hätte , wenn

er nicht durch ausdrückliche Verträge bedungen

war .

Dennoch ist nicht zu läugncn , daß sich auch

auf Werdenschen Gütern , obgleich äusserst we -
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tilge , Spuren von persönlicher Eigenhö¬

rigkeit ausftrn , wenn schon auch diese in

dem Altar - Gehöre ( wovon gleich - ihren Ur¬

sprung gehab ! zu haben scheinen , aber ebenfalls

schon seit mehr als zwei Jahrhunderten mit

dem Altar - Gehüre verschwunden sind .

Es sind sogar Beispiele vorhanden , daß

übrigens freie Hobsleute , z . B . Dümcken

in den Sadelhof Hctterscheid gehörig , zugleich

vvllschuldig eigen waren , wegen welcher

daher wie z . B . 1484 » ausser dem K urm e d vom

Gute auch die Erbtheilung wegen der

Person abgehandelt werden mußte :

„ Alyke seligen Coene Dümckcns

Wyff to Hetterscheid hefft mir uns ge -

dcdinget umb sodane Eormode , als

uns durch Eoenen Dvit erfallcn was ,

des koir madigen Haves -

guts , Dinnckensgutrc .

euch umb sodanen nagcladcn beweg¬
lich Erffracl , die genante Coene yre
Man nagelatcn badde , so he unse

vollschuldig eigen Man was , dar

tuschen ir , und uns Fründe gehandelt ,

und erlanget bcbben , dat wy beide ,

Koirwode , und Erffdeilung ,' r

gelaten hebben vur 12 Gulden rc . rc .



Man wird sich indessen hieraus auch noch
davon übeizeugen , daß die Kurmedspflichkig -
keit auf dem Gute iColonatc ) haftet .

Dahin gehört auch :
„ sind beide „ tynsbar ( wachs ,zinsbar )
ind bebben under en Havesgud ge¬
nant Herd eri ch rc , " .

So erscheint auch 1518 „ Margaret !- , nage «
laten Wedcwe Johan Tymans to Eb¬
binkdorp ^ so wie auch noch späterhin
Backhaus daselbst , unfe vul schul¬
dige eigene , up uns Gotzhuyß Gu -
dr sitlende " .

Nichts drstowenigcr nannte .der Abt die
ausgenommen « » Eheleute zwar

„ unsere vollscyuldige fund sogar
auch ^ leibseigene zubehörige
Lüde "

jedoch auch :
„ ehrbare , und tugendsame
Ehcleure rc

Aber der jüngere Begriff von Leibeigen -
t h u m , war eben so fremd , wie die Sache
selbst , indem durch lcibseigene Hörig¬
keit nur eine Verpflichtung der Per¬
st» n , durch Leibseigen th um aber ein
Eigenthum an der Person ausgedrückt
wird , welches ab ^ r der Verfassung nicht gemäß ,
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und blos Fehler im Ausdruck war , aber freilich

zu Mißbrauchen Anlaß gegeben hat .

Die Abtei Werden scheint dieses bald einge -

sehcn zu haben ; daher ist der eben bezogene

Fall der einzige ( ich habe wenigstens weiter kei¬

nen bemerkt ) wobei sie sich des Worts , Leib

bedient , wiewohl doch nur in Verbindung von

Hörigkeit , wogegen nicht das Mindeste zu

erinnern war ; wie fremd derselben aber der Be¬

griff von Leibeigenthum gewesen , und wie

nachdrücklich sie sich bemüht , denselben überast

zu vernichten , davon unten .

8 - Zi -
Altar - Gehör , Wachszinspflicht .

Daß es die Meinung gar nicht gewesen ,

niir der Hörigkeit jenen Begriff zu verbin¬

den , der ihm in der Folge zu Theil geworden ,

rr ,., i .' t sich aus dem Altar - Gchore , der

W a ch s z i n s p fl i ch t i g k e i t .

So wie fromme Katholiken sich diesen oder

jenen Schutzheiligen wählen , und Opfer ,

und Gelübde noch fortdauernd allen Stän¬

den gemein sind , so pflegte man sich besonders

im vierzehnten Jahrhundert zu diesem oder je¬

nem Altäre wach szinsig zu machen .
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I , B . , , snnn äomini IZ7Z Tebbeke tlli ^ 5U -

toris i -t Hesepe st Sinnes 1, 1-olss sl > es -

äsni psr snAnstionsin äesctznäsntss
erunt csrocensnsIsL ets . " .

, , in snno cioinini izgg HkNNkN Dich¬

ter van Wedderich nnimo -ie / iöenatc >

kset » est eei ' osen .runli .!' Atoii .

ö . ^ Aat /re . " .

rgzy . wreie Sone Herman , und Trynen

syner Husfraen , dey sich gelaeffet

hefft och van Stund tpnsbar ko ma¬

chen rc . " .

Dadurch übernahm man die Verpflichtung

zu einem jährlichen Wachs - Opfer , oder zu

einer oestimmten Zahl Pfennige dafür ; aber

auch ohne Erlaubnis des Herrn nicht ,

viclwenigcr einen ungleichen zu heirathcn ,

offenbar in der Absicht , um eine desto glückli¬

chere und gesegnete Ehe zu haben ; unk wenn

die Pflichtigen starben , so verfiel im Allgemeinen

das beßte Kleid dem Altäre , ohne Zweifel in

Beziehung auf eine selige Sterbstunde .

Der Grund dieser Hörigkeit lag also blos

in anfänglich freiwilligen frommen Opfern , und

ein Leibeigenthum in dem nachhenacn

Sinne war dabei fb wenig denkbar , daß nicht

nur Laten , sondern auch Geistliche , und

selbst in höher » Würben stehende Geistli -
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che , so wie auch der Adel auf diese Weise ver¬

pflichtet erscheinen .
A . B , I4ZI Honricus äs rector

princrpatr ^ t2 ccterie cotonien - i ^

sLon . § . ü . uctZ 'srr .

Zwischen 1480 bis 1501 , , van Her

Johan Tegelers Pastors in Kop¬

pel xrops Kalkar Moder , pro iuiii -
SL mulieri5 " .

„ Grete Vyncke to Walscm pro tsA -e"
„ pro nir / iorr re - ti <ne »rto äoiliiiii 8t 0 -

senbaum , ^ rcpo - irr ^ uonäaiie in

8ice ^ " .

„ Johan de Wilde , Borggreve pro

toxo "

„ hefft sich bestat an Her Bernt De st ,

>-v ^ L2riu - to Raesfeld , h . bbcn tosa -

men gcrelt v Kinder , genannt , c . "

„ Bernt Smetz Buttelyr , <fr . bou -

roiller , Hofmeister , Schaffmeister ) myns

Heren van Collen wonenve to

Lynß rc . "

„ äominus aoliLiinsr ^ nk , Vsrtor in

Drevenich odlit , solvit pro nielinri
n ^obili IlH . klar . Iiorii " .

IZZY „ Hcrman , Her Hinrich Äroider ,

vam Loe ;

Her Hinrix van Loe , Biccarius " .
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„ Joffer Inder . toe Wesel van

Den Cruys Geflecht , oir Broedcr ge¬

storben toe Dusseldorp , und waS

des aldcn Heren ( Herzogs ) Kemc -

link - ' .

„ In Dinslaken Jan ind Hinrick

Holtsnider , Hilken de Güster , ind

wont ko Cleve , Barbara vck en Güs¬

ter , ind Hesse Kyndcr van Her Cracht

van Mylendo nk rc . " .

Ans diese Weise opferte sich , z8y Lambert

van dem Boclo wachszinflg aus den Altar

der b . Agatha , um von nun an zu genie¬

ßen , und zu entgelten aller Gnade , und

Rechte , welche wachszinsige Leute dieses Al¬

tars zu genießen , und zu entgelten pfle¬

gen ,

und zwar aus Dankbarkeit , daß er mit einem

Gute belehnt ward .

s . Urkunde 7 Z .

Der Genuß bestand wabl aus der Für¬

sprache des Heiligen , der Theilnahme

an allen Gebeten an diesem Altäre , und der

übrigen Altarbörigen , u . s . w . , und dagegen

das ? nt zelren aus dem Wachszinse , und

den übrigen Verpflichtungen .
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Die Einwilligung sgesu che zur Her¬

rath , trccnu 'a und der S t e r b s a II ha¬

ben schon längst ausgehört , unterdessen der

Wachszins wenigstens an einigen Orten noch

sortgcwährt hat , obgleich man de » WachSzins

von Gürern , welcher vielmehr zu den Pachtge¬

iallen gehört , nicht hiehin rechnen muh .

Ucbcr den WachSzins folgt hier noch eine

einschlägige Bemerkung des LbtS Duden ,

gcst . ihoo :

, , Wastinß est eensvs «luorniii clsvL -
rioruin ; clieitiir , vel eervcc ^ -

a , nnm telem ccüLniri » lim

rolvere r ,i ccru aä Llture 8 . d,» ÜAeri ,
» nt » c! sli » r » » r 8 . 8 . LlMris » ikerrs <is -
l) ^beut , iriicle teles v » e « ti sunt

.-rroccurur - / ^ , vulxo Wast I N ß l Ü d e N .

r ĉ / c - /, o ,n r n c r non ruur ceurcu -

iti serviter , - e -t tröerr , ln boruur
morts äelietur illorum mcttur verrimeu -

ruu - , et teueutur Semper uubere p .iri in
^ ro ^ eZius eeroeeusuLliun ! , iiebsut ^ us
Mies /iru /MAchrer et Fe ?isa / oF ! L siiiAuIures
litsiiis s suis geminis , e n̂e litere voeüil -.
tur B o escm ( Busen ) Brievc . Verum
irne jus et ea /7Ü'ka - jaiu ist » eoukuso 2 »
turdulsnto seculo xe » e ^>erüt , villesut
posteri , si reeu ^ erLre xotsrunt . "
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Der >Aterbfall wird auch Hoersam , Ge¬

horsam , und Heuffgeld , Hovet - rech »,

s . U r k . 7b ,

( welche desto merkwürdiger ist , da sie zugleich

einen Boeseribries enthalt ) , und auch Hcr -

wcde genannt .

Aber auch selbst zu dieser Wachszinspflich -

tigkeik sci ' eint Güter - Besitz , so wie die Wachs -

zinspfl ' chkiglnt ihrerseits wieder zu der Benen¬

nung : Orlvff - ( Urlaubs - ) Güter , wie im Für -

stenthum Moers , in Beziebung auf die Ver -

bindtichkcit , zuar Heirathcn Erlaubniß nachzu -

such 'en , Anlaß gegeben zu haben scheint .

Die Erlaubniß , einen ungleichen zu hci -

rathcn , stand auf Gnade , d . h . die Gebühr

davon ward nicht fest bestimmt , und hing also

von ein m gütlichen Abfinden ab ;

z . B . , , voer de Orloeff to bestaden aen

eres gclikcn IX . cl . ; aen cer ungeli -

ken stat up Genadc . "

z . V . , , peo IlosntiL nubsiiili i . klar , tiorn »
csUl ^ niipsiL . "

Jede Stistung überhaupt bestand aus einer

Masse von -Gütern , wovon jtdem Würdner

ein angcmest - ner Theil angeiviesen war .

Ein Abi von Werden hatte z . B . seine eige¬

ne Tafelgüt er .

So auch der Probst , u . f w .
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Die Haptmasse verwaltete NamenS Aller

der KöIlner , Kellner , Zellner ,

s . m . Urspr . S . ggo : Ernte .

Gleiche Bewanduiß halte cs mit den Kirche

nern , als Oberen , jetzt Pfarrer , Pastor ,

Gshülf -' n . jetzt Kaplanen , Meßnern , als

xii - ints - Liius , u . s. w . , und übrigen Pfründ¬
nern .

Ausser dem zum Hauptgottesd lenste

bestimmren Hochaltäre waren , diesem oder je¬

nem Hekligen ru Ehren , noch befondre Altäre

ei richtet , und mit Gütern , oder mit Einkünf¬

ten aus Gütern begabt , zum Genüsse derjeni¬

gen , die den Altardienst verrichteten .

So waren in der Hauptkirchc zu Werden

ein M u t t c r - G 0 ttc s - Altar , obgleich dieser

wesentlich von den Bürgern gestiftet ist , w - s -

halb auch Bürgersühne den Vorzug zum Dien¬

ste haben ; ein Altar des Erzengels Nap hacls ,

der zwölf Apv stel ,

s . Urk . 77 .

des h . h . Johann des TauferS ,

f . Urk . 7Z .

Benedicts , Severins , Agnes , u . s . w . ,

und in der Stadt Werden eine Nicvlaus -

Kapelle .

s. Urk . 79 .

So wie nun zufolge der vorletzten Urkunde



! 24

von desi Gütern gesagt würbe , daß sie zu die¬

sem oder jenem Altäre gehörten , so ver¬

stand sich solches auch von den Gutsaufsit¬

zern ; und da cs beionders bei Altar - Gütern

zweckmäßig war , sich LL a ch sz in se , als Pach t ,

zu bedingen , so gab solches ' Anlaß , daß das

ganze A l : ar - Gr h ö rig e Geschlecht wacbs -

zinspflichu ' g ward , an welche sich nunmehr auch

Andere nach diesem Beispiele aus Frömmigkeit

anschlvssen ; so wie ebenfalls aus frommen Ab¬

sichten zuweilen mehr gegeben wurde , als es

eigentlich bedurfte ; z . B - „ 1518 renxi a - cut -

reto in eirria M arten pro tilio 5lio > gui ei -Lv

^ erocen .-uirrÜL , Psrtiin ex xürtiili in ete -
mo -^ na I ttor siir . "

Was wir jetzt Familie ( ursprünglich ward

durch / -r -m / ia die hausgenvsscne Diener -

sch .aft verstanden , Geschlecht , Stamm

nennen , wurde von .den Alten Busen ( 0 . d .

Wirsem , nieder ! . Loc - e»i , genannt , eben so

wie wir noch fortdauernd durch : Schoos

der Familie , sinu - tMniUi >s , die Gesammtheit

verstehen .

Daher z . D . „ des oilden BornemannS

Wpff , Eerpt oir Sven , Styne oir

Dochter , und oir Gesiechte hoeren

in eyncn Boysem , und ghcven des

Jarrö eyu itlich wau scp loe ocrm
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Zaeren gekommen synt ^- Il . D - ( äensrin - )

Werdens payementz , und wan scy sich

verandersatcn , so sollen scy ghcvcn IX .

D - und wan sey steruen so sollen dcy

Man gheucn dal beste Rürens , -ne -
lius nlolils , "

Z . B . „ Dirick Stuer to Roerort i Kos

vor syn beste Roer . "

und dcy Vrouven dal beste Klcyd ,
neslius vssrinieutiuri .

wiewohl auch oft Don Mann , oder Fra 8

ohne Unrerschied das bcßte Kleid , oder Klei¬

dungsstück gegeben wird ,

z . B . „ wan sey steruen , Man und Wyff

ghcuen cr beste IZleyd ; "

daher : pro tunics , vesce , togs , PsIUo , Nant -

ßen lFrauen - Taiche ) ,

z . B . „ Teylen Ruschen zu Holster Hu¬

sen van eyncn Rantßen , u . s . w . "

Am Allgemeinen ward der Bersterb mit

Geld gelvset ,
„ i-ec/ em - r toKLNi PLtNL , Lcll LNtl -̂ ULir»

XVI . s.Ib . col . "

zuweilen aber auch wirklich eingeliefert , und

dann verkauft ,

z . B . „ toZLNt Pro XX . ,ill >. ; Pro

insliori ' Lacc î II . / / or . Lor , , . " U . s. w .

zuweilen stand auch das Bersterb auf Geld ;
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z . B . „ Heyne ter Straeten die gelden

alle Jair tweelff Henninge , se steruen

off se genesen , sie ganb dair mit aff

ind aen ; ind in datselue Ge ho er ge¬

hört Herman Ruper to Moirß , ind

diesclue Rupcr sal gcucn alle Jaer

eyn alde Merke ind nyet mer , ind dair -

medc aff en aen . "

Ein Busenbrief war also diejenige Ur¬

kunde , welche jedem einzelnen altarhörigen

Ge schlechte bei dem Anfänge der Hörig¬

keit ertheilt ward , und wonach nunmehr jeder

einzelne Hörige ein Boesman , Busen¬

mann genannt wurde , so wie auch oft bei

Sterb - oder Herraths - Fallen bemerkt wor¬

den , in wessen Händen der Busenbrief sich

befinde ;

z . V . „ Gretgen hefft den Boesembrief "

oder : , , van duffen Gesiecht is die Bu -

sembrief to VrLNi er sch en , " u . s. w .

Im klebrigen fand unter Hörigen über¬

haupt , also auch unter Wachszinsigen Um -

wechsclung Start ;

z . B - „ snno llomlni iz78 tdlikoäoriLUS Wl ' N-

nemann teinporiNu ; perpstins per mo -

äuin concuknötr lactus cer -ocen ^ ua / rs . "

Desgl . mette ter Putte gewesselt

, vor Gutte ymme Kamp .
Man wird sich indessen aus allem diesen
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überzeugt haben , daß alle Hörigen ohne Un¬

terschied ' im Uebrigen freie Menschen gewesen ,

und insbesondere ist die Wachszinspflichttgkcit

so wenig für Menschen - Rechte krankend gehal¬

ten worden , daß man verlorne Busenbricfe wie¬

der erneuern ließ ;

z . B . , , Älheid pro ^ enovarione , et LUllruni

soroi um /, > rvikeFro . "
s . auch Urkunde Zo -

§ - . 32 .
L e i b e i g e n t h r » m .

Es ist das gewöhnliche Loos aller , ursprüng¬

lich noch so zweckmäßiger , menschlichen Einrich¬

tungen ( wie gewiß die H ofesv erfas su ng ,

vorzugsweise war ) daß sie zuletzt ausarten , be¬

sonders wenn ein unerreichbar hohes Alter den

uransanglichen Zusammenhang zerrissen

oder verdunkelt , oder tadellose einheimische

Einrichtungen mit immittelst aufgekvmmenen

fremdartigen vermischt , oder auch bloS

nach fremden , oder sogar nur nach neuen

Begriffen betrachtet , und erklärt werden .

Bor . der Zeit an , daß wir bas Glück , oder

Unglück gehabt haben , mit dem sogenannten

römischen Rechte rc . bekannt zu werden

( wie viel einfacher war nicht die deutsche Hofs¬

verfassung , in welcher jeder Hofs - und Hobs «



128

mann seiner Rechte kundig lso wie auch jeder

Markgenoß ein Forstmeister ) war , gegen

die zahllosen Spitzfindigkeiten und Formen , de¬

nen jetzt der Bauernstand zu seinem Verderben

auSgesctzt ist ? - von dieser Zeit an , sag ' ich , ist

es beinahe Verbrechen , anders als durch römi¬

sche , oder griechische Brillen zu sehen .

Kein Wunder also , daß , da hörig , und

Hörigkeit , in Beziehung aufdcn Bauernstand

durch und die Entlas¬

sung aus der Hörigkeit durch -numtm -n ausge¬

druckt ' ward , der mit diesen Wörtern verbun¬

dene neuere römische Begriff endlich die Ober¬

hand gewann , und nunmchr auch die Guts¬

herrn nach diesen : Begriffe ihre Rechne ab ,; : mes¬

sen anfingen , obgleich sie selbst als Lehn -

dienstleuke ebenfalls genannt

wurden , sie eben so in den Lehnhof , jars

m -Ht - l-ialr , wie die Laten in den Ober - oder

Sadeldof , jurs litonico , curtiali , h ö r i g ,

act - t ?-! - : ! , waren , und deswegen auch sehr oft

sogar das Wort : mit dem Bauern¬

stände gemein hatten .

Daher ist auch freilich hin und wieder auf

ein bedingtes Gehorsam säst u n -

bedingter Gehorsam gefolgt , so daß

hier und da die Gutsherrn nicht nur daS

Zuchtrecht ausübtcn , B o r m ü nder für m i n -

derjährige Hörige bestellten , u . s. w - , wel -
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ches auch immer dem Hausrechte gemäß

war , sondern sich auch der Verfügung über

den Erwerb anmaßten , die Verwürkungs -

sirafe zu nachtheilig ausdehnten , ui s. w .

Dadurch wurden nun förmliche Eigen »

t h u m s - Ordnungen veranlaßt , wie z .

B . die von Ravensberg 1669 , woran sich

auch Minden , und Padervvrn hielten ^

von Münster 1770 , Bentheim 1784 » u . s.

w . , welche , obgleich sie das Grundübel nicht heben

konnten , nichtsdestoweniger manche heilsame

Verfügung enthalten .

Dennoch war das an die Stelle der Ei «

gen Hörigkeit ci' ngerretcne Leibeigen¬

thum in diesem Zustande so wenig Staats »

oder Volkseinrichtung , daß es in den

Hcrzogthümern Güli » , Kleve , Berge , dem

vormaligen Erzstnte Köln , den Stiftern Wer¬

den und Essen gar nicht bekannt war , und in

der Grafschaft Mark , , des Rennens , und

die Sache des Namens nicht werth " selbst

in jenen Gegenden , in welchen es erscheint ,

nicht allgemein hat auikommen können , noch >

auch übereinstimmend , sondern fast in jeder

Gegend verschieden ist .

Daher heißt es z . B . von der Grafschaft

Ling rn : die Luft macht frei ,
I .
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und umgekehrt von der Grafschaft Tecklen¬

burg , in welcher nichtsdestoweniger die Abtei

Werden den freien SadelhofS cap en besaß ;

die Luft macht eigen ;

ein sehr unpassender Ausdruck ! denn welcher

Druck auch dem Menschen hienieden werden

mag , so bleibt ihm doch wenigstens die Frei¬

heit übrig , Gottes freie Luft zu athmcn .

Indessen hatten doch diese Grundsätze zur

Folge , dass die Landes - Bewohner von Teck¬

lenburg , jedoch immer noch mit Ausnahme

der Landesdiener , der Geistlichen , und

der Bewohner des Hauptortes , und der

adlichen Höfe , als unfrei vermuthet

wurden , und Zeder daher seine Freiheit auf die

herkömmliche Weise beweißlich machen und er¬

halten , und dagegen in Lingen die Freiheit

vermuthet , und also die Eigenhörigkeit ,

wenn solche gegen Jemand behauptet wurde ,

von dem behauptenden Lyeile erwiesen werden

mußte .

§ - 33 - .

Leibeigenthum in Beziehung auf

Werdensche Güter .

Eben so wenig gerieth es , daß das Lcib -

eigenthum auf Werdenschen Gütern , ob¬

gleich es sehr oft versucht ward , Wurzel faßte .



So durfte sich sogar noch 17YZ ein Rent¬

meister anmaßen , die einzige Tochter des Pach¬

ters eines von der Abte , Werden abhängigen

, Lehngurs , auf welchem seiner Natur nach

eine Hörigkeit nicht denkbar war , zum herr -

schaftllchcn Magde - Dienst aufz ' ordern ;

wie desgleichen die Abtei unter vielen an¬

dern Beispielen 1775 bei der Belehnvng Jo¬

hann Philipps von Wcstrem sich die Vcrsi -

chernng geben ließ :

„ daß die von dem Lchngute Levering¬

hausen abverheirathete Kinder von

dem Hause Gntacker wegen wge -

nannter Freibriefe , oder des Ei¬

gen th um Z halber unter keinem Vor¬

wände sollen beschweret werden " ;

wie ferner von derselben 1780 an die von

Boenen wegen des Lrhnguts die Bu¬

sche ,

1784 an von Westerholt Gisenberg
wegen des Lehnguts Fridhvf ,

1789 u . 1790 an den Grafen Pletten¬

berg Nortkirchen ,

1790 an die Freifrau von Bodelschwing
wegen Lohaus ,

u . s . w .

Abmahoungsschreiben ergingen mit der

bestimmten Erklärung , daß auf den abteilichen



Lehn - Behandigungs - und PaStgü .-

lern kein Leibeige nt hum gestattet weide .

Im klebrigen ist auf ebendemselben Wege ,

auf welchem das Leibeigenthum nach dem

Beispiele der ursprünglich hörigen Gütern

auch auf den nicht hörigen , oder freien

Dienstmannö - Hehngütern eingeführt werden

wollte , und auf nicht Werdenschen Lehngütcrn

ohne Zweifel auch er' ngeführt ist , auf den hö¬

rigen , und a u s Anlaß der Hörig¬

keit , nämlich durch Mißbrauch entstanden .

Bei Lehngüter u war dieser Versuch den¬

noch nickt so allgemein , wie bei Hobsgit¬

tern , besonders wenn ganze Sadelhöfe zu

Lehn - oder Behandigungsrechten auS -

gethan waren .

Daher die vielen Verwürkungspro -

resse gegen die Lehn - oder Handgcwinn -

träger ; die vielen Verträge mit denselben ;

die Erkenntnisse des Ober - SadclhofcS

Barkhofen ; die vielen Abmahnungs -

schreiben der Abtei Werden bis zu ihrer Auf¬

lösung .

Schon iZ 2 v sprach der Ober - - Sadelhof

Barkhofen im Namen des Abts ein Urthcil

zwischen dem Schulten , und den Hobsleuten ^
des Sadelhofes Böggr ,

Urkunde 8k .
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wenn schon der Graf Engelbert von de »
Mark , als Vogt des Hofes zu Gunsten des
Schulten eine Aenderung versucht zu haben
scheint ;

> Urkunde 82 .
Eben so wa >v 1509 mit dem Gewinnträger

des Sadelhofes Aren vögel ein Veiglenb ab¬
geschlossen ; nichtsdestoweniger behandelte Wil¬
helm von Brempt die H 0 b sleu te als Leib¬
eigene , und die Hobsgüt -er alsgemine
Zcitpachtgütcr ; dieses Harke einenVerwur -
kungsproceß , und dieser jenen Vergleich
von 1681 zur Folge , den Herr rc . Mallin -
krodt in seiner Schritt : der Bauernstand
re ich vennurhe aus meiner Alsschrist als Be¬
leg r - schon ausgenommen hat , unterdessen
dennoch schon 1708 die Beobachtung dieses
Vergleichs von Neuem zngesichert werden
mußte .

Die Gebrüder Bernard und Burchard von
Westerholt verpflichteten sich igoy bei dern
neuen Pachtgcrvinn auf V »ranlassrmg des Abts
zur Erleichterung der Dienste aus dem Sadel -
hose Moninkhof in der Twente ,

s. Urkunde 8g .
Ein Vergleich mit den v . Wrstrerrr i 68 y >

wegen . Abding Hof zu Waltrop hatte so
wenig dauernde Würkung , daß 1732 ein neued
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Verwi 'irkungsprceß eingeleitst , und 1775

neue Ä bmahnungcn von dem Ausbringen

der Leibeigenschaft erlassen werden mußlcn .

1717 per sprach die Witlwe von Freitag

zur Sand für t , geb . von der Reck

mit Zuthu .' n ihres Vaters , und ihrer

Brüder dje Abstellung des Le i b e i g e n -

thums , und der Etbth e il u ng auf

den Hobsgütrrn des Sadclhofcs E b -

ding zu Scpperade .

Ausserdem ließen sich die Aebte von Werden

bei jeder neuen Belehnung oder Behandignug

zur Handhabung der Rechte der Hobsleurc ,

und insbesondere ihrer Freiheit , zur Abstel¬

lung der Beschwerden , u . si w . umständliche

Rucküriefe ( Reversalel ausstelken ;

z . B . 1584 von Gisbert von Boden¬

schwingel wegen Marten ; iüü6

von den von Oer wegen Mönning -

hof in der Twente , dcff . n Bchan -

oigungs - Eigenschaft aber 1768 aufge¬
hoben ist , u . s. w .

und nahmen überhaupt die Hobsleute , wie

Ex >785 die Hobsleute des Sadclhofes A b -

dinghof zw Werne gegen die Grafen von

Merfeld , 178Ü die Hobsleute zu Lengerich

in der Grafscha ' t Lingen auf den Grund des

Vergleichs von 1605 , u > s > w , bei jeder elnzel -
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nen Beschwerde in Schutz ; wenn sich schon den¬

noch hin und wieder ein Mißbrauch ohne ihr .

Wvrwissen eingcschlichen haben mag .

Die Abtei Werden betrachtete überhaupt

alte ibre Sadelhöfe als Kaiserlich -

Ne ich sfr eie Güter :

z . B . izyz : freie Reichs -- Sadelhöfe

Selbem und Halle im Fürstenthum

Gelrc , und Grafschaft Zütphen up

der Goy . und Del au , so wir glcichs

unserer Dorhern von den römischen

Kaisern in Belehnung tragen rc . rc .

in Erwegung wir dairvan als freien

Reichsgütern dem heiligen Reiche zu

contribui ' ren schuldig rc . rc .

In Hinsicht des Ausdrucks : kaiserlich ,

und Reichs frei ist es bemerkenswerlh ,

daß Abt Herman tvon 1541 bis 1572 - noch

schrieb : Wir von G . G . der Kaiser ! , frei¬

en , und dagegen Abt Heinrich ( von 1572

bis iboi ) und zwar » wenn ich recht beobach¬

tet habe , 1587 hei Gelegenheit der Behandi -

gung mit Beckcrsgut zu Dümpte zum er¬

stenmal : Wir von G . G . der » Kaisers »

und der freien Reich S « Stifter Wer¬

den und Helmstädt Abt rc .

Die Anwendung hievon gehört indessen zur

Rei ' chsgeschichte .



Daher kannten auch die W er d -c » scheu

Sadelhöfc lange keine andere Abgabe , als die

Vogtbede , und späterhin noch die Ge ?verb¬

steuer , und die Besitzer derselben wurden da¬

her auch selbst zu der Zeit noch , als die Lan¬

der schon geschlossen waren , von den Lanv -

fürsten nicht Untcrthanen , Uniersas -

sen , sondern Schutzhörige genannt , wenn

sie wirklich die Vogler über dieselbe hatte » ,

oder sonst doch als Schutzhörige anderer

Fürsten , oder Grasen anerkannt .

Daher waren auch die Hodslcute der Sa -

delhofe Kalkhofen , Velbert , Langen -

bögel , Hetterscher ' d , Tern Hof , u . s . w .

im Bergischen von allen Landesdiensten

frei , und wurden deswegen selbst von den

Bergischen fast bis aus diesen Lag in Bezie¬

hung ans die Abtei dis Werdenschen , und

in Beziehung auf den Grafen von der Mark ,

als Vogt der Abrci , und ihrer Güter , die

Märkischen Fr e i e n genannt ; obgleich sie

freilich in der Folge , ungeachtet des fortdau¬

ernden Widerspruchs , ganz auf den Fuß der

üi - rigcn Landsasseu behandelt wurden .

§ ' 34 -

Mißbräuche auf beiden Seiten .

Wenn nun auf der einen Seite dieser oder

jener einzelne Gutsherr im Schwindel ange -



borner Vorzüge , die auch oft die bcßten Men¬

schen unwillkührlich blenden , oder aus Vorur -

theil . ^ ind vielleicht gar in der Meinung , daß

cs so Recht scy , indem das Leibeigenthum

an einigen Orten wirklich gesetzlich , und also

auch sehr verzeihlich war , von einem auf das

andere zu schließen ,

oder wenn vielmehr , wie man im Allge¬

meinen annchmcn kann , Verwalter durch zu

gefälliges Zuoorkömmen , oder auch aus mißver¬

standenem Pflichtgefühl , u . o . oie Schranken

überschritten haben , so geschah doch solches nach

dein eigenen , mehrmal öffentlich wiedcrhohlteu

Geständnisse der Bauern , und ihrer Fürspre¬

cher , nichts weniger als allgemein ; vielmehr

war und ist noch fortdauernd bei Weitem die

größte Anzahl derselben mit ihren Gntsherr -

schasten zufrieden .

Daß ihre Lage nicht so drückend , und ver¬

derblich gcw sen seyn könne , wie Einige vorge¬

stellt haben , welche sich unter di scm Vorwän¬

de gerne von aller und jeder Verbindlichkeit :

lrssagen mochtet ! , ergibt sich schon aus dem

merkwürdigen Umstande , daß cs mehr vermö¬

gende Pacht - als Erbbauern gibt , und beson¬

ders unter den Leib - oder Zeitgewinns¬

bauern der Grafschaft Mark allgemeiner

Wohlstand herrscht .
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Auf alle Fälle war das Nebel heilbar , in ,

dem gewöhnlich wieder alles entweder aus be¬

scheidene Vorstellung , oder auf Dazwischen -

kunst des Hauplgutsherrn , wie z . B - der Abtei

Werden auf ihren Lelm - und Behandigungs -

gütern , oder im Nothfalle der Rcchtsbehörven ,

in die vorige Ordnung zurüchfehrtc .

Dagegen ist aber ebenfalls nicht zu laug -

nen , daß auch auf der andern Seile Guts¬

au fjitz er fast noch anmaßender gewesen sind .

Schon seit Jahrhunderten haben besonders

die nicht unter unminelbarer Aulsicht Stehen¬

den die Güter verwüstet , verhauen , vcrspli . tcrt ,

Pachl ,zugehöre abgerissui , und in Erbe verwan¬

delt , und eingebaut , und verkauft , und sich

überhaupt auf jede Weise den vertragsmäßigen

Verpflichtungen zu enlziehen gesucht , u . d . m .

s. auch Belehrung des Bauern¬

standes S . 2l .

Vor allem aber braucht man nur das jün¬

gere Benehmen einiger Gulsaufsitzer dem so

scharf gerügten Betragen der Gutsherrn gegen

über zu stellen , um bald zn beurlheilcn , welche

von ihnen die meisten Vorwürfe verdienen .

Die Sucht nach fremdem Gut ging bei Ei¬

nigen so weit , daß unstreitige Zrjlpächtcr auf

bestimmte Jahre gewissenlos genug waren , sich

als Eigenthümer geltend machen zu wollen ,
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wenn zufällig durch die Milde des Gutsherrn

in den drei letzten Pachtbncfen keine Aendc -

rung geschehen , obgleich zuweilen der noch

lebende Zeiipächter sogar ein jrcnider Äüs -

köminling war .

Die unzweideutigsten Pacht - Ge falle wur¬

den als Ausflüsse vvn L ei b c ig c n th um

gcstenipelt , und nicht allein Einzelne , sondern

sogar ganze Bezirke , mit ihren Beamten , im

Wahne einer enugcn Dauer der neuen Ord¬

nung der Dinge , an der Spitze , bemühten sich

aus dem Loci tu s , und aus andern fremden

und einheimischen , echten und unechten Schrift¬

stellern zu beweisen , leibeigen , und unmit¬

telbare Abkömmlinge eines ursprünglichen

Sklaven - Volks zu seyn .

In jenem hohen Alter der Vorzeit , wo

zwischen den verschiedenen Standen , nach dem

Maßstahe ihrer Besitzungen , besonders aber

zwischen Erbgeseffencn , Besitzern , und

Nich tbesitzern , überhaupt auf gleiche !p -w

x -- r - , wie aus echte ) Geburten eben strenge ge¬

halten wurde , war es immer eine liebevolle ,

edle Einrichtung , bisherige HauS - Diener ,

Knechte , Mägde , Tag löhn er und andere

geringe Leute , Fremde , gemeine

Kriegsgefangene , und überhaupt Unan -

ßesessene durch vieljähnge Zeitverpachtungen ,
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und sogar durch Erbberechtigungen mitbesitz -
fähig zu machen .

Wie mancher Hörige ist dadurch nicht
endlich in den Stand ackcmmcn , seinen eignen
Gutsherrn auszukaufen , so wie überhaupt de¬
ren Lage nicht selten be .ie denswertber ist , wie
die der nichtbesitzenden Nachkommen der Besi¬
tzes der Vorzeit .

Es ist daher eine eben so ungerechte , als
undankbare Anmaßung , daß setzt die ehemali¬
gen Hörigen ganz in dis Stelle ihrer Herrn
emn 'ickcn , drß sie sich als die u rsprü » glichen
Eigenthümer der Hufen , und Güter ,
und ihre bisherigen Leistungen für weiter
nichts betrachten wollen > als waS sie den Guts¬
herrn , ihrer Meinung nach , . src iw illig zu¬
gestanden , oder diese durch Zwang ihnen
aufgelegt haben , um aus diese Weise endlich -
den ganzen Güter -Bestand sich ausschließlich zu -
zueignen .

Es gilt auch hier nicht blos den Adel , es
güt jeden rechtmäßigen Eigenthümer , aus wel¬
chem Stande er auch sey , es gilt oft auch Witt -
wen , und Waisen , es gilt hier die Rechte des
Eigenthums , des ältesten , dcS heiligsten , des
dauerndsten Bandes der menschlichen Gesell¬
schaft .
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§ 34 -

Schluß .
ES leidet indessen keinen Zweifel , daß wenn

schon der böse Zeitgeist seit Langem mehr Gu¬

tes zu Grabe , als der gute hervor gebracht

har , dennoch jede altere Einrichtung , wenn sie

ausgeartet , oder mit den aus das Wohl

Aller berechneten Hauptzwecken der durch

die veränderten Beziehungen der Menschen nö -

thig gewordenen neuern Staatsveriassung un¬

vereinbar ist , damit wieder jn Uebcrcinsi nnnung

gebracht , oder dem j tzigen Gemeinwohl unter¬

geordnet werden müsse , jedoch immer mit mög¬

lichster Würdigung der wohlerworbenen Eigen¬

thumsrechte der Einzelnen .

Diese Berücksichtigung lag nicht im Plane

der französischen Umwälzung , wenigstens nicht

im Plane der Ausführung derselben .

Zur Erreichung der Hauptzwecke mußic vor

allem daS Volk gewonnen werden ; man bedurfte

Hände ; um diese zu erkaufen , wurve bei dein

Mangel von Staatsvermögen das Dermsgeir

der Einzelnen geraubt , wie solches die Erfah¬

rung gezeigt , und französische Staatsmänner

selbst eingestanden haben , ( i -

Diese Maßregel erzeugte notbwcndig Er¬

bitterung , Entzweiung , und wechselseitiges
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Verfolgen , wodurch das getäuschte , durch die

innern Zwiste beiäubte , ober geicizce , und durch

den Hang zur Plünderung im In - und Aus¬

lände unwillkürlich hingerissene , eines ruhigen

Nachdenkens nicht mehr fähige Volk gegen

weit drückendere Fesseln gefühllos gemacht , und

also die neue Ordnung der Dinge noch mehr

gefördert ward .

Es wurden nicht allein blose Titel vernich¬

tet , uni in der Folge wieder an neue Günstlin¬

ge mir noch freigebigen , Händen ausgi spendet

zu werden , sondern auch die beßrbcgründcten

Gutsrechte .

In der Folge überzeugte man sich zwar ,

gegen die heiligsten Grundsätze , von ganz ' irri¬

gen Ansichten ausgehend , und die ungleichar¬

tigsten Güter in eine Masse werfend , sich ver¬

gangen , und Rechte willkührlich vernichtet , oder

gekrankt , die geachtet hatten müssen , oder doch

ausgeglichen werden können , wofür auch schon

landesherrliche Verordnungen , daS Zuvorkom¬

men edelvcnkender Gutsherrn , das Beispiel an¬

derer Länder , und die öffentliche Meinung sich

schon ausgesprochen hatten ,

kurz , unter dem Vorwände , wahre , oder

eingebildete Mißbrauch ? abzuschaffen , den Guts¬

herrn das Eigenthum abgesprvchen zu haben .
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Rückschritte waren nicht wohl möglich , oder

doch , da eine Regierung dadurch Fehlgriffe be¬

kennt , folglich Mißtrauen in ihre Anordnungen

erweckt , die Verhältnisse der Einzelnen verwirrt ,

und ewigen Hader , Mt ihn zu ersticken , er¬

zeugt , — nicht rathlich .

Die Gutsherrn blieben also daö Opfer ei¬

ner gewaltsamen Zeit , unterlegen der Staat ,

als oberste Eutshcrrschaft , durch eine nach dem

Verluste reichlich berechnete Erhöhung der Steu¬

ern sich zu entschädigen wußte , ( 2 ) wodurch

jetzt sogar der Fall einrrat , daß die Gutsherrn

dazu , daß sie ihre Rechte verloren hatten ,

und also schon Opfer gebracht , noch silbst mir

beitragen , und neue Opfer bringen mußten .

Zum Glücke für die tsissiiiigen Rheinlän¬

der kam dem Bestreben einheimischer Be¬

amten , und vorzugsweise des nunmehrigen

Herrn Ober - Landes Gerichts - Präsidenten

Sethe , dem Strome aus Rechisgesühl mit

Entschlossenheit sich zu widersitzen , die Besin¬

nung der sich endlich selbst von dem geschehe¬

nen Unrecht überzeugenden fremden sig ) zu

Hülfe , woher es gekommen , daß , da wegen

bestimmter Gesetze im Geists der sianzosischen

Umwälzungs - Grundsätze nicht mehr alle Rechte

des Eigenthums gerettet werden konnten , we¬

nigstens jene gerettet wurden , di « das jetzt selbst



144

für mangelhaft und übereilt anerkannte Gesetz

nicht so ganz unmittelbar getroffen zu baden

schien .

Aber dem Himmel sey Dank , das fremde

Joch ist wieder abgeworfen , und wir erfreuen

uns wieder einer Gesetzgebung , die - ohne Vor¬

liebe für den einen , und ohne Furcht vor dem

andern Stande mit ruhiger Besonnenheit das

Für , und Wider wägt .

r > i - B . der damalige C » ntul CambacercS
drückte sich über den Geist des betreffenden Ge¬
setzes eben ss fceimüthig , als wahr aus : , , pour
juAer la tot , <̂ n ' en rgpells , st Is5 resnltnts ,
cxn ' ellc e e » , il SSt Necessaire cle rementer
L l ' e - prrt , ĉ ni l ' n äiete . I / essemblee coiisti -

, tnants nvsik ü lütter eontre In elssss <les

privileAies , <̂ nl streit en meine teins celle
ües Aranils proprir -talres ; eile l ' s attai ^nee en
rrtrayllanr 1» prqprrerc , rl ' oü eette elssse ti -
reit sa borcs , et psr es m4ms maxen eile
s ' est rittselr ^ le tierr -etot , ^ n ' ells vonlait o/i -
porer nur /- rrrr '/ eZH . l / ne teile loi n ' c - r
por ^ orrrlee rllr ^ e - prrrrerpe - rl e l eFl -
lat i on , eile ert tnute pol ! tr ^ ue , roll¬
te rle er reo ns ta nee , et 1' eKdt en est tel¬
lement passe , Hiie pent - ütrs eenx , gni s ' en
sont servi xour rnclister , clonnersicnt NU '
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sourä ' Iiui leurs xropristes ei reute konclbre ,
5i 1a IsAislatiou Iss ^ autsrisait .

r ) In dieser Absicht schrieb der Minister Graf

Rödcrer dem rc . Grafen Rcugnst am 2isten
Juni I8il : „ ke ässlrsrni rarslr , ĉ u ' elle äi -
uiiuutlou las rscettss äouiaulales Sjarouve -
rvnt pur suite ela 1a rupprcssieu äs leäevern -
ce - / eoäairr . ä ' ai evalue cette äiiuiuutiou »
Ü00 ,000 kr . ä ' aiirbs uu appereu , ĉ us IVlr .
ki' rL ui ' en avait äouue äaus uu teius oil I »

äistiuctien äes äroits ei supriiusr et ä uiaiu -
teuir u ' avait pas sucare ätä kalt . ? eut
ctrs Sera t ' il ecliappä ê uel ^ ue xartis üe css
xroäuits , et 11 eu ' iiugorte eis saroir cs ê u ' ou
xourra e >i olitsnir äaus In suite . ks vous
serai oliliZe lls nie kaire conuaitre aussi ex -
acteiueut , Pis vous Ie pourrer , Iss rösul -
tats inunsrigues ^ ue xroäuira i ' exxlieatiou
äe 1' avis äu causeil , " u . s. w .

Die Absicht war leicht zu errathen , dennoch
scheint er geglaubt zu haben , sich noch deutli¬
cher erklären zu müssen ; er schrieb daber am
am i8tenAugüst : „ parinaIettrsäuLi . kuiuj ' ai
prris V . L . eis nie kaire couuaitrs aussi exse -
tsuisut ĉ u ' il ssrait possibls ä quelle soiurus
s ' elsvsrait le §acr // ice äu k r̂ince s^ur rr ?- e -

venus ^ ur ^ aäe / itiou äc ^ äroits / roäuu .r , ĉ u »
kaisalsut xartis äs « es äomsines .

K .



I« ä ^ rire ä ' sprds äes odtervstions
HUS in ' ont äts ksites psr I ' Lnipereur
sur Is invutsnt äs Is contribution fon -

cidre , c^us votre trsvsil r ' etsnäs ö , 1a rä -
clrerolie et L un spperou prol >al >ls äes oorn -
inee , cxus Is propriete territoriale ASZners
nnnuellernent äsns le 6rsuä - OucI >e psr Iss
sdolition , äes äroits k^ oäeux et ries servitu -

äer , siin <jns je puiese ^ « r> e entrer ce rcru / .
tllt äunr / er e / emenr , ä ' sprdr Iso csuela 8 . lif .
veut ävslusr Is summe , s Is ^ uelle il con -
^ ienärs äs fixer ou porter / a conkr / Lution

^foncrere etc . "
Es gereicht indessen dem Grafen Beugnöt

zur Ehre , daß er den Muth hatte , diese Lbllchk
geradezu zu mißbilligen : „ 7s crois , erwiderte
er am rgsten Scpt . Hus V . L . juxsrs , gus
rette rllpprerrron ne pellt Fllerer äetermrner Li

«lUKNienter / « rommeä « / a contrlöurron / onci -
ere / / e tauai en err l/ e / ll ölen e / coe , pulr ^ u ' l /
erceäe / e ^ uart äll räoen » net . I / inäustris
s ' el ^ rsit ssser rspiäemant äsns Is Orsnä -
äuclre , wiewohl dieses doch auch nicht richtig
war , msis I ' a§riculturs ns msrclrsit pss ä ' un
pss eAsI , pres ^ ue partout je Is trouve fäl¬
ble , languirssnte , eile s desoin ä ' sspui , et
ä ' sncvursKement , et V . L ssit , ^ u ' on nS
peut psr lul Isire trouver äs plus eikics -
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Ks Hus äairs la morkerarrotr rte ta eonkri -

ö ll t ! o n / o n c r L r "
unterdessen er den Verlust der Rechte des Für «

sten als Guts - oder Grundherrn ^ <§t
auf » . . » » » 22 ^ , 964 ,
und der übrigen Gutsherrn auf 746 ,54 66 ^

zusammen also auf . » « 2 ) 8 , 618 66I
berechnet ' harte .

Z) Das Hofgericht zu Coesfeld hatte sich durch
sei » eben so gerechtes als gründliches Erkenntniß
vom toten Febr . i8lo zur Sache des Freiherrn
von Droste zu .Stapel gegen den Schulzen
Althof für die Hand - Und Spanndienst »
erklärt .

Der Domains » - Direktor Fix wurde wegcl»
dieses Erkenntnisses zum Bericht aufgcfordcrt ,
das er auch sehr nachdrücklich in Schutz nahm .

6s jnxerrrerii ^ , ia - t er in dem Berichte vom
töten AprU iZio , HUI est reniirr ^ unkle psr Irr
pfriralit ^ äs « ses irrotiks , et la ssgacitö cie »
arglliiisirs , ädairls err prirrsips ĉ rrs Iss servi -
cso akksst ^ s sur ler eolonats üairs la provin -
ce rls Munster Lvnt cier vöritslrle » rentsr

konnrdres ^ rri trrent leur origirrs äs la coir -
oessron prirnitik äes aolonats , et <̂ ue leuv
prestation rr ' a poiirt ^ tö rupprinrös psr la
chsarst srrk t ' rrdolrtisir äu - asrva ^ ez xaa plus
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^ Us les untrer rsäevances fixes en arAsns

et en nature , äont les Services kaut uns

Partie intsArsnte ete . t ^ noii ^ ns tele aäinira -

tenr äe toutes les iustitutivns g ûi tcnäent

L kairs jouir les sujets äs 8 . iVt . saus äis -

tintion , et «laus taute leur Plenituäe äcs

äroits civilss coininuns ü teus les citozens

äe l ' ätat ete . je ne xuis cez >enäant rn ' enr -

Päclrsr äs renärs lionrina ^ s aux xriueixes

luininsnx , i^ ui äistingn - nt 1a rentencs >ls

la eour auligne äs Loer / e / ä ete .
Daß er sich nicht blos zu Gunsten des Für¬

sten , sondern auch in Beziehung auf einzelne
Gutsherrn zu diesen Grundsätzen bekannt , davc »
zeugt dessen Bericht vom zo . Agril n . I .

„ IVlais I ' intsntion äs 8 . iVI . peut eile

avoir ätä äs suPpriinsr saus inäenniito Is

kerinaxe , c ûs Is Laren äs LöselaAer s ' est

rsservä en äonnsnt xa terre ä lerune uni ^ us -

nrent , xarceg ^ e es kerrnsAe au lieu ä ' aiAent

ou äss äenräes SS troure etre stizaul ^ en Ser¬

vices nraiiuels , äont Is nonrdre est fixe , et

Hui sont le resnltat ä ' nn contrat s ^ uallsA -

inati ^ us lidreinent consenti . Ll V . L . äe -

ciäe , gus non , la gnestivn est resolue , et

tour / er rerv / cer / / in / ter aK "ecter rur / er co / onnrr ,

Prätäs en naturs , ou xa ^ es en arAsnt , ä ' a -

xrds äcs convsntlons snbse ^ uentes , äolveut



OONtinuer ä ' etrs accinitt ^ s jur ^ n ' su rsclrLt ,

eonnirrs partis intägraiits äss prestations

lixer kornrslleinent eoirservees pur I ' art . Z än

,äeerdt iinpärial äu 12 äev . IZog , et l ' nrt . g ,

eie eolni äu 11 lanvier Igog .

ll pnrnitra xans äoute extraoräinaire , ^ us

In I -UISSS Interpretation äs LSS äeerets , et

äss eonseilx interexses äs ĉ uel ^ ne Grösst

eliicanier ont Ports Is sollen äe 1» petits

kerins äs Lettorp ü reknssr LH Laron äs

ät » re / aFcr au nieprix äu eontrat exixtaut 1»

prextation äex xervioex cn ĉ usxtion , ciiii cs -

penäant US xont ĉ us la reprexeutanau «in
ärortx äll ^ our > äu eolvuat

iss ne tsrininsrai pax xanx odxerver , csu ' il

exixts äanx 1s paix äs Muirxre -- Iieauooup äs
coutrats recvux xur Iss oolonatx äe la naturs

äe eelui äu Laron äe äHixe / aZ -er ete . "
Als Beispiel folgt dieser Pachtvertrag unten

in der
Urkunde 84 .

Es gibt indessen sehr viele von derselben
Art aus ältern und jüngeren Zeiten ^s. auch oben
S . 41 : Leo up der Kuplen rc . ^ in welchen
die Dienste im Allgemeinen zugleich i » Geld an¬
geschlagen sind , und bald dem Gutsherrn , bald
dem Pächter darüber die Wahl gelassen ist .

2m Uebcigen kann man sich daraus auch ei -
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neu Btgn ' ff von dem Joche eines lei8eige¬
nen Pächters machen , der , wie jeder andere
noch so vornehme Staatsbürger hier seinem eig¬
nen Gutsherrn bei Gerichte gegen über stand ;
« ine Erscheinung , die in dex Urversaffungnicht
denkbar war , in welcher der Hörige nur durch
seinen Herrn verthedinget , d , h . vor dem
Ding , Gericht , vertreten werden kennte , wie¬
wohl auch dieses , wie der Begriff des daraus
entstandenen Worts , vcrtheidigen schon
anzeigt , mehr Wohlthat , als Beschwerde war .

Man kann sich hieraus aber auch zugleich
überzeugen , zu welchen Ungerechtigkeitengegen
die Gutsherrn eine unbedingte Freilassung füh¬
ren würde ; und man darf annehmcn , daß wenn
allerdings der Bauernstand im Allgemeinen durch
eine billige und gerechte Auseinandersetzung mit
den Gutsherrn an LhLfigkeit , und Gewerbflciß ,
folglich auch an Vermögen und Bildung gewin¬
nen wird , die geringer » unansäßigen Landleute
dagegen , deren Zahl auch niebl klein ist , und
sich durch die Vererbungen , und durch die schon
zu sehr begünstigten , dadurch aber noch nöthi -
ger werdenden Versplitterungen , u . d . m . sich
«her vergrößern , als vermindern muß , nur ver¬
lieren , und nichts gewinnen können , wenn sie
ganz von ihrem Herrn losgerisscn werden soll¬
ten «
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Fhcn Licselb « Maßregel kann also zugleich nütz¬

lich , und zugleich schädlich seyn .

Um ganz sicher , oder Loch mit der vollstän .

Ligstcn Umsicht u verfahren , und den eigentlichen

Zweck einer vortheilhaften Verpaarung der Recht «

der Bauern mit den Rechten der Gutsherrn nir¬

gend zu verfehlen , scheinen a so die zu treffen¬

den Bestimmungen mehr nach den örtlichen ,

möglichst genau zu erforschenden Verhältnissen ,

und in besonderer Rücksicht auf die große Ver¬

schiedenheit der Gütcrarten , abgemessen , als von

zu allgemeinen , auf einzelne Fälle nicht immer

mit Nutzen anwendbaren Sätzen abhängig ge¬

macht werden zu müssen .

§ - 3Z -.

Kurze Uebersicht des Gesagten .

Ackerbau und Landwirthschüft gehö¬

ren unstreitig zu den ersten menschlichen Be¬

schäftigungen , sy wie dieselben auch die edel¬

sten und wichtigsten , und ohne Vergleich die

genußreichsten sind .

Die Gc .schichte fängt auch deswegen , da sie

den .ersten Menschen als unmittelbar aus

Gottes Hand ausgehend , und sittlich

gebildet darstellt , mit Ackerbau und Land -

rvirthschaft an .
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Adam tritt - zimackst mit der Bestimmung

auf , die Erde - u bauen ; und daher auch

Abel als Hirt , und Eain als Ackersmann ,

und so die ganze Nachkommenschaft , wovon

Noah mit dem Ackerbau den Weinbau

verband , und nunmehr auch Brod und Wein

' in den Händen Melchisedechs Heilig thum

sind .

Abraham und Lot trennten sich w - gcn

Mangels an Raum für ihre Heer den , und

Jsaac , und Jacob , und Laban u . s . w . er¬

scheinen nur als Gutsbesitzer und Land¬

wirt h e .

MoseS gründete seinen neuen Staat

wesentlich auf den Ackerbau .

Daher die Garben - Opfer der ersten

Ernte nach der Besitznahme des gelobten

Landes ,

die . strenge Achtung des Stammguts ,

das Verbot des Erbverraufs ohne Wie¬

de r l ü ss ,

das Nah er - Recht der Anverwandten ,

Die Rückkehr des Eigenthums an den

Verkäufer im Erlaßjahre ohne Ersatz ,

u . s . w .

Daher auch noch fortdauernd die Wochen -

und Lauberhüttcnfeftc , als Gedächtnis ; -

u n d Erntefefte .



Eben so aussern sichAckcrbarr . ündLand -

ivirrhschafti m - hr oder weniger vollkommen ,

bei allen Völkern , oder vielmehr unter dein

ganzen Menschengeschlecht ; denn so wie

nur ein Menschen - Geschlecht , also war auch

ursprünglich nur ein Volk .

Elias salbte den Elis . äus gleichsam beim

Pfluge , und von Gesetzgebung und Sieg

kedrtcn Eincinnalns und Curiuö zu ihren

Leckern zurück .

Was Ta ei tus von Den Deutschen sagt :

diser ' ei .1, ae äivei ' si , ut kons , nt nernus , nt esrn -
Lnuin ĉ uis ^ us äornuni spati .0 cir -

eiuuclLt .

ln . § c . i6 .

gilt von allen Urmenschen , bis sie sich endlich

auch in Käsige , Schlösser und Städte

genannt , einzuschlicßcn ansingen , aber nun¬

mehr auch frei zu scpn aufhörtcn .

Vergleichen wir die Ackergcsetze Moses

mit unsern Landesgcwohnheitcn in Hin¬

sich der Stock - und Stammgüttcr , ihres

Rückfalls , des Näherrechts , der Ergän¬

zung derSohle durch Wiedcrcinziehung

der Absplisse , der Ausschließung der Töch¬

ter durch die Söhne , des Rechts der Erst¬

geburt , u . s. w . , so haben offenbar Moses ,

und unsere Voreltern aus eben derselben Quelle
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geschöpft , d . , h . so wie nur ein Menschen¬

geschlecht , und ein Volk , also war auch

ursprünglich nur eine und dieselbe Eütcr -

Wersassuvg .

Der Grundbesitz ist es auch vorzüglich , der

an daS Vaterland fesselt , das gewöhnlich de¬

nen , die nichts zu gewinnen noch zu verlieren

haben , oder heute hier , morgen dort ihren

Lllanderstab hinstellcn , gleichgültig ist .

Welches Schicksal auch ein Land treffe , der

Ackerbau Hilst ihm endlich wieder aus .

Zerstört Zufall oder Gewalt die Wcrkstätte

der Kunst nicht , so setzt Wechsel der Mode sie

stille , aber der Ackerbau ist ewig .

Oft macht ein einziger unglücklicher Augen¬

blick den reichsten Kaufmann zum Bettler , an¬

statt daß der Baucr schon nach zwei guten Jah¬

ren seine Unfälle vergißt ; hat aber der Kauf¬

mann die Vorsicht gebraucht , seinen Gewinn

auf Landeigcnthum zu verwenden , so hat er

sein Vermögen aus immer gesichert .

Höchstselten steht ein armer Landmann an

der Tbüre des Städters , aber tausend und

« dermal tausend Städter leben von der Güte

des Landmanns .

Die Landwirthschaft ist die Schule der

Staatswissenschasl , und ein verständiger Land¬

mann gilt mehr , wie z . B . eine ganze Heerde
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französischer Büralisten , u . s. w . , er ist
Herr , König und Vater im freien Reiche
seines Eigenthums , dem Gebiete der Ge¬
nügsamkeit , Sittlichkeit , Gesundheit ,
des Fleißes , und des Rechts , und der er¬
habensten Naturgenüsse , die keine Kunst
gewähren kann .

ills , ne ^ orrr .5,

ud zrriscL Kens inortalrum ,

Das Ganze eines ländlichen BesitzthumS
von Wohn - und Wirthschaftsgebäuden ,
und einem angemessenen Umfange von Aeckern ,
Wiesen , u . s. w . heißt Hof .

Je mehr wirklich bestehende Höfe , und je -
mchr Raum zu noch zu bildenden Höfen ein
Eigenthümer besitzt , desto weniger ist es mög¬
lich , sie unmittelbar zu benutzen .

Er übergibt sie also , seines Eigcnthums un¬
beschadet , in die Hände Anderer , mit Bedin¬
gung eines verhältnißmäßi'gen Antheils an
Früchten , Lebensmitteln , Bedürfnissen jcder-
Art , gewisser Dienstleistungen , u . d . m .
d . h . er verpachtet sie .

Geschieht dieses auf eine bestimmte Zeit ,
so heißt solches Zeitpacht .

Bedingt er sich vielleicht auch eine Abgabe
bei dem Eintritt in die Pachtung , so wird diese
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Vorheuev , weil sie noch vor dem Anfänge

der Heuer , ' Mleihe , bezahlt wird , oder Ge¬

winn , Pachtgewinn genannt , und nun¬

mehr heißt auch bas Pachtrccht

Pachtgewinn .

Ob die xj -. it auf bestimmte Jahre be¬

schränkt , oder auf Menschenleben ausge¬

dehnt ist , ändert an der Zcitpacht - Eigenschaft

nichts .

Zn jedem Falle hört das Pachtrccht mit

dem Abfluß der Jahre , oder mit dem Leben

auf , und der Verpacht - r nitt dann wieder in

seine voü - n Eigenihumsrcchte ein .

Wünscht der Pachter zu bleiben , und ist der

Verpachter dazu geneigt , so muß ein neues

Pachrreckt gewonnen weiden .

Die Bestimmung oieses Gewinns hängt

von ihrem freiwiiliaen Übereinkommen ab .

Bei Pachtungen auf ein oder mehr Leben

hieß solches Lerbgcwinn , Z c i t Icibge -

winn .

Geschieht die Pachtung auf immer , und

ewig , ohne weitere Bedingung , als der fest¬

stehenden Pachtgrfälle , so heißt solches Erb¬

pacht .

Zuweilen bedingt sich indessen der Erbvcr -

pachtcr von Zeit zu Zeit eine Erneuerung

des Gewinns , z - B . nach dem Tode des , oder
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der Erbpachter , oder , wie cZ in der Gütcr -
spracke heißt , nach , dein Äbsterben der deshalb
zu Bucke gesetzten Hände , ', oder Leiber , und
für die Ansetzuug neuer H ^ nde , oder Leiber ;
und solches heißt hier Hand - dort Leib ge¬
winn , d . h . E r b leibgcwinn .

Die Gebühr dafür stand entweder fest /
oder auf Gnade ; in diesem Falle hing cs von
dem beiderseitigen Ucbereinkommen ab , wozu
entweder ein einfacher , ddcr auch ein zwei¬
fache r A » schlag der jährlichen Pachtgesälle
gewöhnlich den Maßstab gab .

Güter dieser Art hießen : Erbpachtgütcr
zu Beh a nd i g u n g s - oder Erblcibge -
winnsrechren , oder auch schlech ' weg Be -
handigungs - oder Le i bg ewi » n sg ü ter ,
und in diesem Falle verstand sich die ErbpachiZ -
eigcnschaft von selbst .

Nicht selten hatten unsere Voreltern noch
eine Leistung an diesen Zeitpunkt des Abster¬
bens des , oder der Erbpächter geknüpft , die
daher . auch , daß sie erst durch den Tod fällig
ward , Sterbfall genannt wurde .

Gewöhnlich war solcher ein Pferd , oder
eine Kuh , ober das beßte Gerathe , anlchein -
lich wegen dem Recht der Auswahl des tzrbver -
pachters , oder Gutsherrn Kür , Kveh
Kurmed , u . f . w . genannt .
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Wahrscheinlich würden wir bei der jetzigen

Weltlage diese Sterbfälle der alten mit dem

Gewinn der neuen Pächter verbunden , und das

eine und andere in Geld angeschlagen haben ;

aber das Geld war damals rar , und der Päch¬

ter gab lieber ein Pferd , oder eine Kuh . die

zu diesem Ende ungezogen wurden , oder ein

Gcräthe , das man an sich selbst hatte .

Auch waren Pferd , und Kuh oft dem Ver¬

pächter willkommner , als Geld ; oder konnte

er solche entbehren , so fand immer ein billiges

Abkommen Statt , nach Maßgabe des Virmö -

gensstandes der Pächter , und der Kräfte dcS
Guts .

Auf Versaumniß vertragsmäßiger

Schuldigkeiten , und auf vertragswi¬

drige Handlungen stand verhaltnißmoßige

Strafe , und in ' gcwiffen Fallen die Verwür -

kung der Erbberechtigung .

In allen diesen , von dem Erbverpächter

aufgelegten , und von dem Erbpächter angenom¬

menen Genüssen des Eigeinhums lag nichts

MenschcmRechte Kränkendes .

Der Schutz der Einzelnen und Aller

ln Beziehung auf Leib , und Gut sowohl , als

die zweckmäßige Benutzung gcmcinscha f t -

licher Grundstücke in eben derselben Umge¬

gend machten einen Verein mehrerer Höf -
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unter der Leitung einest Oberhofcs nölbig .

Diese Hofs v er ein e sind die Grundla¬

gen der S ta a rcn - B e r e i n e .

Die Spuren dieser . H o f s v e r e i n e

äussern sich noch fortdauernd in Spanien , wie

in Frankreich , Gr o s - B r i t a n ien , Un¬

garn , u . s. w . und vorzüglich in ganz Deursch¬

lank , und in allen vormals zu Deutschland

gehörigen Länder » .

Diese Spuren berechtigen also auch zu

dem Schlüsse auf eine Urverbindung aller

dieser Länder .

Die Erbbcsitzer Vieser Höfe waren im kle¬

brigen von einander unabhängig , und frei ,

und der Besitzer des OberhofcS war zwar das

Haupt , der Obere , aber nicht Oberherr ^

wenn schon freilich in der Folge die Ober -

keit in Obcr - H e r r s ch a f t überging .

Ausserdem gehörten diesen Hofherrn auch

noch andere geringere Grundstücke , die entwe¬

der schon urbar gemacht waren , oder noch ur¬

bar gemacht werden konnten , und busen -

weise , d . h . zu einer bestimmten Morgen¬

zahl abgetheilt waren , oder noch avgcthcilt ,

und nach dem freien Willen der Hofherrn mit

unangesessenen Dienstleuten besetzt wur¬

den , zu deren Gunsten auch Moses die Huf¬

nerei ( Colvnat ) empfahl .



Anfänglich Hai wohl kein Eigenthümer da¬

ran gcvachr , den Aufsitzern dieser . Hufen

ein Erbrecht daran cinzuraumen , unteidessen

auch kein Eigcnthümer daran gedacht hat , diese

Hufner zu vertreiben , so lange sie die Pachtge -

sälle .richtig abtrugeN , und die Hufe nicht ver -

wahrlvseten , oder gar verwüsteten .*

Auf diese Weise bildete sich die Erbpacht¬

eigenschaft von selbst ' , die durch die Ein - ,

wcisungder Hufen in diesen oder jenen H o f

vollends auf immer befestiget rbnrde .

Unter welchen Namen nun auch die Guter

nach der Verschiedenheit der darauf haftend n

Verbindlichkeiten , nach der Art , wje sic benutzt

werden , oder nach den besvndcrn Landes Arten ,

u . s . w . bin und wieder erscheinen , so sind sie

entweder Erbgüter , freies Erbe , * )

deren Besitzer nämlich volle Eigcnthümer davon

sind ,

ober Zeitpachtgüter , deren Benutzung

gegen beliebige Pachtgefalle auf eine belie¬

bige Zeit beschränkt ,

oder Erbpachtgütcr » wozu auch die

E r Hz i n s g ü t e r , peiisio -r - tia , ge¬

hören , davon der Nießbrauch gegen fest¬

stehende Pachrgefälle erblich ist ,

oder Lehngüter , welche eine ganz cigcn -

Ihümliche Güter - Art darstellen ; davoo bei ei¬

ner andern Gelegenheit .
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Zeit - Leibgewinnsgüter von der Dauer

der Pacht auf Leben , ober Leib also genannt ,

und nach Belieben nur auf das Leben eines ,

oder mehrerer Menschen beschrankt , sch -d

wahre Zeitpachtgüter , woran das Pacht¬

recht mit dem Leibe der Gewinner , d . h .

mit dem Tobe der Pachter aushort ,

Bchandigun g S - , von der A nsctzung der

Hän de also genannt ,

Erb - Leibgewinnsgütcr , woran der

Verpächter nach dem Lvoe der Pächter die Er¬

neuerung des Hand - , Leib - gc w inns , d . h .

Pachtrechrs nicht verweigern darf ,

Kurmedsgürcr von einem gewissen

SterbfaUe nach dem Tode der Pachter ,

Hvbsgüter von der Hörigkeit in einen

Hof also genannt , u . s . w . sind Erbpacht¬

güter ;

denn die Dauer der Benutzung dersel¬

ben ist erblich , und ewig , und die jährlichen

Pachtgefalle stehen fest auf immer ; und

H a u d - ovcc Lcibgewinn , Kurme -d , Hvb s -

hörigreir sind besondere , und an der Hauv .' -

eigenschaft der Güter nichts ändernde Reben -
Verpflichtungen .

Nehmen wir diese Verpflichtungen von

Hand - oder Leibgewinn . Ku 'lineö , und

Hoböhorigkert zurück , so bleibt nichts desto ,
L .
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wenig « das Hauptkennzeichen , die Erbpachts -

« igenschaft übrig .

Von der G u t s Hörigkeit , ist die

L e i b s eigenhöangkcit , ( unrichtig Leib¬

eigenthum , Leibeigenschaft genannt )

unterschieden , indem jene in Beziehung auf das

Gut , diese aber in Beziehung auf den Leib ,

die Person besteht , aber , wie zu hoffen , auch

dem Namen nach nirgend wohl mehr lange

bestehen wird .

*) 2m eigentlichen , und engeren Sinne genommen ;

denn nn weitern und uneigentlichen werden auch

Erbpachtgüter , Behandigungsgüter ,

u . s. w . in der Hinsicht Erbgüter genannt ,

daß das Benutzungsrecht daran von Erbe zu

Erbe fortgeht , und als » vererbt wird .

Die Alten nannten freies Erbgut auch

dorslachrig , thurslacht Eigen ;

K in d li » g « r

in den Münst . Beitr . z . B . 2 .

Abth . S . 2 - 2 .

hat zu der Meinung , daß dieser Ausdruck so

viel sage » wolle , , als ein eigenes Gut , mit

dem man nach Belieben schalten und wallen ,

durchschlagen könne " selbst kein Vertrauen .
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Der Begriff des Worts flacht , slachtig
ist wohl klar ; der sehr oft vorkommcnde Au »
druck : mit aller flachte » Nütt zeigt
an : mit den Nutzungen jeder Art , jeden Ge¬
schlechts , und heißt daher auch in lateinischen
Urkunden : auiii orniris Feuerir utilitsta .

Aber der Begriff des nieder ! . Worts ckoor ,
( oberd . durch ! ist nicht so einleuchtend .

Indessen hat sowohl rtoor , als durch den
Begriff von ganz , ( nieder ! . Iresl ) völlig ,

' voll , und doorslachtig Egen scheint als »
ein solches Gut zu seyn , welches wir noch fort¬
dauernd volles Eigenthum ( voll - ge »
schlechtig ) nennenc

Diese Mutbmaßung scheint durch das Wort :

-koor - ll-c /u -K , durch - lauchtig , gleichsam
ganz , sehr , völlig erleuchtet , d . h . auf¬
geklärt , hellschend , u s. w . unterstützt zu wer¬
den , denn unmöglich kann das Wort durch hier

» inen andern Begriff haben ; daher heißt auch
jn der niederl . Sprache ein ausserordentlich
Heller Verstand rtoortuc /, ! , ^ .

- § - 36 -

Uebergang zum Folgenden .

Unterdessen erscheint gerade in demselben
Augenblick , in welchem eine lanvesfürstliche Be -
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stimmung des Gülerwesens erwartet wird , zu

Dortmund eine aus einzelnen Bruchstücken

zusammen getragene Schrift :

Der Baucrstaud an seinen gerecht

len König rc .

und der Herr Verfasser hat sogar die Güte

gehabt , mir dieselbe mirzutheilcn .

Die darin ausgestellten Grundsätze sind im

Allgemeinen noch immer die alten , oder haben

doch dieselbe Richtung . Ich würde sie also , da

ich ihnen , zum Theil wenigstens , schon einmal

wideriprochcn , durch Schweigen anzuerkcnncn ,

und jenen Grundsätzen zu entsagen scheinen ,

die ich als vormaliger Directvr der Lehn -

und Behandigungskammer zu Werden ,

und in dieser Eigenschaft zugleich Hobsrich -

1er der Werdcnschcn Sadelhöfe in mei¬

nem Berichte vom rillen Januar iZio an die

hiesige General - Domainen - Dir ection ,

welcher ein sehr gründliches Gutachten des

Herrn Ober - Präsidenten Sethe vcran -

laßte ,

und in jenem vom Zten Mai n . I . , in

welchem ich alles in möglichster Kürze gefaßt

halte , was hier umständlicher ausgesührt , und

belegt ist ,

auch schon in früheren Berichten an die

Regierung zu Münster , und zuletzt als
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Mitglied der diesigen Gesetz - Commission in
meinem aus hvhcrn Befehl veranlaßten vorig -

jährigen Vortrage nach meiner begten Ueber -
zeugung geltend zu machen gesucht habe .

Ich halte es sogar für Pflicht , von Beobach¬
tungen , wozu nicht Jeder , der nicht in gleicher
L ' gs ist , Gelegenheit hat , besonders in diesem
entscheidenden Zeitpunkte Gebrauch zu machen ,
indem es die Pflicht eines jeden Beamten ist ,
den wohlthätigcn Absichten der Negierung nach
seinen Kräften und Einsichten gemäß zu arbei¬
ten , und also auch auch , so viel die vorliegende
Streitfrage betrifft , durch eine getreue Dar¬
stellung der Geschichte des Güterwesens den
auch im Allgemeinen zu gewissenhaften Bauern¬
stand , als daß derselbe wissentlich Unrecht ver¬
langen sollte , von seinen wahren Verhältnissen
zu den Gutsherrn zu unterrichten , und ihn da¬
durch in den Stand zu setzen , ein billiges
Maaß seiner Wünsche nach dem ihm eigenkhüm -
lichcn Ncchtsgefühl selbst zum Voraus bestim¬
men zu können .

Zu diesem Ende habe ich die vorliegenden
allgemeinen Sätze vorausgcschickt , und gehe
nunmehr zur stückweiscn , aber möglichst kurzen
Beantwortung der eben bezogenen Schrift
Über .
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8 - 37 -

Anmerkungen zu der Schrift :
Der Bauernstand an seinen ge¬

rechten König rc .
Kennzeichen der Erb - oder Zeitpacht -

Eigenschaft der Hobsgüter .
Seite 2 . Hobsgüter , deren Besitzer

Erbnehmcr oder Rechtsinhaber der
Urbesitzer , d . h . der ursprünglichen Nutz -
nicßungs - Erbberechtigten sind , sind auch
ohne allen Zweifel erbpächtig , erblich .
Hobsgüter aber , die aus den Händen der
Urbesitzer in die Hände Anderer durch
Kauf rc . übergegangen , sind in Beziehung auf
den Käufer erb - in Beziehung auf dessen
Pächter ( in der Hobssprache : Heuermann )
zeitpächlig .

Jin Zweifel ist das sicherste Kennzeichen ,
wenn Erb - und Zeitpachtgesälle an ver¬
schiedene Berechtigte geliefert werden ; denn
in diesem Falle kann derjenige , welcher die
die Erbpachtgefalle an den sogenannten
obern Gutsherrn , an den ursprünglichen
Erb Verpächter nämlich , und ausserdem
auch noch Pachtgtfälle an den mit der Erb -
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Nutznießung behandigten sogenannten

untern Gutsherrn , - uLL -mim » -n > «ctu§ , liefert ,

unmöglich Erbnehmer , oder Rechsinha -

ber der ersten Hüfner seyn .

Kindlinger kann überhaupt das Wort :

Gutsherr nicht leiden , wie viel mehr suchte

er . also auch Vas Wort : Pachtgefälle zu

vermeiden ,

Fragmente über den Bauern¬

hof rc . S . ist .

weil er sonst auch den Bezieher dieser Gefälle

als Verpachter , und folglich auch als Guts¬

herrn , und den Pflichtigen , als Anpach¬

ter , und zwar in dem vorliegenden Falle als

Zeitp achter hätte anerkennen müssen , indem

das alte E r b pach ' tverhaltniß in Bezie¬

hung auf den Inhaber des Sadelhvfes fortbe «

stand .

Aber was sind denn die

„ jetzt neu verabredeten Zinsen

und Abgaben an Korn rc . "

anders als Z e i t pachtgefalle ,

welche ausser der dem Hofherrn zukvmmen -

den Erbpachtgefälle jetzt noch besonders zwi¬

schen dem neuen Erbberechtigten , und seinem

Pachter , oder Heuermann bedungen wurden ,

gleichviel ob dieser ein fremder Aufkömmling

oder der alte Erbberechtigte war , der durch
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den Verkauf rc . seines Erbrechts nothwen -
big aufhörte , Erbberechtigter zu scyn , und
nunmehr in die Verhältnisse eines blvsen Zeit -
Pachters einkrai ? -

s . oben tz . 2ü - S . 75 .
Wenn also auch der ursprüngliche Hofherr

sein Recht zu den Crbpachtgesällen einem Drit¬
ten übertragen , wie z . B . die Abtei Werden
ganze Sadclhöfc zu verschiedenen Rechten aus -
gethan hatte ,

Abdingbof zu Hillen im Best Reck¬
linghausen , an die von Gaelen ,
von Stecken zu Herten , Grasen
von Nessclrode ,

Abdinghof zu Waltrop das . an die von
Ovelackcr , von Fritag , von W e st -
r e m ,

.AbdingHof zu Werne an die von Die¬
penbroich , Grafen von Merfeld ,

Arcnbögcl im Kirlpel Osterfeld , an
die von Gaelen , von Loe , von Wi -
lach , von Brempt , Grafen von

N e sse lrod e ,
Bügge >m Amte Hamm an die von

Bügge , von Heute , von Dom -
broick ,

Crawinkel im Amte Böckum an d >' e von
der Leiten von Schele , von Eickel
zu Börde , von Rump zun Kränge ,
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Dahlhausen im Kirspcl Wenig ern ,

an die von Hardenberg , Srail

von Holtsrein zu Dahlhausen , von

Elverseld das . ,

Eb d i n k zu Sepper ade an die von F r i -

tag , von Boden schwinge ! ,

Forlen deck , s. Lüdinghausen ,

Hcrtzfeld im Stift Münster , an der

Lippe ( viii -ris an die von Mün¬

ster , von KctNer ( zu deren Gunsten

es 1597 den üten August aus einem

Pachtgut , peiisionsie , in ein Erb -

Dicnstmannslc h n verwandelt wur¬

de ) an die Grafen von Plettenberg -

Le h n h a u s e n ,

Lengcrich in der Gralschast Lin gen an

die Haecke pon der Fürstenau , von

Heick , von Tork , von Rebe , von

Droste zu Vischcrink ,

Lüdinghausen , und Forkenbeck im

Stift Münster , an die von Lüding¬

hausen , nach dem Tode Ludolfs von

Lüdinghausen 14Z0 an den Bi¬

schof zu Münster , iZZZ durch Vertrag

an das D 0 mstift das . ,

Marten im Amte Vockum , an die Frci -

herrn von Bo den schwinget ,



Mönninkhof bei Aldenzele in der

Twente an die von Westerholt

Ter Koppel , von Birmund , von

Oer zu Kakesbeck , von Boenen ,

nachher Grafen von Westerholt ,

Nortkirchen miStiftMünsterandievon

Morian , die Grafen von Pletten -

berg - Nortkirchcn ,

Rasse Hövel im Kirspcl Herzfcld an die

von Ketteler zur Assen , Grafen

von Pletlenberg - Lchnhausen ,

Schapen in der Grafschaft Tecklenburg

an die von Langen zu Hasei lu¬

ll en , von Münster , von West er¬

holt ,

Schöpplenberg bei Hagen , an Schulte

Schöppelenberg ,

Sei hem im Stift Münster up der Ste -

ver bei dem Boisler an die von

Münster ,

Wedehof an die von der Horst , von

Pa laut , ( lZ 2 l war Jocst Gras von

Holstein , vielleicht pfandweise , da¬

mit brbandet ) ( s. Urkunde 85 l an

die Grafen von Quadt - Wickrath

genannt Hnchtenbroick ,

Wclderkof bei Neuß an die Herrn , nach¬

her Grafen , Ter Dickt , Dick ,

u . s . w .
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so haben die Inhaber dieser Sadelhöfe an den

eingehörigen Hufen weiter kein Recht , als

was die Abtei hatte , d . h . sie behandigcn nun¬

mehr die Hufner mit dem Erbrechte daran ,

und beziehen also auch die bis dahin von der

Abtei genossenen Erbpachtgefallc , obgleich

sie auch in vielem Genüsse zuweilen mehr , oder

weniger beschrankt sind .

Zuweilen ist nur der Sadclhof , als für

sich bestehendes Gut betrachtet , allein außge »

tha » , wie z . V . der Aadelhvf Halle in der

Grafschaft Zütph e n an die Edlen von Bronk¬

horst , » s. w . wovon die eingehörigen Hufen

nach wie vor nach Werden ihre Erbpachte

entrichteten , und hier auch die Behandigung

erhielten , bis in der Folge , und zwar iüib ,

hievon sowohl , als von dem Sadelhöfe Seb

hem up der Goy das Recht zu diesen Erb¬

pachten verkauft , nichtsdestoweniger Stcrb -

falle und Gewinn Vorbehalten wurden . ,

Haben dagegen die Inhaber der Sadelhöfe

ausser diesem Genüsse der Erbpachtgcfälle von

der Abtei auch von den Hufnern das Erbfol -

gerccht an den HobSgütern an sich gebracht ,

so hört das Erbpachtverhaltniß auf , und alle

nunmehr neu bedungene Gefälle sind von nun

an Zeirpachtgefälle .



r ? 2

Die Einrichtung , daß die Hobsgr 'tter , wenn

die Hobrleiilr vicllcicht ausgcstorben waren ,

oder rein Hobsfolger sich meldete , nur einstwei¬

len auf ein Jahr verheuert wurden ; daß ein

Erbfolger dann noch zo Jahre Zeit hatte , sich

zu melden , und selbst nach dieser Zeit daß erle¬

digte Hobsgut wieder mit einem Hofhörigcn

besetzt werden mußte , hat längst , und zwar

zum eignen Vortheil des Bauernstandes aufge¬

hört , denn längst ist der Besitz aller Güter - Ar¬

ten ohne Unterschied zwischen allen Ständen

ohn . Unterschied gemeinschaftlich , und geradeaus

diesem Wege ist der Bauernstand zu jener

Selbstständigkeit , und zu jener Hohe gelangt ,

auf wAcher er sich jetzt befindet .

Besteht er aber in Ernste auf die Herstel¬

lung der altern Hobs - und Laten - Einrich¬

tung , und also auch auf den au sschließli -

chen Besitz der Hobs und Latcngüter , obgleich

der größte Thcil davon sich noch wirklich in

seinen Händen befindet , so muß er , wenn auch

die Hörigkeit beseitiget wird , in solchem Falle

auch jeue Erb - und Lehn guter zurückgeben ,

auf deren Besitz er nach eben derselben Einrich¬

tung keine Ansprach machen darf .

Oder ist cö vielleicht die Absicht , daß alles

Eigenthum vor den Stadtmauern nur denen

zugehören soll , die zu pflügen , und zu säen

- »' L
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verstehen ? Nein , vor dep Städten sind auch
wir andere a lle Bauern .

Auf solche Weise dürften sich auch bald die
Bergleute zu ausschließlichen Herrn der Berg¬
werke erklären .

8 - 38 -

Hof, Sadelhof , Hofsverein , Hobsveröand .

S - g . Hofsverein ist , wie ich schon gesagt ,
kein HobSvcrbanv .

Nicht jeder Hof ist Sadelhof ; Hofsp ra¬
che , Bauerhvf , Frcig reicht rc . kcn
Hobsgericht .

Der Hos gehörte freilich in den Hvfsver -
ein , folglich auch jeder Sadelhof ,

aber als solcher war er zugleich daS Haupt
des Hobst ) er eins ; wenn also auch vielleicht
der Bauerrichter wegen des HvfeS , und
der Hobsrichter wegen deS Sadelhofes
in einer Person zusaiumentrafen , so waren doch
die Eigenschaften , und die Handlungen
des Bauer - und Hobsrichters verschie¬
den .

Jeder Haupthof ward cu ,'n> , jeder Sa «
delhvf ltom - nicllka genannt , in Bezis -
HUM auf die eigenhorigen Hufen .
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